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aMPV aviäre Metapneumoviren

APP actinobacillus pleuropneumoniae

BGD bullengesundheitsdienst

BGBl. bundesgesetzblatt

BHV1 bovines herpesvirus 1

BVDV Virus der bovinen Virusdiarrhoe / 
Mucosal disease

BVD/MD bovine Virusdiarrhoe / Mucosal disease

CAE caprine arthritis encephalitis

EHV equines herpes Virus

ELISA enzym linked immunosorbent assay

EVA equine Virus arteritis (Pferdestaupe)

EVD epizootischen Virusdiarrhoe

FAL bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

FGD Fischgesundheitsdienst

gE-ELISA Glycoprotein e - 
spezifischer enzym linked immunosorbent assay

GGD Geflügelgesundheitsdienst

HGD hengstgesundheitsdienst

HPAI high pathogenic avian influenza

IB infektiöse bronchitis

IHN infektiöse hämapoetische nekrose

IPN infektiöse Pankreasnekrose

K1-Bestand 1-sömmerige karpfen

KHV koi-herpesvirus

KTBL kuratorium für technik und bauwesen 
in der Landwirtschaft e. V.

L. Leptospira

abkürzungsverzeichnis

LUA Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- 
und Veterinärwesen

LÜVA Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

MAP Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis

MG Mykoplasma gallisepticum

ND newcastle disease

PCR Polymere kettenreaktion 
(Polymerase chain reaction)

PGD Pferdegesundheitsdienst

PIA Porcine intestinale adenomatose

PMT Pasteurella multocida toxin

PMWS postweaning multisystemic wasting syndrome

PRRS porcine reproductive and respiratory syndrome

PRRSV Virus des porcine reproductive and respiratory 
syndrome

RB regierungsbezirk

RGD rindergesundheitsdienst

RSD rückenspeckdicke

SächsTSK sächsische tierseuchenkasse

S.E. salmonella enteritidis

SMS sächsiches staatsministerium für soziales

S.Tm. salmonella typhimurium

SVC Frühjahrsvirämie (spring Viraemia of carp)

TBA tierkörperbeseitungsanstalt

TGE transmissible Gastroenteritis

TGM tiergesundheitsmanagement  

TSK tierseuchenkasse

VHS Virale hämorrhagische septikämie
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Mit diesem heft legt die sächsische tierseu-
chenkasse einen arbeitsbericht für das Jahr 
2005 vor, der in dieser Form zukünftig jährlich 
erscheinen soll.

im bericht werden schwerpunkte der arbeit 
der Mitarbeiter in der Verwaltung und der 
tierärzte im tiergesundheitsdienst dargestellt.

dem interessierten Leser eröffnet sich die 
breite Palette an aufgaben, welche die 
sächsische tierseuchenkasse zu erfüllen hat. 
angefangen mit der beitragserhebung, der 
Zahlung von entschädigungen und freiwilligen 
beihilfen sowie der beteiligung an den kosten 
der tierkörperbeseitigung leisten die Mitarbei-
ter der sächsischen tierseuchenkasse einen 
großen beitrag zur Vorbeugung von tierseu-
chen und zur Verbesserung der tiergesundheit 
in sachsen. 

der berichtszeitraum war geprägt von der 
erfolgreichen bekämpfung der unterschied-
lichsten tierseuchen in sachsen. beispielhaft 
seien die weiter vorangeschrittene sanie-
rung der rinderbestände von der bovinen 
herpesvirusinfektion (bhV1) und der bovinen 
Virusdiarrhoe/Mucosal disease (bVd/Md) der 
rinderbestände genannt. 

die erstmalig im Jahr 2003 aufgetretene koi-
herpesvirusinfektion (khV) bei nutzkarpfen in 
sachsen erwies sich im Jahr 2005 wiederum 
als große herausforderung und führte zu er-
heblichen Verlusten in Fischereibetrieben.

Während die transmissible spongioforme en-
zephalopathie (tse) der schafe und die bovine 
spongioforme enzephalopathie der rinder 
(bse) eine untergeordnete rolle spielten, wur-
de das augenmerk verstärkt auf die prophy-
laktischen Maßnahmen zur Verhinderung der 
einschleppung der Geflügelpest gerichtet.

die tierseuchenkasse leistete bereits im 
herbst vorausschauend mit der änderung der 
Melde- und beitragspflicht für Geflügel einen 
entscheidenden beitrag zur absicherung der 
tierhalter im seuchenfall. der Verwaltungsrat 
beschloss eine generelle beitragserhöhung für 
Geflügel und die einführung der Melde- und 
beitragspflicht ab dem ersten tier. 
Für die effektive Prophylaxe und bekämpfung  
insbesondere dieser tierseuche ist und wird 
nur eine konstruktive Zusammenarbeit von 
tierbesitzern, Veterinärbehörden, Landwirt-
schaftsbehörden und der sächsischen tierseu-
chenkasse zielführend sein. 

Voraussetzung für die Produktion hochwertiger 
tierischer Lebensmittel und eines umfas-
senden Verbraucherschutzes sind gesunde 
tierbestände. in diesem sinne sind die tier-
gesundheitsprogramme der sächsischen tier-
seuchenkasse zu verstehen. ich möchte sie 
deshalb auffordern, an diesen Programmen 
teilzunehmen. sie sind ein angebot zur Ver-
besserung der Gesundheit ihrer tierbestände.

sehr geehrte Leser, ich bin davon überzeugt, 
dass das vorliegende heft sowohl bei den 
tierbesitzern, den Mitarbeitern der Landwirt-
schafts- und Veterinärverwaltung und sonsti-
gen interessenten anklang finden wird.

den Mitarbeitern und den Mitgliedern des 
Verwaltungsrates der sächsischen tierseu-
chenkasse danke ich für die geleistete arbeit 
und hoffe auf eine erfolgreiche Fortführung 
zum nutzen der sächsischen Landwirte.  

Gerlinde schneider
Landestierärztin

Vorwort

s ä c h s i s c h e  t i e r s e u c h e n k a s s e

3



s ä c h s i s c h e  t i e r s e u c h e n k a s s e

inhalt

1. Wissenswertes über die Tierseuchenkasse Seite 5
1.1 aufgaben der sächsischen tierseuchenkasse seite 5
1.2 Mitglieder des Verwaltungsrates seite 5

2.  Verwaltung der Sächsischen Tierseuchenkasse Seite 6

3. Meldung und Beitragszahlung Seite 7

4. Leistungsabteilung Seite 8
4.1 bearbeitung von entschädigungsanträgen seite 9
4.2 bearbeitung von beihilfeanträgen und anträgen auf Leistungserstattung seite 10

5. Prüfung und Auswertung der Mengenstatistik
 der Tierkörperbeseitigungsanstalt Seite 11

6. Tiergesundheitsdienste Seite 12

7. Arbeitsbericht des Pferdegesundheitsdienstes Seite 13
7.1 ehV-Programm seite 15
7.2 Programm stutengesundheitsdienst seite 16
7.3 abortprogramm seite 17

8. Arbeitsbericht des Rindergesundheitsdienstes Seite 19
8.1 bhV1-Programm seite 21
8.2 bVd/Md-Programm seite 23
8.3 Paratuberkulose seite 25
8.4 eutergesundheitsdienst seite 26
8.5 salmonelloseprogramm seite 29
8.6 stoffwechselprogramm seite 30
8.7 Programm zur zuchthygienischen überwachung von Vatertieren seite 32

9. Arbeitsbericht des Schaf- und Ziegengesundheitsdienstes Seite 33
9.1 Maedi/Visna-sanierungsrichtlinie seite 34
9.2 cae-Programm seite 35
9.3 Paratuberkuloseprogramm seite 35
9.4 abortprogramm seite 36

10. Arbeitsbericht des Schweinegesundheitsdienstes Seite 37
10.1 Fruchtbarkeits- und abortprogramm seite 41
10.2 herdbuchzucht-tiergesundheitsprogramm seite 43
10.3 Programm zur bekämpfung der schnüffelkrankheit (Pra) seite 44
10.4 Prrs-Programm seite 45
10.5 tiergesundheitsrichtlinie seite 47

11. Arbeitsbericht des Geflügelgesundheitsdienstes Seite 48
11.1 richtlinie zur bekämpfung der salmonelleninfektion in hühnergeflügelbeständen seite 50
11.2 Programm zur serologischen kontrolle der impfung gegen newcastle disease seite 51

12. Arbeitsbericht des Fischgesundheitsdienstes Seite 52
12.1 Fischgesundheitsprogramm  seite 53
12.2 kiemenprogramm seite 54
12.3 Programm zur abklärung neuartiger hautveränderungen (hautprogramm) seite 56

4



Ve
rw

al
tu

ng

1. Wissenswertes über die 
sächsische tierseuchenkasse

1 .  W i s s e n s W e r t e s  ü b e r  d i e  s ä c h s i s c h e  t i e r s e u c h e n k a s s e

1.1 aufgaben der sächsischen 
tierseuchenkasse

die aufgaben sind in § 6 des Landestierseu-
chengesetzes festgeschrieben:

1.  die sächsische tierseuchenkasse leistet 
entschädigungen für die tierverluste nach 
den Vorschriften des tierseuchengesetzes.

2.  sie kann beihilfen gewähren gemäß § 18 
des Landestierseuchengesetzes für Vorbeu-
ge- und bekämpfungsmaßnahmen sowie 
bei schäden, die durch tierseuchen und 
andere tierkrankheiten entstehen.

3.  Zur erfüllung ihrer aufgaben erhebt die tier-
seuchenkasse beiträge von den tierhaltern.

4.  die tierseuchenkasse unterhält tiergesund-
heitsdienste.

Jeder tierbesitzer, der Pferde, rinder, schwei-
ne, schafe, Ziegen, Geflügel, süßwasserfische 
oder bienenvölker hält, ist verpflichtet, seine 
tiere bei der sächsischen tierseuchenkasse 
anzumelden und dafür beiträge zu entrichten.
bei neuanmeldungen ist der tierbestand form-
los der sächsischen tierseuchenkasse mitzu-
teilen. danach erhält der tierbesitzer jährlich 
von der tierseuchenkasse einen Meldebogen, 
der auszufüllen und an die tierseuchenkasse 
zurückzusenden ist, damit im tierseuchenfall 
eine entschädigung gezahlt werden kann.

Wichtig: eine änderung der adresse oder be-
zeichnung des betriebes ist der tierseuchen-
kasse mitzuteilen!

Weitere informationen zur sächsischen 
tierseuchenkasse können als sonderdruck 
angefordert werden.  

1.2 Mitglieder des Verwaltungs-
rates

der Verwaltungsrat ist das gesetzgebende 
Organ der sächsischen tierseuchenkasse.  
er beschließt inhalt und änderungen der sat-
zungen, den haushaltsplan, die beiträge der 
tierhalter, die beihilfeleistungen der tierseu-
chenkasse und die richtlinien für die tätigkeit 
der tiergesundheitsdienste.
der rat besteht aus sechs beitragspflichti-
gen tierbesitzern, dem Geschäftsführer, zwei 
angehörigen der Veterinärverwaltung, einem 
Mitglied der Landestierärztekammer  und ei-
nem Vertreter der Landwirtschaftsverwaltung 
des Freistaates sachsen.  

Herr Gelfert *
tierbesitzer als Vertreter für die tierart 
schwein

Herr Ebermann**
tierbesitzer als Vertreter für die tierart Pferd

Herr Kleditzsch
tierbesitzer als Vertreter für die tierart rind

Herr Wempe
tierbesitzer als Vertreter für die tierart 
Geflügel

Herr Loose
tierbesitzer als Vertreter für die tierarten 
schafe und Ziegen

Herr Dr. Stiehler
tierbesitzer als Vertreter für die tierart Fisch

Frau Domschke
Vertreter der Landwirtschaftsverwaltung

Frau Dr. Schneider
Vertreter der Veterinärverwaltung

Herr Prof. Dr. Schiefer
Vertreter der Veterinärverwaltung

Herr Dr. Walther
Vertreter der sächsischen Landestierärzte-
kammer

Frau Dr. Klepsch
Geschäftsführerin der sächsischen 
tierseuchenkasse

* Vorsitzender
** stellv. Vorsitzender
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2. Verwaltung der 
sächsischen tierseuchenkasse

2 .  V e r W a L t u n G  d e r  s ä c h s i s c h e n  t i e r s e u c h e n k a s s e

Dienststelle
sächsische tierseuchenkasse
Löwenstraße 7 a    
01099 dresden
telefon: 0351 80608-0 
Fax: 0351 80608-12      
email: info@tsk-sachsen.de
internet: www.tsk-sachsen.de   

Mitarbeiter
Frau Dr. Sylke Klepsch
Geschäftsführerin
telefon: 0351 80608-10
email: sekretariat@tsk-sachsen.de

Herr Martin Kunze
edV/sekretariat
telefon: 0351 80608-10
email: kunze@tsk-sachsen.de

Frau Regina Dartscht
buchhaltung
telefon: 0351 80608-17
email: dartscht@tsk-sachsen.de

Frau Ilona Stemme
Leistungsabteilung
telefon: 0351 80608-14
email: stemme@tsk-sachsen.de

Frau Corinna Schwendler
Leistungsabteilung
telefon: 0351 80608-34
email: schwendler@tsk-sachsen.de

Frau Tosca Müller
beitragsabteilung
telefon: 0351 80608-13
email: mueller@tsk-sachsen.de

Frau Rica Haustein
beitragsabteilung
telefon: 0351 80608-33
email: haustein@tsk-sachsen.de

Frau Hella Stieler
beitragsabteilung
telefon: 0351 80608-15
email: stieler@tsk-sachsen.de

Außenstelle Penig
sächsische tierseuchenkasse
brückenstraße 2
09322 Penig
telefon: 037381 6693-0
Fax: 037381 6693-19
email: sekretariat.penig@tsk-sachsen.de

Mitarbeiter
Frau Gerdi Arnold
sekretariat    

Außenstelle Königswartha
sächsische tierseuchenkasse   
Gutsstraße 1
02699 königswartha 
telefon: 035931 294-22
Fax: 035931 294-28
Mobil: 0173 9466235
email: boettcher@tsk-sachsen.de

Mitarbeiter 
Frau Dr. Kerstin Böttcher
siehe tiergesundheitsdienste 

6



Ve
rw

al
tu

ng
die anzahl der bei der tierseuchenkasse ge-
meldeten Pferde ist im Vergleich zum Vorjahr 
weiter angestiegen. rückläufig ist erneut die 
anzahl der gemeldeten rinder und schweine. 
sie verringerte sich um 10.822 bzw. um 6.779 
stück. 

der überwiegende teil der tierbesitzer melde-
te seinen tierbestand ordnungsgemäß.
in 78 Fällen musste ein Zwangsgeld angedroht 
werden, da die tierbesitzer trotz Mahnung 
ihren tierbestand nicht meldeten. daraufhin 
erfolgte in 58 Fällen die Meldung. in 20 Fällen 
musste ein Zwangsgeld festgesetzt werden. 

die beiträge zur solidargemeinschaft werden 
von den meisten tierbesitzern pünktlich 
bezahlt. trotzdem mussten 1.959 Mahnungen 
(2004 waren es 1.093), 121 Vollstreckungs-
ersuchen und 89 Pfändungen in höhe von 
insgesamt 91.398,59 € erstellt werden. 
bis 31. dezember 2005 waren von den 121 
Vollstreckungsersuchen und 89 Pfändungen
 116  erfolgreich mit 41.888,68 € 
 58 erfolglos mit  18.266,46 €
und 36 befinden sich noch in bearbeitung.

die sächsische tierseuchenkasse hat im Jahr 
2005 erstmalig 32 Gemeinden um amtshilfe 
zur tierzählung gebeten, da tierhalter trotz 
mehrmaliger aufforderung ihren tierbestand 
nicht meldeten.

im Jahr 2005 wurde 27 anträgen auf stun-
dung der beiträge stattgegeben. im Vergleich 
dazu wurden im Vorjahr 45 anträge auf stun-
dung bearbeitet.

Für 1.744 rinderhalter, deren rinderbestand 
ende 2004 bhV1-frei war, konnte eine bei-
tragsgutschrift mit dem beitrag 2005 verrech-
net werden. 

Zum 31. dezember 2005 waren insgesamt 
22.453 tierbesitzer und 157 rassegeflügel-
züchtervereine bei der sächsischen tierseu-
chenkasse registriert.

Von der Tierseuchenkasse erfasste Tierzahlen im Freistaat Sachsen

3 .  M e L d u n G  u n d  b e i t r a G s Z a h L u n G

3. Meldung und beitragszahlung

Tierart 2005 Differenz zum Vorjahr

Pferde 21.050 +1.076

rinder 503.662 -10.822

schweine 623.108 -6.779

schafe über 1 Jahr 105.980 -23

Ziegen über 1 Jahr 8.311 +764

bienenvölker 35.089 +1.045

Geflügel und Puten gesamt 7.450.064 +241.334

küken in brütereien 172.990 +51.089

rassegeflügel 24.090 +2.789

teichwirtschaften 10.961 ha -78 ha

Forellenbetriebe

     speisefisch    156.591 kg +39.998 kg

     rf1 445.745 st. -46.566 st.

     rf0-V 1.871.260 st. -87.665 st.

2005 Vorjahr

beitragsgutschrift
für rinder in € 47.400,40 31.699,20

Beitragsgutschrift für BHV1-freie Rinder-
bestände 2004
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4. Leistungsabteilung

unsere Leistungsabteilung stellt 
sich vor
in diesem Jahresheft möchten wir ihnen die 
arbeit in der Leistungsabteilung der sächsi-
schen tierseuchenkasse näher bringen. 
Wir, das sind Frau stemme und Frau schwend-
ler, die sachbearbeiterinnen der abteilung. 

unsere aufgabe ist es, ihre anträge auf ent-
schädigungsleistungen bei anzeigepflichtigen 
tierseuchen zu prüfen und auszuzahlen.
des Weiteren bearbeiten wir ihre anträge auf 
beihilfen im rahmen der umfangreich aufge-
legten tiergesundheitsprogramme für die in 
der Praxis bedeutsamen tierkrankheiten. 

außerdem werden kosten für die Probenent-
nahme in ihren tierbeständen an tierärzte, 
die diese im auftrag des amtstierarztes oder 
tierärzte im tiergesundheitsdienst entnehmen, 
erstattet.  
die von der tierseuchenkasse erhaltenen Leis-
tungen werden jedem tierhalter zugeordnet. 
die Zuordnung erfolgt auch für die an der Lan-
desuntersuchungsanstalt erhobenen befunde 
und die entsorgung von verendeten tieren 
durch die tierkörperbeseitigungsanstalt. 
Mit dieser Zuordnung der Leistungen ist ge-
währleistet, dass bei jedem tierhalter eine 
exakte und aussagekräftige dokumentation 
über alle in der Leistungssatzung aufgeführten 
finanziellen Zuwendungen besteht.

die Leistungssatzung wird auf Grund der 
änderung von beihilfeleistungen und der 
schaffung neuer, den bedürfnissen der Land-
wirtschaft entsprechenden tiergesundheits-
programme jährlich angepasst. im Jahr 2005 
wurden z. b. das Programm zur bekämpfung 
der rhinitis atrophicans in schweinezuchtbe-
ständen und die erweiterung des Programms 

zur abklärung  von aborten bei Pferden, rin-
dern, schweinen und schafen um die tierart 
Ziegen neu aufgenommen.

die finanziellen Mittel für entschädigungsleis-
tungen werden zu je 50 % aus den beiträgen 
der tierhalter und zu 50 % vom Land getragen. 
die beihilfeleistungen werden ebenfalls durch 
die beiträge der tierhalter und durch staatli-
che Zuschüsse finanziert.
so versteht es sich von selbst, dass alle anträ-
ge von uns sehr exakt geprüft werden müssen, 
bevor eine auszahlung erfolgen kann.

Wir bearbeiten im laufenden haushaltsjahr 
mehrere tausend anträge und sind stets 
bestrebt, diese  zeitnah zu bearbeiten. Viele 
tierbesitzer ermöglichen uns eine schnelle und 
unkomplizierte bearbeitung, indem sie sich im 
Vorfeld zur antragstellung informieren.
Leider müssen wir in zunehmendem Maße 
feststellen, dass die bei uns eingehenden
anträge viele unzulänglichkeiten aufweisen. 
dadurch ergeben sich vermehrt rückfragen 

oder schriftverkehr. bitte telefonieren sie im 
Vorfeld mit uns oder informieren sie sich auf 
der internetseite der sächsischen tierseuchen-
kasse zur antragstellung. 

damit sie zeitnah die ihnen zustehenden Leis-
tungen in anspruch nehmen können, beachten 
sie bitte folgendes:

»  bitte melden sie ihren tierbestand ord-
nungsgemäß an und bezahlen sie ihre 
beiträge fristgemäß, denn dies ist Voraus-
setzung für die Gewährung von entschä-
digungs- und  beihilfezahlungen durch 
die tierseuchenkasse (bei Versäumnissen 
kommt es zu kürzungen bis zur Versagung 
der Leistungen)!

»  bitte achten sie auf die Vollständigkeit der 
unterlagen (nachweise der bezahlung).

»  beachten sie die Fristen für die einsendung 
von anträgen (bei entschädigungen auf Grund 
amtstierärztlich angeordneter tötungen 
muss der antrag innerhalb von 30 tagen 
nach der tötung des tieres beim LüVa 
eingehen, für beihilfeanträge gilt als letzter 
einsendetermin der 30.06. des Folgejahres). 

Wir können sie nur ermuntern, unsere um-
fangreichen Leistungen im sinne der Gesund-
heit ihrer tiere zu nutzen und hoffen weiterhin 
auf gute Zusammenarbeit.

bitte informieren sie sich über ihre rechte und 
Pflichten als tierbesitzer. dafür können sie 
z. b. unsere internetseite www.tsk-sachsen.de 
nutzen oder rat bei den tierärzten der tier-
gesundheitsdienste der tierseuchenkasse 
suchen.

Für auskünfte und rückfragen stehen ihnen 
auch gern persönlich zur Verfügung

Frau Stemme
telefon 0351 80608-14

für den bereich chemnitz und Fragen zur 
tierkörperbeseitigung im Freistaat sachsen                

und

Frau Schwendler
telefon 0351 80608-34

für die bereiche dresden und Leipzig.

4 .  L e i s t u n G s a b t e i L u n G

Frau Stemme und Frau Schwendler
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4 .  L e i s t u n G s a b t e i L u n G

Tierart Sachverhalt 2005 Vorjahr

anträge  anträge 

Rinder »  Leukose 
- neuausbrüche 
- sanierung

»  salmonellose
»  abklärung tse
»  tötung gemäß bse-Verordnung
»  bhV1
»  härtefall 

- tba-kosten 
- tse der rinder

-
-

30
3

10
-

-
1

-
-

83.388,87
3.265,25

42.115,34
-

-
510,76

4
-

19
1

19
-

1
-

5.843,57
-

155.244,20
491,52

175.748,45
-

56,44
-

44 129.280,22 44 337.384,18

Schweine »  Verendung infolge amtlich angewie-
sener Maßnahmen (ak-blutproben-
entnahme)

2 266,88 2 155,00

2 266,88 2 155,00

Schafe/Ziegen »  abklärung brucelloseverdacht
»  tse
»  tollwut
»  härtefall 

- Genotypisierung
  

1
3
-

-

120,00
1.717,28

-

-

-
6
1

4

-
14.358,06

56,00

10.176,01

4 1.837,28 11 24.590,07

Geflügel »  härtefall 
-  tötung nach Verletzung bei 

nd-impfung
- - - -

- - - -

Fische »  Vhs
»  härtefall 

- koi-herpesvirus-infektion

6

4

25.294,27

63.540,01

6

2

31.401,36

43.103,45

10 88.834,28 8 74.504,81

Bienen
    

»  bösartige Faulbrut
»  härtefall
»  bösartige Faulbrut (Völker nicht auf 

anordnung sondern auf empfehlung 
getötet)

15
     

-

7.041,80
    

-

10

1

4.126,0215

493,88

15 7.041,80 11 4.619,90

Insgesamt 75 227.260,46 76 441.253,96

4.1 bearbeitung von entschädi-
gungsanträgen

im Jahr 2005 wurden 75 anträge auf entschä-
digungszahlungen und 7 härtefallanträge we-
gen anzeigepflichtiger tierseuchen bearbeitet. 
Von den 75 entschädigungsanträgen mussten 
4 wegen nichteinhaltung der antragsfristen 

gemindert und 4 anträge wegen Verstößen 
gegen die beitragssatzung der sächsischen 
tierseuchenkasse abgelehnt werden. der 
Verwaltungsrat erkannte 5 von 7 härtefallan-
trägen an und beschloss beihilfeleistungen.

Zahlung von Entschädigungsleistungen und Härtefallbeihilfen
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4.2 bearbeitung von
beihilfeanträgen und anträgen 
auf Leistungserstattung

im Jahr  2005 wurden 9.187 anträge auf bei-
hilfen bearbeitet.

Beihilfeleistungen und Leistungserstattungen

4 .  L e i s t u n G s a b t e i L u n G

Anträge auf: Anzahl

2005 Vorjahr

bhV1 - sanierungsbeihilfe 410 480

bhV1 - Merzungsbeihilfe 91 116

bVd/Md 206 176

rindersalmonellose  - abklärungs- und abschlussuntersuchungen 
- impfmaßnahmen

7
24

13
2

bakteriologische Milchuntersuchung 124 136

stoffwechselstörungen

11 2

cervixtupfer von stuten 59 61

Pullorumuntersuchung 31 35

blutprobenentnahmen durch niedergelassene tierärzte 7.247 9.019

Fuchsabschussprämien 591 723

handauslage impfköder 0 56

abrechnung schwarzwildproben 319 312

aufwandsentschädigung bienensachverständige 67 57

Gesamt 9.187 11.188

im Jahr 2005 mussten in der Leistungsab-
teilung  7.247 untersuchungen der Landes-
untersuchungsanstalt manuell im datenver-
arbeitungsprogramm der tierseuchenkasse 
den tierhaltern zugeordnet werden, da eine 
elektronische datenübertragung zurzeit nicht 
möglich ist.
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5. Prüfung und auswertung 
der entsorgten tierkörper in der tba Lenz

5 .  P r ü F u n G  u n d  a u s W e r t u n G  d e r  e n t s O r G t e n  t i e r k ö r P e r  i n  d e r  t b a  L e n Z

Monatlich wird durch die tierseuchenkasse 
geprüft, ob die besitzer der in der tierkörper-
beseitigungsanstalt in Lenz entsorgten tiere 
ihrer Meldepflicht in der tierseuchenkasse 
nachgekommen sind (ca. 60.000 datensätze 
pro Jahr).

nach wie vor ist eine sichere tierkörperbe-
seitigung für die tierseuchenbekämpfung und 
nicht zuletzt auch für den schutz der bevölke-
rung unerlässlich.

eine sichere beseitigung bedeutet, dass tier-
kadaver und tierkörperteile mindestens 20 Mi-
nuten lang 133 °c und 3 bar druck ausgesetzt 
werden müssen.
die kosten für die entsorgung der verendeten 
landwirtschaftlichen nutztiere wurden bis 
31. März 2005 in sachsen zu je einem drittel 
von der sächstsk, dem Land und den kommu-
nen getragen. diese drittellösung gewährleis-
tete eine finanzielle beteiligung der tierbesit-
zer über den beitrag zur tierseuchenkasse. 

ab 1. april 2005 wurde die entsorgung von 
tieren durch die tierkörperbeseitigungsanstalt 
gebührenpflichtig. Für tierarten, für die beiträ-
ge bei der tsk zu entrichten sind, werden jetzt 
Gebühren in höhe von 25 % der entsorgungs-
kosten beim tierbesitzer erhoben. Weitere 
33,3 % werden vom Freistaat sachsen, 
33,3 % von den kommunen und 8,3 % von 
der tsk getragen.
Verenden tiere auf Grund einer anzeigepflich-
tigen tierseuche, oder wird die tötung durch 
den amtstierarzt angeordnet, entfallen die ge-
samten entsorgungskosten zu gleichen teilen 
an die sächsische tierseuchenkasse, das Land 
und die kommunen.

im Jahr 2005 betrug der anteil des Landes 
und der tsk am transport und der beseitigung 
von Vieh im sinne des tierseuchengesetzes 
1.866.714,10 eur.
die gesetzlichen Vorschriften, die entsorgung 
der verendeten tiere betreffend, regelt das 
sächsische ausführungsgesetz zum tierische 

nebenproduktebeseitigungsgesetz (sächsaG-
tiernebG) vom 9. dezember 2004.

der einzugsbereich des von den beseitigungs-
pflichtigen gebildeten Zweckverbandes für 
tierkörperbeseitigung sachsen ist das Gebiet 
des Freistaates sachsen.

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung 
Sachsen
OT Lenz
Staudaer Weg 1
01561 Priestewitz
Telefon: 035249 735-0
Fax: 035249 735-25
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6. tiergesundheitsdienste

aus der täglichen arbeit der tierärzte im 
tiergesundheitsdienst entstanden und entste-
hen, an den Problemen der Praxis orientiert, 
tiergesundheitsprogramme. sie dienen der 
Förderung der tiergesundheit, der erhöhung 
der Leistungen der tierbestände und nicht 
zuletzt dem Verbraucherschutz.

« Für Tiergesundheitsprogramme und für 
Untersuchungen auf Veranlassung der 
Tiergesundheitsdienste wurden im Jahr 
2005 folgende finanzielle Mittel zur Verfü-
gung gestellt:

Tierart Leistung 2005 Vorjahr
a)  für Programme
b)  auf Veranlassung TierGD in EUR in EUR

Pferde a)   Programme 
- stutengesundheitsdienst 
- abortprogramm 
- ehV- Programm

b)  auf Veranlassung PferdeGd

1.488,56
1.283,37
6.620,00
1.881,82

1.704,80
1.085,16

0,00
3.972,22

Zwischensumme 11.273,75 6.762,18
Rinder a)   Programme 

- tuberkulinisierung 
- Leukose 
- brucellose 
- salmonellose 
- abortprogramm 
- eutergesundheit 
- bhV-1 
- bVd/Md 
- Paratuberkuloseprogramm 
- stoffwechselprogramm

b)  auf Veranlassung rinderGd

950,34
163.917,38

0,00
20.615,92
15.662,81
57.602,96

1.009.385,05
202.035,51

6.395,40
830,84

12.140,84

1.331,85
186.747,42

0,00
3.347,11

16.143,29
59.444,81

1.015.816,36
182.902,78

4.256,50
56,24

21.110,00
Zwischensumme 1.489.537,05 1.491.156,36

Schweine a)   Programme 
- ak- blutproben 
- abortprogramm 
- Prrs-Programm 
- Fruchtbarkeitsprogramm 
- rhinitis-atrophicans-Programm

b)  auf Veranlassung schweineGd

25.707,07
11.399,87

4.440,35
273,30

4.082,33
25.296,52

47.873,11
8.674,63
7.739,86
3.970,46

0,00
29.549,53

Zwischensumme 71.199,44 97.807,59
Schafe a)   Programme 

- brucellose 
- Maedi-Visna 
- abortprogramm

b)  auf Veranlassung schafGd

3.225,87
1.996,20

733,53
1.102,07

5.815,72
1.900,80

104,27
2.242,16

Zwischensumme 7.057,67 10.062,95
Ziegen a)   Programme 

- brucellose 
- abortprogramm 
- cae-untersuchungen

b)  auf Veranlassung ZiegenGd

757,38
27,36

0,00
61,56

1.438,18
0,00
0,00

28,12
Zwischensumme 846,30 1.466,30

Bienen a)   Programme 
- Varroatosebekämpfung 
- Weiterbildung bsV

b)  entfällt, kein tierGd

97.931,17
4.319,32

100.873,85
4.901,09

Zwischensumme 102.250,49 105.774,94
Geflügel a)   Programme 

- salmonella gallinarum pullorum 
- salmonellose in aufzuchtbetrieben 
- kontrolle nd-impfung 
- salmonellose-Probeentnahme

b)  auf Veranlassung GeflügelGd

2.314,38
15.720,26

3.206,55
543,01

2.157,71

2.617,17
23.620,32

4.865,01
0,00

1.391,17
Zwischensumme 23.941,91 32.493,67

Fische a)   Programme 
- hautveränderungen 
- kiemenvirosen bei karpfen 
- khV-Projekt 

b)  auf Veranlassung FischGd

15,33
4.201,46

40.000,00
1.499,46

132,24
6.200,97

0,00
1.304,90

Zwischensumme 45.716,25 7.638,11
a)  Gesamtsumme 
b)                            

1.707.682,88
44.139,98

1.693.564,00
59.598,10
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7. arbeitsbericht des 
Pferdegesundheitsdienstes (PGd)

das aufgabengebiet des PGd umfasst die 
bearbeitung von aktuellen Problemen der 
Pferdegesundheit in sachsen und thüringen 
sowie den hengstgesundheitsdienst (hGd). 
der schwerpunkt liegt hierbei auf dem er-
kennen von landesweit gehäuft auftretenden 
Problemen und daraus folgend der empfehlung 
vorbeugender Maßnahmen. insbesondere bei 
den 83 bestandsbesuchen, 8 Vorträgen sowie 
3 Veröffentlichungen wurden durch den PGd 
solche themen bearbeitet. 

im rahmen des hGd  wurden 77 deckhengste 
sowie 22 besamungshengste im Landgestüt 
Moritzburg, 3 besamungshengste in der Qua-
driga-Pferdehaltungs Gmbh sowie 16 hengste 
in Privathaltung zuchthygienisch untersucht. 
Zum ersten Mal fand 2005 der Landeswettbe-
werb „tiergerechte und umweltverträgliche 
haltung landwirtschaftlicher nutztiere“ für 
Pferde statt. als Mitglied in der bewertungs-
kommission nahm der PGd an 13 betriebs-
beurteilungen vor Ort teil.

im Frühjahr 2005 wurde der PGd in mehreren 
beständen zur abklärung der ursachen für 
ein seit ca. 3 bis 4 Monaten anhaltendes, 
bestandweises auftreten von atemwegser-
krankungen hinzugezogen. die Pferde zeigten 
husten, der durch verschiedene behandlungen 
zeitweilig gelindert wurde, aber nie vollstän-
dig abheilte. insbesondere, wenn die tiere in 

eine andere umgebung mit viel frischer Luft 
(z. b. urlaub an der Ostsee) verbracht wurden, 
besserte sich das krankheitsbild deutlich. bei 
rückkehr in den heimatstall begannen die 
Pferde erneut zu husten. einige tiere waren 
zu dem Zeitpunkt bereits chronisch erkrankt 
(dämpfigkeit).
der PGd vermutete Virusinfektionen als aus-
löser dieser Probleme und entnahm Proben zur 
abklärung. ein möglicher Virusdirektnachweis 
z. b. durch nasentupfer muss im akuten stadi-
um durchgeführt werden und hatte somit nach 
der dauer der erkrankungen keine aussicht 

auf erfolg. deshalb wurde mittels blutserolo-
gischer untersuchungen versucht, Virusinfek-
tionen (z. b. influenza, herpes der atemwege) 
als evtl. ursachen für dieses krankheitsbild 
abzuklären. Gleichzeitig überprüfte und 
beurteilte der PGd die stalllufthygienischen 
haltungsdingungen.
bei den serologischen untersuchungen konnten 
z. t. sehr hohe konzentrationen an antikörpern 
(titer) gegenüber influenza- als auch herpes-
 Viren gefunden werden (siehe tab. 1- 3). 
da die Pferde teilweise gegen diese infek-
tionskrankheiten geimpft waren, stellte sich 

Dr. Uwe Hörügel bei einer Fütterungsberatung

Pf
er

d

7 .  a r b e i t s b e r i c h t  d e s  P F e r d e G e s u n d h e i t s d i e n s t e s  ( P G d )

Name

Influenza Herpes letzte Impfung (Resequin)

Typ H3N8 Typ EHV 1 Typ EHV 4

datum 04.07.2005

Pferd 1 > 4096 64 256 1/05 + 3/05

Pferd 2 2048 32 64 6/05 + 8/05
(seit 2 Monaten im bestand)

Pferd 3 n.a. 32 64 1/05 + 3/05

Pferd 4 > 4096 128 32 6/05 (halbjährlich)

Pferd 5 2048 32 64 6/05 (halbjährlich)

Name

Influenza Herpes

Typ H3N8 Typ EHV 1 Typ EHV 4

datum 15.06.2005

Pferd 1 1024 32 4

Pferd 2 256 16 16

Pferd 3 1024 128 32

Pferd 4 256 1024 64

Name

Influenza Herpes

Typ H3N8 Typ EHV 4 Typ EHV 1 Typ EHV 1

datum 15.06.2005 datum 15.03.2005

Pferd 1 256 8 32 4

Pferd 2 1024 32 128

Pferd 3 256 16 16

Pferd 4 1024 32 32 16

Pferd 5 2048 16 16 16

Pferd 6 512 16 8 16

Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3: Serumtiter gegenüber Influenza- und Herpes-Viren in 3 Pferdebe-
ständen
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7 .  a r b e i t s b e r i c h t  d e s  P F e r d e G e s u n d h e i t s d i e n s t e s  ( P G d )

Pferdegesundheitsdienst

Dr. Uwe Hörügel 
Fachtierarzt für Pferde

sächsische tierseuchenkasse 
Löwenstraße 7a 
01099 dresden 
telefon: 0351 80608-21 
Fax: 0351 80608-12 
Mobil:  0172 9706168 
e-Mail: hoeruegel@tsk-sachsen.de

die Frage, ob diese hohen titer als ausdruck 
einer Feldvirusinfektion gesehen werden 
können oder ob durch die impfung ebenfalls 
solche titerhöhen erreicht werden. deshalb 
wurden zur klärung dieser Fragestellung von 
59 Pferden eines bestandes, welcher regel-
mäßig halbjährlich gegen influenza und ehV 1 
und 4 geimpft wird, titeruntersuchungen am 
tag vor der nächsten impfung sowie 3 Wochen 
danach an der Lua sachsen durchgeführt. da-
bei stellte sich heraus, dass durch die impfung 
durchaus titerhöhen von über 1 : 4000 sowohl 
gegenüber influenzaviren als auch ehV4 er-
reicht werden können. 
es ist ableitend aus diesen ergebnissen nicht 
möglich, anhand der titerhöhen bei geimpften 
Pferden eine unterscheidung zwischen einem 
infektionstiter und einem impftiter bezüglich 
dieser Viren vorzunehmen! Lediglich für ehV1 
könnten titerhöhen > 4000 auch bei geimpf-
ten Pferden für ein akutes infektionsgesche-
hen sprechen. akute infektionen müssen im 
anfangsstadium durch Virusdirektnachweise 
z. b. aus nasentupfern oder blutuntersuchun-
gen (herpesviren aus weißen blutkörperchen) 
vorgenommen werden. indirekt können solche 

infektionen durch serumpaaruntersuchungen 
im abstand von ca. 3 Wochen nachgewiesen 
werden. steigen oder fallen die titer in der 
Zeit um mindestens das Vierfache, kann man 
von einer akuten infektion ausgehen. 
bei der beurteilung der stalllufthygienischen 
Verhältnisse konnten durch den PGd ebenfalls 
schwachstellen aufgezeigt werden.

dazu zählten:
»  ungenügender Luftaustausch (z. b. geschlos-

sene Fenster und türen, keine Lüftungs-
schlitze in boxenwänden, ungenügende 
austrocknung der boxenböden nach dem 
Misten, zu niedrige stalldecken insbesonde-
re in ehemaligen schweineställen)

»  hohe staubbelastung (z. b. staubiges heu, 
heu- und strohlagerung in boxennähe, 
aufschütteln des heus in anwesenheit der 
Pferde, staubiger und trockener reithallen-
boden)

»  bewegungsmangel (z. b. ungenügender 
koppelgang sowie vermehrtes reiten in der 
reithalle aufgrund der Witterung im über-
gang Winter/Frühjahr)

in übereinstimmung mit den haustierärzten 
und der Lua sachsen konnte der PGd die ur-
sachen für das krankheitsgeschehen wie folgt 
beschreiben:
die Grundursache waren höchstwahrschein-
lich Virusinfektionen. durch die teilweise 
impfung der Pferde wurde die typische sym-
ptomatik (Fieber, abgeschlagenheit, appetit-
losigkeit, trockener husten) abgeschwächt. 
die Pferde wurden trotz akuter erkrankung 
der atemwege weiter geritten. dies geschah 
vorrangig in einer mit staub belasteten 
reithalle. Zu einer Verschlechterung des Ge-
schehens trugen darüber hinaus defizite in der 
stalllufthygiene bei. durch erhöhte staub- und 
ammoniakbelastungen wurden die atemwege 
zusätzlich gereizt und es entwickelten sich 
bakterielle sekundärinfektionen. dies führte 
dazu, dass trotz der behandlung einiger Pferde 
die bestandserkrankung nicht zur ausheilung 
kam.
erst durch die bestimmung der bakteriellen 
sekundärkeime mittels endoskopie der Luft-

röhre und die ermittlung wirksamer Medika-
mente (resistogramm) konnten die infektionen 
zielgerichtet medikamentell bekämpft werden. 
im Zusammenhang mit Verbesserungen der 
stalllufthygiene und längeren koppelgängen 
wurde das Geschehen unter kontrolle ge-
bracht und weiterer schaden verhindert.
der überwiegende teil der Pferdebesitzer 
betroffener bestände konnte davon überzeugt 
werden, in Zukunft alle Pferde regelmäßig 
halbjährlich gegen influenza- und herpesviren 
impfen zu lassen. 
diese Maßnahmen sollten in Zukunft dazu bei-
tragen, das auftreten von atemwegserkran-
kungen so gering wie möglich zu halten.

Weitere aufgaben des PGd

»  bestandsberatungen zur Optimierung 
der Pferdegesundheit auf anforderung

»  umsetzung von Programmen der tsk

»  beratender tierarzt des Pferdezuchtver-
bandes

»  tierarzt der Landeskomissions für Pfer-
deleistungsprüfungen sachsen

»  Mitglied der Qualitätsmanagementko-
mission für Pferdeleistungsprüfungen

»  Lehrtätigkeit (Pferdewirtschaftsmeister 
„Zucht und haltung“, Winterschulung 
der ämter für Landwirtschaft)

»  köruntersuchung von hengsten

»  abstammungskontrolle bei reitpferde-
fohlen

Verbesserung der Lufthygiene 
durch Einbau eines kleinen Fensters 
(oben: vorher – unten: nachher)
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7 .  a r b e i t s b e r i c h t  d e s  P F e r d e G e s u n d h e i t s d i e n s t e s  ( P G d )

7.1 ehV-Programm

erkrankungen bedingt durch equine herpes-
Viren (ehV) können bei Pferden mit erhebli-
chen wirtschaftlichen Verlusten einhergehen. 
sie führen sowohl zu totalverlusten durch 
aborte oder so genannte „schlaganfälle“ als 
auch zu nutzungseinschränkungen bis hin zur 
Gebrauchsunfähigkeit durch chronische atem-
wegsleiden bzw. bewegungsstörungen.
im Jahr 2005 häuften sich erneut berichte 
über todesfälle bei jungen Pferden in westli-
chen bundesländern (hessen, schleswig-hol-
stein), welche durch herpes-Viren ausgelöst 
wurden. dabei litten die Pferde an dem so 
genannten „schlaganfall“, der eine akute 
infektion des nervensystems darstellt. ein 
derartiger Fall konnte erstmals auch in sach-
sen dokumentiert werden. Zudem kam es zum 
abortgeschehen in einem großen Gestüt, aus-
gelöst durch eine ehV 1-infektion. Probleme 
durch herpes-Viren werden nach einschätzung 
des PGd in den nächsten Jahren wahrschein-
lich zunehmen. 
neben der Gewährleistung einer stressarmen 
und pferdegerechten haltung stellt die aktive 
immunisierung gegen ehV die derzeit einzig 
wirksame Methode dar, Pferde vor ehV-erkran-
kungen zu schützen.

die impfung gegen ehV ist grundsätzlich nur 
sinnvoll, wenn alle Pferde eines bestandes 
geimpft werden. insbesondere in Zuchtbe-
ständen sollten auch die Pensionspferde 
geimpft werden, um die Zuchtstuten sowie die 
Jungpferde zu schützen. durch die impfung 
wird der infektionsdruck gesenkt. sie schützt 
bei hohem infektionsdruck nicht zwingend vor 
der erkrankung, aber die symptome werden 
abgeschwächt bzw. die schäden begrenzt. 
einen einzeltierschutz vor ehV gibt es nicht. 
Für den impfschutz ist eine Grundimmunisie-
rung notwendig. die immunität hält nur kurz 
an, weshalb Wiederholungsimpfungen nach 
jeweils sechs Monaten notwendig sind. 
im Jahr 2005 beteiligten sich ca. 60 bestän-
de mit rund 1000 Pferden an dem Programm. 
aufgrund der zunehmenden bedeutung 
dieser infektionen wurde die beihilfe der tsk 
pro impfung auf 7 € erhöht. damit soll die 
impfbereitschaft der Pferdehalter gefördert 
werden.
bei ca. 25.000 Pferden in sachsen bleibt zu 
wünschen, dass sich noch viele Pferdehalter 
zur teilnahme entschließen. 

Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Prophylaxe von Equi-
nen-Herpes-Virus-Erkrankungen bei Pferden vom 09.10.2003 geändert am 25.10.2005

Das Ziel des Programms ist es: 
» das Virus in den Pferdebeständen zu kontrollieren bzw. zurückzudrängen,
» Pferdehaltern die entscheidung für die impfung zu erleichtern
» und somit einen entscheidenden beitrag zur tierseuchenprophylaxe und -bekämpfung bei Pferden zu leisten.

ehV-Programm
Verfahrensweise
»  beihilfe zur impfung an jeden tierhalter, 

der nachweislich (tierarztbestätigung) 
alle Pferde seines bestandes gemäß 
impfplan nach der Grundimmunisierung 
alle 6 Monate gegen ehV impfen lässt

»  impfplan ist beim PGd abzufordern
»  Voraussetzung ist ordnungsgemäße 

Meldung der Pferde sowie die bezah-
lung der beiträge bei der tsk

»  in Pensionspferdehaltungen stellt der 
Verantwortliche den antrag und erhält 
die beihilfe auf ein von ihm anzugeben-
des konto

Welcher Anteil wird von der TSK 
übernommen?
»  2 mal 7 euro für die Grundimmunisie-

rung (2 impfungen im abstand 
von 6 - 8 Wochen)

»  7 euro für jede weitere impfung 
(im abstand von 6 Monaten)

Wie kann man sich anmelden?
»   anmeldung erfolgt bei der sächs. 

tierseuchenkasse (0351 8060810) 
oder beim Pferdegesundheitsdienst 
(0351 8060821)

15



Pf
er

d
7 .  a r b e i t s b e r i c h t  d e s  P F e r d e G e s u n d h e i t s d i e n s t e s  ( P G d )

7.2 Programm 
stutengesundheitsdienst

2005 wurden entsprechend den angaben der 
Lua sachsen 1268 Genitaltupferproben von 
stuten untersucht. bei einer Gesamtpopula-
tion von rund 3700 Zuchtstuten aller rassen 
und davon ca. 50 % (1850) zuchtaktiven stuten 
in sachsen entspricht das etwa zwei dritteln. 
hinzu kommen weitere tupferproben, welche 
in anderen Labors untersucht wurden. es 
kommen also immer noch rund 500 stuten 
ohne aktuelle Genitaltupferprobe zur bede-
ckung  bzw. besamung. hierbei handelt es ich 
vorrangig um stuten mit Fohlen bei Fuß sowie 
Maidenstuten. in neueren untersuchungen 
wurde festgestellt, dass auch ein Großteil der 
Maidenstuten (bis 24 %) potentielle deckin-
fektionserreger in den inneren Geschlechtsor-
ganen aufweist. auch bei stuten mit Fohlen 
bei Fuß ist nicht gewährleistet, dass deren 
Geschlechtsorgane frei sind von deckinfekti-
onserregern. deshalb ist dringend anzuraten, 
alle zur bedeckung vorgesehenen stuten einer 
tupferprobe zu unterziehen. 

auch stuten, die zur künstlichen besamung 
vorgesehen sind, müssen untersucht werden. 
die Genitaltupferprobe sollte möglichst wäh-
rend der rosse aus dem endteil des Gebär-
mutterhalses bzw. direkt aus der Gebärmutter 
entnommen werden. sie dient zum einen zur 
überprüfung der Geschlechtsgesundheit und 
somit der Fruchtbarkeit der stute. anderer-
seits soll der deckhengst vor infektionen ge-
schützt werden. nach dem zweiten umrossen 
sollten die stuten erneut „getupfert“ werden.
Zirka 10- 20 % der tupferproben zeigen be-
handlungswürdige infektionen der Genitalor-
gane. die Lua testet bei positiven befunden, 
welche Medikamente (antibiotika) am besten 
gegen die gefundenen erreger wirksam sind 
(antibiogramm bzw. resistogramm). die 
art der behandlung legt der tierarzt anhand 
aller befunde fest. Frühestens 10 tage nach 
abschluß der behandlung muss der erfolg 
durch eine erneute untersuchung kontrolliert 
werden.

häufigkeit der erreger in Genitaltupferproben von stuten 2005

Anzahl gesamt: 1.305
 202 x streptococcus (sc.) equi ssp. zooepidemicus
 71 x escherichia coli
 48 x koagulasenegative staphylococcus sp.
 12 x  sc. dysgalactiae ssp. equisimilis
 9 x streptococcus sp.
 7 x staphylococcus aureus
 4 x klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae
 2 x sc. equi ssp. equi

dem deckstellenleiter bzw. dem privaten 
hengsthalter sind die ergebnisse der untersu-
chung und die Freigabe der stute für die bede-
ckung durch den tierarzt schriftlich vorzulegen. 
hierzu sollte der stutenpass im hinteren teil 
des Pferdepasses genutzt werden.
in Problemfällen kann auf anforderung  
der Pferdegesundheitsdienst hinzuge zogen 
werden. so untersuchte der PGd 2005 
48 stuten. Gleichzeitig wurden die Pferdehal-
ter zur Verbesserung der Fruchtbarkeit durch 
die haltung und Fütterung beraten. auffällig 
war in diesem Zusammenhang, dass viele stu-
ten zu mastig gefüttert werden. so sollten zum 
Zeitpunkt der bedeckung die rippen deutlich 
ertastbar sein. darüber hinaus zeigte sich an-
hand von durchgeführten blutuntersuchungen 
in vielen Fällen ein Mangel an spurenelemen-
ten (Zink, selen). 
durch die entnahme von Gebärmutterschleim-
hautproben (biopsien) durch den PGd konnten 
chronisch genitalkranke stuten erkannt und 
gegebenenfalls von der Zucht ausgesondert 
werden. 

Programm für den Stutengesundheitsdienst vom 16. Oktober 1995 in der Neufassung vom 26. März 1997

Wer kann welche Beihilfen für die Entnahme und Untersuchung von Stutentupferproben beantragen?
» Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Meldung der Pferde sowie die Zahlung der beiträge
» die untersuchung der tupferproben muss an der Landesuntersuchungsanstalt sachsen (Lua) erfolgen
» beihilfe für entnahme der tupferproben durch den tierarzt und untersuchung an der Lua pro stute und Jahr in höhe von max. 22,50 €

Wie wird die Beihilfe bei der TSK beantragt?
»  Formlosen antrag auf beihilfe mit angabe der tsk-nr. und bankverbindung bis spätestens 30.06. des Folgejahres an die tsk senden 

und
» rechnungskopie der Lua und des tierarztes mit Zahlungsnachweis (z. b. überweisungsbeleg) beifügen

Bei Bestandsproblemen PGD anfordern!
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7.3 abortprogramm

in einem großen Gestüt mit über 200 Pfer-
den verfohlten im Mai 2005 plötzlich nach 48 
problemlosen abfohlungen 9 stuten. bei der 
sofortigen untersuchung des abortmaterials in 
der Lua sachsen wurde EHV 1 eindeutig als 
Aborterreger identifiziert. in absprache zwi-
schen dem Gestütsleiter, dem amtstier  arzt,  
dem Vertragstierarzt sowie dem PGd wurde 
eine freiwillige bestandsperre bis  14 tage nach 
dem letzten abort verfügt. dabei wurde der 
Publikumsverkehr eingeschränkt, der Pferde-
verkehr ganz eingestellt und eine Gestütsschau 
abgesagt. es wurden darüber hinaus reini-
gungs- und desinfektionsmaßnahmen sowie zu-
sätzliche impfungen der noch trächtigen stuten 
durchgeführt. nach ca.14 tagen hatte sich das 
Geschehen wieder beruhigt und es fohlten an-
schließend noch 5 stuten komplikationslos ab. 
diese geringe anzahl sowie das schnelle 
abklingen der aborte ist ein ergebnis der 
regelmäßigen, halbjährlichen ehV-immuni-
sierung aller Pferde im bestand. es zeigt aber 
gleichzeitig, dass es keinen 100 %-igen schutz 
gibt. Von enormer bedeutung ist es deshalb in 
Zuchtbetrieben zusätzlich zur bestands impfung 
die tragenden stuten insbesondere von Jung-
pferden, aber auch möglichst von anderen 
Pferden des bestandes, getrennt zu halten.

im Zuge einer bestandsinfektion mit equinen 
herpes-Virus 1 im sommer 2005 konnte durch 
den PGd in Zusammenarbeit mit dem haus-

tierarzt sowie der Lua sachsen erstmals die 
neurologische Form der Herpesinfektion 
durch serumpaare diagnostiziert werden.
in dem bestand mit 15 Pferden erkrankte ein 
5-jähriges tier zuerst an einer Lähmung der 
rechten Gesichtshälfte. diese Lähmung breite-
te sich anschließend über die gesamte rechte 
körperhälfte aus. das Pferd kam zum Fest-
liegen und mußte eingeschläfert werden. ein 
anderes 4-jähriges tier bekam plötzlich Fieber 
und zeigte einen schwankenden, z. t. stolpern-
den Gang. diese klinischen symptome besser-
ten sich im Zuge der behandlungen durch den 
haustierarzt. 7 tage später traten bei diesem 
Pferd husten und nasenausfluß auf.

die durch den PGd eingeleiteten serumpaar-
untersuchungen im abstand von 4 Wochen er-
gaben z. t. deutliche titeranstiege gegenüber 
ehV 1 (siehe tab. 5). somit konnte eine EHV 
1-Infektion als ursache für die erkrankungen 
diagnostiziert werden.

in einem Zuchtpferdebestand mit 16 Pferden 
wurde eine Infektion mit Leptospiren als 
ursache für bestandsweise Fruchtresorptionen 
ermittelt. in diesem bestand resorbierten alle 
3 tragenden stuten innerhalb von 2 Wochen 
ihre Früchte. bei der ersten trächtigkeitsunter-
suchung um den 18. tag waren alle tiere tra-
gend und bei der nachuntersuchung um den 

Programm zur Abklärung von Aborten bei Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen vom 18. Oktober 2004

Warum soll untersucht werden?
»  damit der PGd einen überblick über abortgeschehen in sachsen erhält
»  um bei Virusabort rechtzeitig notwendige schutzmaßnahmen für andere tragende stuten treffen zu können
»  um bei bakteriell bedingtem abort die betroffene stute anschließend gezielt behandeln zu können

Was wird untersucht und wer bezahlt das?
TSK übernimmt vollständig die Kosten für:
»  pathologisch-anatomische und mikrobiologische untersuchungen von abortsubstraten einschließlich anzüchtung von chlamydien, ehV 1 und 

eVa sowie Pcr auf ehV 1 und eVa in der Lua,
»  untersuchung eines serumpaares im abstand von 3 Wochen nach dem Verfohlen auf ehV 1 und eVa in der Lua
»  ( der tierbesitzer erhält dafür keine rechnung); die kosten der untersuchung und der blutprobenentnahmen werden direkt zwischen tierarzt 

bzw. Lua und tsk verrechnet

Wie gelangen die Proben in das Labor?
»  abortmaterial (Fetus, eihäute, Fruchtwasser) in dichte Plastesäcke verpackt vom tierhalter entweder direkt in Lua transportieren
oder
»  kostenlose Lua-kurierdienste von Veterinärämtern aus nutzen!
»   Fahrzeiten der kuriere erfragen unter: Lua-dresden (0351 81440), Lua-Leipzig (0341 97880), Lua-chemnitz (0371 60090)

Tab. 5: Serumpaartiter gegenüber Herpes-Viren

Name

Herpes Typ HV 1 Herpes Typ EHV 4

datum 
19.07.2005

datum 
26.08.2005

datum 
19.07.2005

datum 
26.08.2005

Pferd 1 16 128 32 64

Pferd 2 4 16 64 64

Pferd 3 32 128 32 256

Pferd 4 16 512 64 64

Pferd 5 16 32 64 128

Pferd 6 8 8 32 16

Pferd 7 4 64 64 32

Mittelwert 14 127 50 89
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30. tag hatten alle die embryonen resorbiert. 
bei serumpaaruntersuchungen im abstand 
von 3 Wochen und der nachuntersuchung 
nach 4 Monaten zeigte eine stute einen stark 
abfallenden titer gegenüber Leptospira pomo-
na sowie grippotyphosa (siehe tab. 4). dies 
deutete auf eine zurückliegende infektion hin. 
die Leptospirose ist eine bakterielle infekti-
onskrankheit, deren überträger vorrangig infi-
zierte nagetiere sowie igel, hamster, Füchse 
oder Marder sein können. aborte, Leber- so-
wie augenerkrankungen (Mondblindheit) sind 
beim Pferd aufgrund einer infektion mit diesen 
erregern beschrieben. ein Großteil der Pferde 
besitzt aber antikörper gegen diese errger im 
blut ohne jemals klinisch zu erkranken. Zur 
vorbeugenden bekämpfung der erregerherde 
sollte eine schadnagerbekämpfung in Pferde-
ställen selbstverständlich sein.
im vorliegenden Fall wurden Füchse als infek-
tionsherd vermutet, da ein weibliches tier mit 
seinen Jungen im heu des betriebes gesichtet 
wurde. Wahrscheinlich sind die erreger durch 
den harn der Füchse im heu auf die Pferde 
übertragen worden.

Tab. 4: Serumtiter gegenüber Leptospira 
pomona sowie grippotyphosa

Name

Typ L. pomona

22.06. 14.07. 22.11.

Stute 1 6400 3200 800

Name

Typ L. grippotyphosa

22.06. 14.07. 22.11.

Stute 1 800 800 200

abortursachen abfohlsaison 
2005
An der LUA untersuchte 
Verfohlungen gesamt: 19

5 x   keine ursache ermittelbar
8 x    bakterielle aborterreger und eihaut-

entzündung (Plazentitis)
1 x   equine herpesviren (ehV 1)
2 x   Mißbildung der Fohlen
3 x   Verdrehung der nabelschnur
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8. arbeitsbericht des 
rindergesundheitsdienstes

die arbeit des rGd war durch intensive bera-
tungstätigkeit in den Landwirtschaftsbetrieben 
sowie starke einbindung in die Fortbildung der 
Landwirte und der tierärzte geprägt.
die anforderungen kamen aus 281 Landwirt-
schaftsbetrieben. insgesamt wurden 
398 beratungen durchgeführt (tab. 1).

noch stärker als in den Jahren zuvor ist die 
Verknüpfung von ökonomischen Parametern mit 
tiergesundheitskriterien in das bewusstsein 
von Landwirten und tierärzten gerückt. die auch 
2005 weiter gesteigerte Milchleistung ist mit 
einem sehr niedrigen Lebensalter von nur 4,3 
Jahren (durchschnittsalter der lebenden kühe) 
und einer reproduktionsrate von 40,2 % verbun-
den. die mittlere nutzungsdauer der abgegan-
genen kühe liegt bei lediglich 2,4 Laktationen.  
(Quelle: Jahresbericht 2005 des sächsischen 
Landeskontrollverbandes e. V., LkV).  unter den 
abgangsursachen dominieren immer noch die 
krankheiten. dagegen sind Leistungsselektio-
nen nach wie vor die ausnahme.   

die beratung der Landwirte in der durchfüh-
rung der tiergesundheitsprogramme war auch 
im Jahr 2005 der arbeitsschwerpunkt der im 
rGd tätigen tierärzte. andere krankheiten 
oder bestandsprobleme, die nicht durch ein 
Programm abgedeckt werden, wurden darüber 
hinaus im sinne einer differentialdiagnosti-
schen abklärung ergänzend bearbeitet und 
waren somit ebenfalls bestandteil der tätig-
keit des rGd (abb. 1). 
den erwartungsgemäß größten anteil nahmen 
beratungen zur bekämpfung der bhV1 und der 
bVd/Md ein. auffallend ist der deutliche an-

stieg der beratungstätigkeit zur eutergesund-
heit. das ist auch ausdruck der als kritisch 
einzuschätzenden entwicklung der Zellzahlen 
sowohl der anlieferungsmilch als auch der 
Milchleistungsprüfung. nach den ergebnissen 
des LkV stiegen 2005 die Zellzahlen der anlie-
ferungsmilch erneut um 10.000 Zellen/ml auf 

nunmehr 223.000 Zellen/ml. in der Milchleis-
tungsprüfung liegen die ergebnisse bei einem 
durchschnitt von 264.000 Zellen/ml. 
typisch für die beratung des rGd war zudem 
die übergreifende bearbeitung mehrerer Pro-
bleme im bestand. 
im bullengesundheitsdienst wurden durch 
Frau dr. Mayer im Jahr 2005 insgesamt 
280 bullen zuchthygienisch untersucht, das 
entspricht dem untersuchungsaufkommen des 
Jahres 2004.  

die aktuellen Programme der sächsischen 
tierseuchenkasse für die rinderhalter und 
deren ergebnisse sind in den nächsten ab-
schnitten dieses berichts dargestellt. 

im rahmen ihres „abortprogramms“  bietet 
die sächsische tierseuchenkasse allen rin-
derhaltern die Möglichkeit, sowohl über die 
untersuchung von blutproben als auch über 
die untersuchung von Feten und eihautteilen 
ursachen für das abortgeschehen zu ermit-

teln. die kosten für diese diagnostik wurden 
auch 2005 vollständig von der tsk übernom-
men. trotzdem ist die Zahl der untersuchten 
blutproben und abortsubstrate nach wie vor 
gering. Lediglich 190 rinder-haltende betriebe 
haben blutproben eingesandt, Feten oder 
eihautteile konnten nur aus 49 betrieben 

untersucht werden. damit ist die anzahl der 
einsendenden betriebe nahezu identisch mit 
der des Jahres 2004. bedenklich erscheint 
die tatsache, dass auch aus „rinderstarken“ 
kreisen jeweils nur ein betrieb abortmaterial 
einschickt. die anzahl der untersuchten Feten 
hat sich von 126 im Jahr 2004 auf 148 im Jahr 
2005 erhöht (tab. 2). 
in diesem Zusammenhang möchten wir auf 
die neufassung der brucellose-Verordnung 
vom 20. dezember 2005 (bGbl. i, s. 3601) 
hinweisen. nach dieser Verordnung haben die 
besitzer von über 24 Monate alten rindern 
aborte im letzten drittel der trächtigkeit ein-
schließlich der nachgeburten auf brucellose 
untersuchen zu lassen.
die serologischen untersuchungen auf Lepto-
spirose (L. pomona, L. hardjo, L. grippotypho-
sa) ergaben 2005 in 20 beständen positive 
befunde, das sind 9,5 % der bestände, in 
denen Leptospirose-untersuchungen erfolg-
ten. es wurden insgesamt 2.873 blutproben 
serologisch auf Leptospirose untersucht, von 

Tab. 1: Tätigkeitsnachweis des Rindergesund-
heitsdienstes (ohne Bullengesundheitsdienst) 
im Jahr 2005

Betriebsberatungen insgesamt 398

beratene Betriebe 281

gehaltene Vorträge/
Lehrveranstaltungen

34

Teilnahme an Fortbildungen 33

Beratungen mit Veterinär- und 
Landwirtschaftsbehörden,
Institutionen usw.

64

Abb. 1: Beratungstätigkeit des Rindergesundheitsdienstes nach Tiergesundheitsprogrammen
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denen 1,9 % positiv reagierten. die untersu-
chungszahlen lagen somit gering unter und der 
anteil der serologisch positiven Proben gering 
über den ergebnissen von 2004. 
an der Lua wurden insgesamt 950 blutproben 
serologisch auf neospora caninum untersucht, 
von denen 46 einen positiven befund erbrach-
ten. Ob und in welchem umfange neospora 
caninum am abortgeschehen beteiligt ist, 
kann anhand der noch zu geringen untersu-
chungszahlen bisher nicht belegt werden. 

neben der bearbeitung der tiergesundheits-
programme widmet sich der rGd auch der 
abklärung anderer tiergesundheitlicher Proble-
me, z. b. klauenerkrankungen, Fruchtbarkeits-
störungen und weiteren infektionskrankheiten.  
die tierverluste sind in sachsen nach wie vor 
auf einem hohen niveau. bei kälbern ist von 
ca. 20 % (totgeburten und Verendungen) aus-
zugehen. eine deutliche reduzierung konnte 
auch 2005 nicht erreicht werden. Leider ist die 
bereitschaft zur abklärung von tierverlusten 
durch sektion von verendeten rindern unver-
ändert gering. kamen 2004 nur 190 rinder zur 
sektion an die Lua, waren es 2005 zwölf rin-
der mehr. in anbetracht der hohen anzahl der 
Verendungen ist der anteil der untersuchten 
rinder sehr gering. im Jahr 2005 verendeten 
in sachsen 41.676 kälber und Jungrinder 
(einschließlich totgeburten) und 16.059 kühe 
(8,4 % des durchschnitts-kuhbestandes!). 

Wichtiger hinweis – abortabklärung ist Pflicht!

»  neufassung der brucelloseverordnung v. 20. dezember 2005
» Pflicht zur abklärung von aborten bei rindern über 24 Monate Lebensalter
»  aborte im letzten drittel der trächtigkeit inclusive der nachgeburten sind untersuchen zu 

lassen.

Tab. 2: Einsendungen von Blutproben und von Abortmaterial zur Abortabklärung an die LUA im Rah-
men des Abortprogramms der SächsTSK und Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung von 
Feten in den Jahren 2004 und 2005

2004 2005

einsendende 
Betriebe

untersuchte 
Feten

einsendende 
Betriebe

untersuchte 
Feten

Blut Feten Anzahl BU
positiv

Blut Feten Anzahl BU
positiv

Chemnitz 69 7 7 0 79 21 77 15

Dresden 95 36 106 24 82 23 57 16

Leipzig 26 7 13 2 29 5 14 0

Sachsen 190 50 126 26 190 49 148 31

bei lediglich 0,35 % dieser rinder wurde eine 
untersuchung zur Feststellung der todesur-
sache durchgeführt. Landwirte, tierärzte und 
Veterinärbehörden sind gefragt, praktikable 
und effektive Möglichkeiten zu finden, tierkör-
per in einem für umfassende untersuchungen 
geeigneten Zustand zur diagnostik an die 
standorte der Lua sachsen zu bringen. am 

standort chemnitz können rinder bis zu einem 
Gewicht von 200 kg angeliefert werden, an 
den standorten dresden und Leipzig gibt es 
diese einschränkungen nicht.

Die Mitarbeiter der Rindergesundheitsdienste können Sie folgendermaßen erreichen: 

Frau Dr. Petra Kämpfer
(rGd für rb chemnitz außer kreis MW)
telefon: 037381 6693-12
Fax : 037381 6693-19
Funk:  0172 9706166
e-Mail: kaempfer@tsk-sachsen.de

Frau Dr. Katrin Mayer
(bullengesundheitsdienst für sachsen)
telefon: 0351 80608-22
Fax: 0351 80608-12
Funk:  0173 9456755
e-Mail: mayer@tsk-sachsen.de

Frau Dr. Karin Eulenberger
(rGd für rb Leipzig und die kreise MW, rG)
telefon: 037381 6693-11
Fax: 037381 6693-19
Funk: 0171 4820825
e-Mail: eulenberger@tsk-sachsen.de

Sächsische Tierseuchenkasse, brückenstraße 2, 09322 Penig
Fax: 037381 6693-19

Herr Dr. Karsten Donat
(rGd für rb dresden außer kreis rG)
telefon: 0351 80608-19
Fax: 0351 80608-12
Funk:  0170 2836753
e-Mail:  donat@tsk-sachsen.de

Sächsische Tierseuchenkasse, Löwenstraße 7a, 01099 dresden
Fax: 0351 80608-12
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die bekämpfung der bhV1-infektion ist in 
deutschland und damit auch in sachsen ein 
schwerpunkt in der bekämpfung von infek-
tionskrankheiten in rinderherden. seit 1992 
berichtet der rGd regelmäßig über Fortschrit-
te bei der sanierung der bestände von dieser 
anzeigepflichtigen tierseuche. 

der anteil der bhV1-freien bestände hat sich 
von 71 % im Jahr 2003 auf 82 % im Jahr 2005 
erhöht (tab. 3). dabei ist darauf hinzuweisen, 
dass es sich hierbei sowohl um geimpfte als 
auch um nicht geimpfte bestände handelt. 
nach abschluß der sanierung und anerken-
nung der bhV1-Freiheit kann die impfung über 
einen bestimmten Zeitraum weitergeführt 
werden. die entscheidung darüber sollte 
jeweils bestandsbezogen unter berücksich-
tigung mehrerer Faktoren getroffen werden. 
die tierseuchenkasse stellt auch für diese 
impfungen beihilfen zur Verfügung. 
nur noch ca. 10 % der bestände befinden 
sich im eigentlichen sanierungsverfahren. 
das sind 616 bestände, die überwiegend mit 
dem Verfahren der Gesamtbestandsimpfung 
sanieren. auf kreisebene sind diese bestände 
gut überschaubar, eine übersicht zum anteil 
der sanierungsbetriebe in den einzelnen 

Tab. 3: Stand der BHV1-Sanierung (Rinderbestände der Milchvieh- und Mutterkuhhaltung)

Tab. 4: BHV1-Bestandskategorien der einzelnen Regierungsbezirke per 31.12.2005

8.1 bhV1-Programm

Landesprogramm des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie und der Sächsischen Tier-
seuchenkasse zum Schutz der Rinder vor Infektionen mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 und zur Bekämpfung in BHV1-infizier-
ten Rinderbeständen (Neufassung vom 25. Oktober 2005) 

Zielstellung:
» ergänzung zur bhV1-Verordnung 
» unterstützung der sanierung durch impfungen
»  erstellung betrieblicher Programme in sanierungsbeständen oder zum schutz anerkannt freier bestände
» beihilfeleistungen bei einhaltung der betriebsprogramme

regierungsbezirken enthält tab. 4. es dürfte 
kein Problem sein, den sanierungsfortschritt in 
diesen betrieben sehr genau zu verfolgen und 
bei rückschlägen zeitnah eine ursachenanaly-
se einzuleiten. eine kritische auswertung der 
jährlichen neuinfektionsraten der bhV1-nega-
tiven teilbestände wird durch die zuständigen 

Veterinärämter vorgenommen. steigen die 
neuinfektionsraten über 2 % an, sind vor Ort 
epidemiologische analysen in Zusammen-
arbeit von betrieb, LüVa, tierarzt und rGd 
unumgänglich. 

der anteil der rinder in bhV1-freien bestän-
den ist mit insgesamt 47 % zwar angestiegen, 
diese entwicklung verläuft aber langsam 
(tab. 5). im Mittel der letzten Jahre wuchs er 

um jährlich ca. 5 %. in den nächsten Jahren 
kann in dem Maße mit höheren Zuwachsraten 
gerechnet werden, in dem es großen sanie-
rungsbetrieben gelingt, das anerkennungsver-
fahren erfolgreich abzuschließen.   

nach wie vor steht der größte anteil der säch-
sischen rinder in den sanierungsbeständen 
(51 %), wobei der anteil der bhV1-positiven 
tiere (reagenten oder den reagenten gleich-
gestellte tiere) im durchschnitt ca. 10 % 
be trägt. allerdings gibt es auch in sachsen 
noch bestände mit einem reagentenanteil von 
weit über 50 %. 
der weitere Verlauf der bhV1-bekämpfung 
in den sanierungsbetrieben hängt entschei-
dend davon ab, wie schnell es dem Landwirt 
gelingt, die noch im bestand stehenden rea-
genten zu merzen und die neuinfektionsrate 
zu begrenzen. aus den erfahrungen des letzten 
Jahres sind die entscheidenden einflußgrößen 
dafür 
»  die absolute Zahl der noch im bestand ste-

henden reagenten
»  die für den ersatz der reagenten verfügba-

ren nachzuchttiere
»  die erforderliche änderung der bestandsgrö-

ße z. b. wegen Milchquotenüberlieferung
»  die abgangsrate aus anderen Gründen 

diese einflußgrößen variieren stark von 
bestand zu bestand. durch die beratungstätig-

2003 2005

n % n %

Bestände insgesamt 6.676 100 6.450 100

BHV1-frei ohne Impfung 4.609 69 5.059 78

BHV1frei mit Impfung 128 2 255 4

Sanierungsbestände mit Impfung 917 14 616 10

Bestände mit Reagentenselektion 106 2 34 1

sonstige Bestände 916 14 486 8

Bestände im Verfahren 5.760 86 5.964 92

RB Chemnitz RB Dresden RB Leipzig

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Bestände 3.565 100 2.079 100 806 100

BHV1-frei 3.004 84 1.690 81 620 77

Sanierungsbestände 289 8 229 11 132 16

sonstige 272 8 160 8 54 7
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keit der letzten Jahre ist es gelungen, in den 
meisten betrieben mit hohen neuinfektions-
raten diese auf ein Maß zu senken, mit dem 
eine erfolgreiche sanierung möglich ist.
in einzelnen betrieben sind dennoch hohe 
neuinfektionsraten zu verzeichnen gewesen.  
häufige ursachen waren
»  der handel mit tieren ohne bzw. unkorrek-

te attestierung des bhV1-status, fehlende 
kenntnis über status des herkunftsbestandes

»  infektion über andere Vektoren (z. b. Weide-
kontakte, Fahrzeuge, ausstellungen)

»  Fehler in der immunisierung (falscher impf-
stoff, zu späte Grundimmunisierung bzw. 
intervalle der impfungen über 7 Monate)

»  Verschleppung von Marker-impfstoff durch 
andere impfungen in beständen ohne bhV1-
impfung 

die analyse der an der Lua sachsen durch-
geführten untersuchungen von blut-  und 
Milchproben auf bhV1 gibt einen überblick 
über bestimmte Probleme in der endphase der 
bhV1-sanierung (tab. 6). 

in 10 % der bestände, die mittels bhV1-anti-
körper-eLisa überwacht werden, sind bhV1-
positive oder bhV1-fragliche reaktionen auf-
getreten. der anteil der bestände, die mittels 
Milch-eLisa überwacht werden und positive 
oder fragliche befunde zeigten, ist auf 14 % 
angestiegen. es handelt sich dabei immer um 
nicht geimpfte bhV1-freie bestände! die her-
kunft dieser befunde ist folglich in jedem Falle 
abzuklären. ursachen können sein
» ausbruch der bhV1-infektion
»  untersuchung zugekaufter tiere, die im Ver-

kaufsbetrieb impfungen erhalten hatten
» kontakt mit bhV1-Markerimpfstoff.

in sanierungsbeständen bzw. in bhV1-freien 
beständen mit impfung muss prinzipiell der 
für geimpfte tiere geeignete test (ge-eLisa) 
angewandt werden. der anteil der bestände 
mit positiven und fraglichen befunden ist von 
37 % (2003) auf 24 % (2005) gesunken. das 
spricht einerseits für eine gewissenhaftere 
dokumentation und korrekte untersuchung 
der untersuchungspflichtigen rinder (bekannte 

reagenten werden nur noch selten wieder-
holt untersucht), ist andererseits aber auch 
ausdruck eines wachsenden sanierungsfort-
schrittes. der infektionsdruck in den sanie-
rungsbeständen lässt offensichtlich mit der 
reduzierung der reagentenzahl nach.

Die Tierseuchenkasse unterstützt die 
BHV1-Sanierung gemäß der für das Jahr 
2006 gültigen Leistungssatzung in folgen-
der Weise: 

»  beratung bei der erarbeitung betrieblicher 
sanierungsprogramme und unterstützung 
bei der ursachenermittlung von sanierungs-
rückschlägen und bei hohem anteil neu 
infizierter rinder 

»  beihilfe für impfungen, sofern der betriebli-
che Maßnahmeplan eingehalten wurde

»  beihilfe für die Merzung der letzten reagen-
ten in der endphase der sanierung

»  beihilfe für die Merzung von bhV1-positiven 
und bhV1-fraglichen rindern während des 
anerkennungsverfahrens und im anerkannt 
bhV1-freien bestand nach klärung des 
epidemiologischen sachverhaltes und sofern 
kein schuldhaftes Verhalten des tierbesit-
zers vorliegt

»  beitragsgutschrift für anerkannt bhV1-freie 
betriebe.

darüber hinaus werden alle amtlich angewie-
senen untersuchungen auf bhV1 (entnahme 
der Proben und untersuchungsgebühr an der 
Lua sachsen) für den tierhalter kostenfrei 
durchgeführt.
Werden bei der beantragung der beihilfen 
vom amtstierarzt Mängel in der umsetzung 
der bhV1-Maßnahmen festgestellt, führt das 
zu einer Minderung oder dem Versagen der 
beihilfen. 

2003 2005

untersuchte 
Bestände

Anteil Bestände 
mit positiven 
und fraglichen 
Ergebnissen 

untersuchte 
Bestände

Anteil Bestände 
mit positiven 
und fraglichen 
Ergebnissen

n % n %

Blut, ELISA, 
BHV1-AK

4.420 11 4.642 10

Blut, gE-ELISA, 
BHV1-AK

1.248 37 1.287 24

Milch, ELISA, 
BHV1-AK

543 12 535 14

Tab. 5: Stand der BHV1-Sanierung (Anteil der Rinder in BHV1-freien oder BHV1-Sanierungsbeständen)

Tab. 6: Anteil der Bestände mit positiven bzw. fraglichen Befunden nach Untersuchungsmethoden 
(LUA Sachsen)  

2003 2005

n % n %

Rinder insgesamt 512.755 100 489.294 100

Rinder in BHV1-freien Beständen 
ohne Impfung

147.821 29 173.636 35

Rinder in BHV1-freien Beständen 
mit Impfung

31.032 6 57.342 12

Rinder in Sanierungsbeständen 324.696 63 250.242 51

Rinder in Beständen mit Reagen-
tenselektion

3.427 0,7 821 0,2

Rinder in sonstigen Beständen 5.779 1 7.252 1,5

Rinder im Verfahren 506.976 99 482.041 98,5
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die bekämpfung der bVd/Md-infektion wurde 
im Jahr 2005 systematisch und mit wachsen-
der beteiligung der rinderhalter auf freiwilli-
ger basis weitergeführt. Obwohl diese infek-
tionskrankheit bereits seit herbst 2004 eine 
anzeigepflichtige tierseuche ist, wurde eine 
Verordnung zur bVd-bekämpfung bisher nicht 
in kraft gesetzt. ein wesentliches hindernis 
dafür sind die unterschiedlichen herangehens-
weisen in den einzelnen bundesländern. es 
ist daher umso höher zu bewerten, dass die 
sächsischen rinderhalter weiterhin kontinuier-
lich an der bekämpfung der bVd/Md arbeiten 
und somit zumindest fachlich die zu erwarten-
den Maßnahmen einer bekämpfungsvorschrift 
umsetzen. 

aktuell sind mindestens 305 betriebe in 
der bekämpfung der bVd aktiv. in diesen 
betrieben stehen ca. 240 000 rinder, das sind 
ungefähr die hälfte aller sächsischen rinder. 
eine exakte bewertung der beteiligung an 
der freiwilligen bVd-bekämpfung in sachsen 
ist zur Zeit nicht möglich, einige rinderhalter 
auch ohne ein betriebliches bekämpfungspro-
gramm untersuchungen auf bVd/Md durch-
führten und da einige Landwirte mit betriebli-
chem bekämpfungsprogramm keinen antrag 
auf Gewährung der beihilfe der tsk stellten. 
einzelnen betrieben wurde die beihilfeleistung 
der tsk gemindert oder versagt, da die verein-
barten bekämpfungsmaßnahmen unvollstän-
dig oder nicht umgesetzt wurden.

im Jahr 2005 stellten 206 tierhalter einen 
antrag auf beihilfe zur bVd/Md-bekämpfung 
und erhielten beihilfen in höhe von insgesamt 
202.035,51 euro.  

kernstück der bVd/Md-bekämpfung ist die 
suche nach dauerhaft (persistent) mit bVd-
Virus (bVdV) infizierten rindern (Pi-tiere), die 

8.2 bVd/Md-Programm

Programm der Sächsischen Tierseuchenkasse zum Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion mit dem Virus der Bovinen 
Virusdiarrhoe/Mucosal Disease (BVD/MD) und zur Bekämpfung in infizierten Beständen vom 17. April 1998, zuletzt geändert am 
27.09.2001

im rahmen dieses Programms werden freiwillige Maßnahmen der tierhalter zur diagnostik und bekämpfung der bVd/Md-infektion mit einer 
beihilfe unterstützt. Grundlage dafür ist ein betriebliches bekämpfungsprogramm, welches auf den aktuellen fachlichen Grundsätzen und der 
bundesleitlinie für den schutz von rinderbeständen vor dem Virus der bVd/Md von 1998 beruht. das Ziel ist die tilgung der infektion im be-
stand und der schutz vor Wiedereinschleppung des Virus. Mit diesen Maßnahmen wird das bVd-Virus systematisch aus der rinderpopulation 
zurückgedrängt und somit die infektionsgefahr für rinderherden verringert. 

Abb. 2: Rinderherden mit Nachweisen von BVDV-Antigen bei Blutuntersuchungen an der LUA Sach-
sen im Jahr 2005 

landläufig auch als „Virämiker“ bezeichnet 
werden. das geschieht, indem eine blutpro-
be des rindes auf das Vorhandensein von 
Viruseiweiß (antigen) oder Genbruchstücken 
des Virus untersucht wird. nach angaben der 
Lua sachsen hat sich die untersuchungstä-
tigkeit auf bVdV-antigen auch 2005 weiterhin 
erhöht (abb. 2). erfreulich sind die wachsende 
beteiligung der betriebe und der deutliche 
rückgang der bestände, in denen positive 
bVdV-antigen-befunde erhoben wurden (12 % 
im Jahr 2005 zu 20 % im Jahr 2003).  dennoch 
wurden auch 2005 wieder in den blutproben 
242 positive nachweise von bVdV-antigen 
geführt. die nachweishäufigkeit von bVdV-
antigen-positiven tieren lag erneut bei ca. 
0,2 % und damit weit unter dem international 
prognostizierten anteil der Pi-tiere von ca. 
1 % in der rinderpopulation. 
bezüglich der eindeutigen charakterisierung 
eines rindes als Pi-tier ist nochmals darauf 
hinzuweisen, dass bVdV-antigen-positive 

tiere im abstand von ca. 4 Wochen erneut 
zu untersuchen sind. erst mit diesem zweiten 
befund ist die einordnung als Pi-tier, welches 
dann auch gemerzt werden muss, sicher. die 
befundkonstellation „ erste Probe antigen-po-
sitiv, zweite Probe antigen-negativ“ ist typisch 
für ein transient (vorübergehend) infiziertes 
tier. diese Form der infektion betrifft tiere, die 
das Virus eliminieren und antikörper ausbilden 
können. solche tiere zu merzen, käme einem 
„Justizirrtum“ gleich, denn es handelt sich 
nicht um persistent (dauerhaft) infizierte rinder. 
die unterscheidung zwischen der persistenten 
und der transienten infektion hat aber nicht nur 
konsequenzen für das einzeltier, sondern gibt 
auch ganz wesentliche hinweise auf die epide-
miologische situation in der herde. 

die diagnostik der bVd im bestand muss 
nachfolgende Grundsätze berücksichtigen:
»  untersuchung aller rinder auf bVdV-anti-

gen; dabei ist ein Mindestuntersuchungsal-
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untersuchung von Jungtierfenstern auf bVdV-antikörper:

»  Fenster = 10 tiere pro epidemiologische einheit, älter als 6, 9 oder 12 Monate und  
ungeimpft

»  „Jungtierfenster“ auf untersuchungsantrag angeben 
»  möglichst serumproben, titerbestimmung 
»  untersuchungsfrequenz: 2 x jährlich in kleinen, 4 x jährlich in größeren beständen 

(ab ca. 200 rinder) 

Positive ak-nachweise sprechen für zirkulierendes bVd-Virus in der herde (ausnahme: zu 
junge oder geimpfte tiere). die Jungtierfenster ergänzen die aG-untersuchungen, da i. d. r. 
weniger als 50 % der geborenen kälber in die untersuchung auf bVdV-antigen kommen 
(Verkauf der männlichen kälber).

ter zu beachten, welches von der untersu-
chungsmethode abhängig ist. 

»  fortlaufende untersuchung der im bestand 
verbleibenden nachzucht auf bVdV-antigen 
(sog. nachtreteruntersuchungen)

»  konsequente Wiederholungsuntersuchung 
von antigen-positiven tieren nach ca. 
4 Wochen

»  untersuchung von stichproben ungeimpfter 
Jungrinder (Jungtierfenster) auf antikörper 
gegen bVd/Md; diese tiere müssen in ab-
hängigkeit von der untersuchungsmethode 
und der betrieblichen situation älter als 
6, 9 oder 12 Monate sein, daraus resultiert 
das enge Zeitfenster für diese kontrollunter-
suchung.

aus den im Jahr 2005 an der Lua untersuch-
ten blutproben auf bVdV-antikörper lässt sich 
eine erste tendenz zum rückgang der Virus-
präsenz ableiten (abb. 3). in 261 beständen 
wurden untersuchungen auf bVdV-antikörper 
veranlasst, in 244 dieser bestände (entspricht 
93 %) waren keine antikörper nachweisbar. 
im Vergleich dazu lag dieser anteil 2003 erst 
bei 33 %. 
bei der bewertung dieser ergebnisse muss 
berücksichtigt werden, dass manche betriebe 
lediglich einzeltiere auf bVdV-antikörper 
untersuchen lassen (handel, abklärung) und 
dass diese serologischen kontrollen mit unter-
schiedlicher intensität erfolgen. 

am beispiel der bVd/Md-bekämpfung wird 
deutlich, wie wichtig die eindeutige angabe 
des untersuchungsgrundes und des Vorberich-
tes auf dem untersuchungsantrag ist. das ist 
die Voraussetzung für die richtige Zuordnung 
an der Lua und für die nachfolgende korrekte 
analyse der ergebnisse. Mängel in dieser 
dokumentationskette führen zu unsicheren 
aussagen bezüglich der ergebnisse.
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die betrieblichen Maßnahmen sind darauf 
gerichtet, die Voraussetzungen für eine amt-
stierärztliche attestierung des bestandsstatus  
zu erreichen. Wenn die bVd-Verordnung – wie 
nunmehr geplant – im sommer 2006 erlassen 
wird, sollte umgehend eine einstufung der 
bestände durch die zuständigen Lebensmittel-

überwachungs- und Veterinärämter erfolgen 
können. 
Landwirte und tierärzte wurden in informati-
onsveranstaltungen bereits mit inhalten und 
Verfahrensweisen der geplanten Verordnung 
bekannt gemacht, sodass einer zügigen an-
wendung nichts im Wege stehen dürfte.

Abb. 3: Anteil der Rinderherden mit negativen „Jungtierfenstern“ in den Jahren 2003 bis 2005  
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seit einigen Jahren wird die Paratuberkulose 
als ernstes tiergesundheitliches Problem in 
sächsischen  rinderherden wahrgenommen. 
erhöhte krankheitsbedingte abgangsraten und 
Leistungsminderungen führen in diesen her-
den zu wirtschaftlichen Verlusten. dabei fällt 
es schwer, unter den vielfältigen ursachen für 
stoffwechselstörungen und deren Folgekrank-
heiten (klauenerkrankungen, unfruchtbarkeit, 
Mastitis u. a.) die Paratuberkulose als wesent-
lichen Faktor zu erkennen. in vielen beständen 
ist daher die ausbreitung dieser infektions-
krankheit unbemerkt geblieben. rückblickend 
betrachtet haben vermutlich die nach 1990 
erfolgten tierzukäufe aus regionen, in denen 
die Paratuberkulose verbreitet ist, zu einer 
einschleppung in sächsische herden geführt. 
 
die im Januar 2002 begonnenen serologi-
schen untersuchungen von blutproben auf 
antikörper gegen den erreger der Paratuber-
kulose wurden im Jahr 2005 weitergeführt. 
es handelt sich dabei um untersuchungen im 
auftrag der tierbesitzer (bestands-, Verfolgs- 
und abklärungsuntersuchungen) und im rah-
men des bisherigen Programms der sächstsk 
zur Paratuberkulose-diagnostik und -bekämp-
fung (tab. 7).

die Zahl der serologischen untersuchungen 
ist gegenüber dem Vorjahr (n=22.471) deutlich 

8.3 Paratuberkulose-Programm

Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Kontrolle der 
Paratuberkulose in Sachsen vom 25. Oktober 2005

das Ziel des Programmes ist es, in den rinderbeständen sachsens die Verbreitung der Paratuberkulose zu erfassen sowie in den betroffenen 
beständen eine bekämpfung der krankheit im rahmen eines betrieblichen kontrollprogrammes zu unterstützen, sofern der Landwirt an einer 
systematischen bekämpfung der Paratuberkulose interessiert ist und die betrieblichen Voraussetzungen dafür gegeben sind.
neben serologischen herdenuntersuchungen sollen verstärkt auch klinische Verdachtsfälle serologisch, bakteriologisch bzw. pathologisch 
untersucht werden.   

angestiegen. der rGd führt das darauf zurück, 
dass die rinderhalter öfters bestandsuntersu-
chungen durchführen ließen, um sich ein bild 
über die ausbreitung der krankheit in ihrer 
herde zu verschaffen. häufig waren sie zuvor 
durch positive abortblutproben oder befunde 
bei klinisch kranken tieren sensibilisiert 
worden. insgesamt wurden 90,5 % der unter-
suchten Proben als negativ, 4,5 % als positiv 
und 5,0 % als fraglich bewertet. daraus ergibt 
sich ein anteil nicht negativer Proben im 
untersuchungsgut von 9,4 % und damit keine 
Veränderung zum Vorjahr (9,6 %). 

Mit der neufassung des Paratuberkulosepro-
grammes des sMs und der sächstsk geben 
wir den sächsischen rinderhaltern mit einer 
beihilfe unterstützung in der durchführung 
von bestandsuntersuchungen. damit tragen 
wir folgenden tatsachen rechnung:
»  bestandsuntersuchungen erlauben eine 

zuverlässigere aussage zur Verbreitung der 
Paratuberkulose im bestand als eine stich-
probenuntersuchung.

»  in den am  17. Januar 2005 erlassenen bun-
desleitlinien für den umgang mit der Paratu-
berkulose in Wiederkäuerbeständen (Para-
tuberkuloseleitlinien)  ist für den erwerb des 
bestandsstatus ii eine jährliche serologische 
untersuchung aller über 24 Monate alten 
rinder des bestandes gefordert. 

»  Für die etablierung eines betrieblichen  
kontrollprogramms ist eine bestandsunter-
suchung notwendig.

auf der Grundlage der bestandsuntersuchung  
kann sich der Landwirt einen eindruck ver-
schaffen, ob und wie stark die Paratuberkulo-
se in seinem betrieb verbreitet ist und ob er 
gezielte Maßnahmen zur eindämmung dieser 
infektionskrankheit treffen möchte. der Land-
wirt sollte dazu eine beratung durch den rGd 
anfordern. sofern die hygienischen Mindest-
standards erfüllt sind, kann zusammen mit 
dem rGd ein betriebliches kontrollprogramm 
erarbeitet werden. der Landwirt verpflichtet 
sich darin zur kontinuierlichen einhaltung der 
festgelegten Maßnahmen und schafft damit 
die Voraussetzung dafür, dass auch in den 
Folgejahren eine beihilfe für die serologi-
schen untersuchungen gezahlt werden kann. 
rinderhalter, die kein kontrollprogramm ver-
einbaren, erhalten die beihilfe nur einmalig 
(statuserhebung). 

Tab. 7: Serologische Untersuchungen auf Paratuberkulose-Antikörper in sächsischen Rinderbestän-
den im Jahr 2005

Leistungen der sächstsk:

1. Beihilfe zu den Kosten der serologi-
schen Untersuchungen der über 24 
Monate alten Rinder des Bestandes
a)   einmalig zur statuserhebung
b)   jährlich bei Vereinbarung eines kon-

trollprogrammes

Voraussetzung für die Gewährung 
der Beihilfe ist die Einhaltung des 
betrieblichen Kontrollprogramms!

2. Übernahme der Untersuchungsge-
bühren an der LUA 
a)   im Falle eines klinischen Verdachts, in 

absprache mit dem rGd
b)   für die untersuchung von abort- und 

stoffwechselblutproben und bGd

Bestände Proben negativ positiv fraglich

Bestands-, Verfolgung- 
und Abklärungsunter-
suchungen

180 33.170 29.967 1.504 1.675

Abortblutproben 28 960 906 25 28

Bullengesundheits-
dienst

- 140 140 0 0

Summe 208 34.270 31.013 1.529 1.703
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die Paratuberkulose breitet sich nach der ein-
schleppung in den bestand mehrere Jahre aus 
und wird häufig nicht bemerkt. nicht selten tritt 
erst ca. 10 Jahre nach der einschleppung der 
erste klinische Fall auf, der dann zum nachweis 
des erregers führt. das erscheinungsbild der 
krankheit ist von andauernden oder wieder-
kehrenden durchfällen geprägt, die nicht auf 
eine behandlung ansprechen (abb. 4). die tiere 
magern ab, die Leistung lässt häufig nach und 
es stellt sich eine erhöhte krankheitsanfällig-
keit ein (stoffwechselerkrankungen, Mastitis, 
klauenerkrankungen). Oftmals verlassen die 
kühe dann auf Grund einer solchen erkrankung 
den bestand, ohne dass die Paratuberkulose 
festgestellt wird. die kühe haben dann bereits 
große erregermengen freigesetzt. das Ziel 
muss es also sein, diese stark ausscheidenden 
tiere frühzeitig zu erkennen und aus dem be-
stand zu eliminieren. sie sind nicht therapier-
bar und eine Verbesserung des befindens ist oft 
nur vorübergehend. durch stress kommt es zu 
erneuten krankheitsschüben. 

Wir möchten die sächsischen rinderhalter mo-
tivieren, diese krankheit ernst zu nehmen und 
im bestand gemeinsam mit dem betreuenden 
tierarzt auf klinische anzeichen zu achten. 

Abb. 4: Typisches Erscheinungsbild einer an 
Paratuberkulose erkrankten Kuh: Abmagerung, 
Durchfall, mit Kot verschmierter Schwanz-
ansatz

Die betrieblichen Kontroll-
programme umfassen
 
a)   Maßnahmen zum hygienemanage-

ment nach abschnitt ii nr. 1 der Para-
tuberkulose-Leitlinien mindestens mit 
Festlegungen zu 

 - Geburtshygiene und abkalbehygiene
 - kolostrummanagement
 - haltungs- und tränkhygiene im
  kälberbereich
 - bevorzugter Merzung positiver bzw.  
  fraglicher kühe 
 - abklärung klinischer Verdachtsfälle
b)   Festlegungen zur durchführung der 

serologischen untersuchungen nach 
abschnitt ii nr. 2.2 der Paratuber-
kulose-Leitlinien

c)   Festlegungen zum tierverkehr nach 
abschnitt ii nr. 2.3 der Paratuber-
kulose-Leitlinien 

bitte lassen sie bei chronischen durchfall-
erkrankungen Laboruntersuchungen durchfüh-
ren. der rGd berät sie dazu und die sächstsk 
gewährt finanzielle unterstützung gemäß ihrer 
Leistungssatzung. eine effektive bekämpfung 
der krankheit erfordert eine gute Zusammen-
arbeit von Landwirt, tierarzt, untersuchungs-
einrichtung und rGd. 

die beratungstätigkeit des eutergesundheits-
dienstes konzentrierte sich im Jahr 2005 auf 
herden, denen eine Liefersperre wegen über-
schreitung des Grenzwertes der Zellzahlen für 
die rohmilch drohte sowie auf betriebe, in 
denen gezielte Maßnahmen zur Verbesserung 
der eutergesundheit erforderlich waren. Fra-
gen zur Mastitisbekämpfung sind zudem bei 
beratungen zu anderen tiergesundheitlichen 
themen erörtert worden. dabei war festzu-
stellen, dass die klinische und subklinische 
Mastitis in der modernen Milchproduktion ein 
schwerpunktthema im bereich tiergesundheit 
ist und bleiben wird. Jedoch gibt es unter 

8.4 eutergesundheitsdienst

Programm zur Förderung der Eutergesundheit in Sachsen gemäß „Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Familie zur Durchführung des amtlichen Eutergesundheitsdienstes (EGD) im Freistaat Sachsen“ 
vom 17. April 1998
 
die Zielstellung dieses Programmes ist es, die eutergesundheit in sächsischen Milchviehherden zu verbessern. damit wird ein beitrag zur 
sicherung der rohmilchqualität und damit des Verbraucherschutzes geleistet. der rindergesundheitsdienst berät Milchproduzenten zur diag-
nostik von eutererkrankungen und zur senkung der Mastitishäufigkeit in der herde. die sächstsk unterstützt die Landwirte bei beteiligung an 
diesem Programm mit beihilfen für die bakteriologische untersuchung von Milchproben entsprechend ihrer Leistungssatzung. 

den Milchproduzenten große unterschiede 
bei dessen bearbeitung. Zahlreiche herden 
haben durch verbesserte haltungsbedingun-
gen, moderne Melktechnik und engagiertes 
Mastitismanagement mittlerweile eine stabile 
eutergesundheit mit einer durchschnittlichen 
Zellzahl unter 180.000 Zellen/ml Milch, einer 
Mastitisrate um 2 % und wenig mastitisbe-
dingten kuhabgängen. die ergebnisse der 
Milchleistungsprüfung (MLP) des Jahres 2005 
(LkV-Jahresbericht 2005) zeigen jedoch, dass 
sich in der breite der sächsischen Milchpro-
duktion die Mastitissituation verschlechtert 
hat:

»  aus ca. 1,8 Mio. einzelproben der Milchleis-
tungsprüfung wurde eine durchschnittliche 
Zellzahl von 264.000 Zellen/ml ermittelt. das 
sind 6.000 mehr als im Vorjahr.

»  Lediglich 50,9 % der einzelproben liegen 
im physiologischen bereich unter 100.000 
Zellen/ml, jedoch 30,9 % über 300.000 
Zellen/ml.

»  die Zahl der herden mit einer durchschnittli-
chen MLP-Zellzahl unter 200.000 ist auf 170 
(18 %) gesunken. dagegen hatten 92 herden 
(10 %) einen durchschnittswert von über 
400.000 Zellen/ml.
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fachlich fundierte beratungstätigkeit und eine 
effektive Mastitisbekämpfung zu schaffen.  

bakteriologische Milchuntersuchungen 
erfol  gen als herdenuntersuchungen und 
einzel  milchproben. im rahmen der herden-
untersuchungen werden optisch unveränderte 
Milchproben (n>10) als übersichts unter-
suchungen bearbeitet. dabei kann es sich um 
bestands-, trockensteher-, oder Frischmelker-
untersuchungen bzw. um kontrolluntersuchun-
gen von kühen mit erhöhter Zellzahl handeln. 
Von 297.191 so untersuchten Proben hatten 
26.059 Proben (8,8 %) einen positiven bak-
teriologischen befund. bei diesem untersu-
chungsansatz werden die meisten positiven 
befunde erfahrungsgemäß in der Gruppe der 
trockenzustellenden kühe erhoben (abb. 6). die 
beprobung der kühe einige Wochen vor dem 
trockenstellen ist daher besonders wertvoll. 
komplette bestandsuntersuchungen hingegen 
empfehlen wir am beginn eines  Programms zur 
Mastitissanierung oder zur überwachung nega-
tiver teilherden bei der bekämpfung bedeuten-

ri
nd

8 .  a r b e i t s b e r i c h t  d e s  r i n d e r G e s u n d h e i t s d i e n s t e s

»  das geometrische Mittel der tankmilch-
zellzahl ist gegenüber dem Jahr 2004 von 
213.000 auf 223.000 Zellen/ml angestiegen.

»  der anteil der durch eutererkrankungen 
verursachten tierabgänge ist auf 20,5% an-
gestiegen, das sind über 15.000 kühe. 

aus der sicht des eutergesundheitsdienstes 
ist die Wahrnehmung eutergesundheitlicher 
Probleme bei herdenmanagern, Melkern und 
den betreuenden tierärzten sehr unterschied-
lich. die spannbereite reicht von sorgfältiger 
Prüfung jedes Vorgemelks und bearbeitung 
auch geringer abweichungen bis zur ignoranz 
deutlich sichtbarer sekretveränderungen. 
die unterschiede im Management klinischer 
Mastitiden setzen sich in der diagnostik sub-
klinischer euterinfektionen fort. im Jahr 2005 
sendeten lediglich 344 von 933 herden 10 
oder mehr Milchproben zur bakteriologischen 
Milchuntersuchung an die Lua sachsen ein 
(abb. 5). die verringerte untersuchungsdichte 
zeigt sich auch darin, dass die Zahl der bei der 
sächstsk eingegangenen beihilfeanträge zu 
diesem Programm im Vergleich zum Jahr 2004 
von 136 auf 124 zurückgegangen ist. damit 
wird deutlich, dass trotz der schlechteren 
eutergesundheit  ein großer teil der betriebe 
auf eine systematische Mastitisdiagnostik 
und somit auf ein wichtiges instrument im 
Mastitismanagement verzichtet. bei einer 
detaillierten analyse von 23 betrieben konnte 
jedoch klar gezeigt werden, dass die betriebe 
mit einer systematischen Mastitisdiagnostik 
geringere durchschnittliche Zellzahlen haben. 
Grundsätzliches anliegen dieses Programmes  
ist es, mit einer beihilfe die rinderhalter 
zur durchführung von Mastitisdiagnostik zu 
motivieren und damit die Grundlage für eine 

Abb. 5: Anzahl der Bestände mit Einsendung 
von mehr als 10 Proben zur bakteriologischen 
Milch untersuchung an die LUA Sachsen im 
Jahr 2005 nach Landkreisen

der Mastitiserreger.
in den 70.677 einzelmilchproben wurden 
deutlich mehr befunde erhoben als bei be-
standsuntersuchungen, 31.539 Proben (44,6 %) 
waren positiv. diese Proben sind grobsinnlich 
veränderte sekrete oder Proben mit einem 
Vorbericht, aus dem hervorgeht, dass es sich 
um klinisch kranke tiere handelt. sie unterlie-
gen einem erweiterten untersuchungsgang, 
der mindestens die diagnostik von hefen 
und Prototheken sowie in den meisten Fällen 
ein mikroskopisches Präparat beinhaltet 
(Lua-Jahresbericht 2004). aus der sicht des 
eutergesundheitsdienstes ist dieser erweiterte 
untersuchungsgang auch dann notwendig, 
wenn im rahmen von sanierungskonzepten 
subklinisch infizierte tiere (optisch unverän-
dertes sekret) ausgewählter Problemgruppen 
erkannt werden sollen. Wir möchten hiermit 
alle rinderhalter ermutigen, solche untersu-
chungen künftig vermehrt als „einzelmilch-

untersuchungen“ in auftrag zu geben, auch 
wenn diese einen etwas höheren Preis haben. 
auf dem untersuchungsantrag ist ein entspre-
chender Vorbericht anzugeben. 

insgesamt wurden im Jahr 2005 in der Lua 
sachsen 367.868 Milchproben bakteriologisch 
untersucht. davon hatten 57.598 Proben (15,7 %) 
einen positiven befund. die relative Vertei-
lung der erregerarten ist in abb. 7 dargestellt. 
dabei wurde die beurteilung insbesondere von 
umweltassoziierten keimen in Mischkulturen 
(mehrere erregerarten gleichzeitig in einer 
Probe, möglicherweise durch Verschmutzung) 
sehr kritisch vorgenommen. das betrifft ins-
besondere die erreger streptokokken (außer 
Galt), staphylokokken und koliforme keime. 

die hohe bedeutung der streptokokken als 
Mastitiserreger unterstreicht deren hoher 
anteil in den einzelmilchproben, auch bei kri-

Abb. 6: Anteil positiver Proben (%) bei bakteriologischen Untersuchungen in 23 ausgewählten Be-
ständen nach Entnahmegrund
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tischer Wertung sind sie der häufigste Masti-
tiserreger. beim nachweis von streptokokken 
handelt es sich nicht um umweltkeime ohne 
krankheitsrelevanz. 
die nachweishäufigkeit von staphylokokken 
(s.) ist seit 2003 deutlich gestiegen. War 2003 
noch jeder dritte befund in den herdenuntersu-
chungen dieser erregergruppe zuzuordnen, so 
war es 2005 jeder zweite. besondere bedeu-
tung hat hier s. aureus als ursache schwer-
wiegender herdenprobleme. seine nachweis-
häufigkeit hat sich in den einzelmilchproben 
vervierfacht (2003: 1.404; 2005: 7.353) und in 
den herdenuntersuchungen verdoppelt (2003: 
3.390; 2005: 7.090). Wir werten ihn heute als 
bedeutsamsten Problemkeim. dieser erreger 
ist therapeutisch aufgrund seiner biologischen 
eigenschaften schwer zu bekämpfen und bringt 
geringe heilungsraten. schwerpunkte bei der 
s. aureus-bekämpfung sind die separierung 
positiver tiere, die regelmäßige überwachung 
der negativen teilherde und die einhaltung 
melkhygienischer Maßnahmen (Melkzeugzwi-
schendesinfektion, Zitzendesinfektion). ergänzt 
werden die sanierungskonzepte durch notwen-
dige selektionen von chronisch infizierten tie-
ren, therapeutische Maßnahmen entsprechend 
der resistenzlage, der therapiewürdigkeit und 
des Laktationsstadiums der kuh und eine gute 
haltungshygiene. 

aber auch andere staphylokokken können 
herdenbezogen ähnliche bedeutung erlangen 
und sind daher ernst zu nehmende Mastitiser-
reger. durch die erhöhte infektionsanfälligkeit 
in hochleistungsherden spielen sie eine immer 
größere rolle. 

die nachweisrate von streptokokkus agalac-
tiae als erreger des Gelben Galtes ist sowohl 
in einzelmilchproben als auch in herdenun-
tersuchungen rückläufig. im Jahr 2005 waren 
lediglich 4.072 Proben aus herdenuntersu-
chungen galtpositiv (2003: 8.975). Wir werten 
das als  erfolg der sanierungsbemühungen in 
den Galtbeständen. 

der nachweis koliformer keime in einzel-
milchproben hat sich seit 2003 verdoppelt 
(2003: 1.215; 2005: 2.486). das unterstreicht 
die zunehmende bedeutung der „kolimastitis“. 
diese hochakute entzündung der Milchdrüse 
tritt am häufigsten in den ersten Laktations-
wochen (Puerperium) und im Gefolge von 
Fütterungsumstellungen auf. häufig gelangen 
die bakterien aus anderen Organen in das 
euter (Gebärmutter, darm). diese Mastitisform 
erfordert schnellstmögliche intensive behand-
lung (notfall!). die erkrankung kann zum voll-
ständigen Funktionsverlust des euterviertels  
und zum tod der kuh führen.     

aus der analyse der ergebnisse und den er-
fahrungen der beratungstätigkeit ergeben sich 
folgende schlußfolgerungen:

»  die eutergesundheit in sachsen hat sich 
weiter verschlechtert.

»  Probleme der eutergesundheit sind immer 
bestandsspezifisch und erfordern auf den 
einzelnen betrieb abgestimmte Maßnahmen.

»  Grundlage der bekämpfungsmaßnahmen ist 
die analyse der bestandssituation und der 
befund der bakteriologischen untersuchung.

»  durch strategische sanierungsprogramme 
lassen sich bestandsinfektionen im Laufe 
weniger Jahre deutlich eindämmen.

»  die angebotene unterstützung der tierseu-
chenkasse durch beihilfen und beratung 
wird von einigen tierhaltern intensiv genutzt, 
von anderen tierhaltern jedoch nicht.

Abb. 7: Prozentualer Anteil der in der bakteriologischen Milchuntersuchung in der LUA Sachsen 
nachgewiesenen Mastitiserreger in den Jahren 2003 und 2005

Hinweise zur Entnahme von Milch-
proben für die bakteriologische 
Untersuchung

» Viertelgemelksproben
»  vor der entnahme Vormelken
»  reinigung und desinfektion der 

Zitzenspitze mit einem alkoholischen 
desinfektionsmittel

»  röhrchen schräg halten, deckelinnen-
seite nicht berühren oder verschmutzen

»  einen vollen strahl in das röhrchen 
melken

»  röhrchen sofort verschließen 
»  kühl lagern 
»  zügig zum kurier oder in das Labor brin-

gen, möglichst am tag der entnahme
»  bei Lagerung über mehr als einen tag 
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8.5 salmonellose-Programm

die rindersalmonellose erwies sich auch im 
Jahr 2005 als bedeutendes tiergesundheitli-
ches Problem. Fast zwei drittel der entschä-
digungsleistungen der sächstsk für rinder 
wurden für salmonellosen ausgezahlt. die kli-
nischen erkrankungen verursachten teilweise 
erhebliche Verluste in den betroffenen herden. 
auch die zur bekämpfung erforderlichen 
tierseuchenrechtlichen Maßnahmen waren für 
die Landwirte mit erheblichen einschränkun-
gen und aufwendungen verbunden. es sind 
vor allem die restriktionen beim Verkauf von 
kälbern zur Mast und von schlachtkühen, die 
in den beständen empfindliche störungen der 
betrieblichen abläufe verursachen. der rGd 
führt die deutlich verringerte bereitschaft zur 
abklärung von durchfallerkrankungen, plötz-
lichen todesfällen oder ähnlichen Problemen 
nicht zuletzt auch auf die angst vor den kon-
sequenzen aus dem nachweis von salmonel-
len zurück. 

Gemeinsames Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und der Sächsischen Tierseuchenkasse zur 
Bekämpfung der Salmonellose bei Rindern
Vom 9. Oktober 2003

die Zielstellung des Programms besteht darin, die amtlichen Maßnahmen der tierseuchenbekämpfung, die aufgrund der rinder-salmonellose-
Verordnung vom 14.11.1991 verfügt werden, durch die etablierung von immunprophylaktischen Maßnahmen zu ergänzen. die tierseuchenkasse 
leistet beihilfen für die impfungen in beständen mit festgestellter salmonellose, aber auch für prophylaktische impfungen. darüber hinaus 
werden diagnostische Maßnahmen mit einer beihilfe unterstützt.

nach angaben der Lua sachsen wurden 2005 
in 244 betrieben (2004: 233 betriebe) aus 
unterschiedlichen Gründen untersuchungen 
auf salmonellen vorgenommen. das sind 
untersuchungen zur seuchenbekämpfung, 
zur abklärung von krankheitsgeschehen, zur 
differentialdiagnostik von durchfällen und 
handelsuntersuchungen. in 13 beständen 
erfolgten positive nachweise, davon betroffen 
waren 1 kreis im rb chemnitz, 4 kreise im 
rb dresden und 3 kreise im rb Leipzig. in 6 
beständen handelte es sich um salmonella 
(s.) typhimurium. insgesamt kamen an der 
Lua 16.941 Proben (kotproben, kottupfer 
und sektionsmaterial) zur untersuchung. die 
mit abstand größte Probendichte hatten die 
beiden betriebe, in denen die durch seltene 
typen bedingte salmonellose bereits seit 
mehr als einem Jahr vorliegt. 

die betriebe mit positivem nachweis unter-
lagen den amtlichen Maßnahmen der tier-
seuchenbekämpfung. im Jahr 2005 wurde 
in sachsen die salmonellose in 6 beständen 
salmonellose amtlich festgestellt und in einem 
bestand wurde der Verdacht auf salmonellen 
geäußert (angaben aus dem tierseuchennach-
richtensystem tsn). in 2 rinderbeständen, in 
denen die salmonellose bereits vor 2005 amt-
lich festgestellt worden war, ist es noch immer 
nicht gelungen, diese tierseuche zu liquidieren.
Von den Feststellungen im Jahr 2005 sind in 
4 beständen die Voraussetzungen zur aufhe-
bung der sperrmaßnahmen erreicht worden. 
Für diese 4 bestände ergab sich eine durch-
schnittliche sperrdauer von 89 tagen.  

das salmonelloseprogramm der tierseuchen-
kasse sieht eine unterstützung der impfungen 
im rahmen der bekämpfungsmaßnahmen vor. 
Zur bekämpfung von s. typhimurium- infekti-
onen stehen mit den impfstoffen Zoosaloral 
r und Murivac geeignete und erprobte instru-
mente zur Verfügung, die nach der seuchen-
feststellung umgehend eingesetzt werden 

sollen. das hat sich bei den durch s. typhimu-
rium bedingten seuchenausbrüchen im Jahr 
2005 erneut bewährt. die bekämpfungsdauer 
konnte damit abgekürzt werden. 
ein neuausbruch war auf eine s. dublin-infek-
tion zurückzuführen. hier kam bei kälbern die 
Lebendvakzine bovisaloral zur anwendung. 
der einsatz dieses impfstoffes muß, kombi-
niert  mit hygienemaßnahmen, über mehrere 
Jahre erfolgen.
Zur bekämpfung anderer salmonellen, die in 
rinderbeständen selten vorkommen, kann eine 
stallspezifische Vakzine hergestellt werden. 
Obwohl das mit einem gewissen Zeitverzug 
verbunden ist, kann mit einer solchen impfung 
die Weiterverbreitung der jeweiligen salmo-
nellen im rinderbestand eingedämmt und 
damit die bekämpfungsdauer verkürzt werden. 
Leider konnte in 2 betroffenen betrieben mit 
solchen seltenen salmonellen auch unter 
einbeziehung der impfung mit stallspezifischen 
impfstoffen bisher das Geschehen nicht ab-
geschlossen werden. die ursachen dafür sind 
noch nicht vollständig bekannt.

Leistungen der SächsTSK gemäß 
Leistungssatzung:

1.  beihilfe für eine bakteriologische 
kotuntersuchung pro rind im amtlich 
gesperrten bestand (ein ausbruch pro 
bestand und Jahr)

2.  beihilfe für impfungen in höhe von 
1,40 euro (ausbruch) bzw. 0,70 euro 
(Prophylaxe – nur Lebendimpfstoff 
kalb)

Voraussetzung für die beihilfeleistung:

1.  betriebliches salmonelloseprogramm 
unter einbeziehung des rGd liegt vor

2.  bestätigung der einhaltung des Pro-
gramms durch das LüVa

Abb. 8: Durchfall bei Kälbern: Bei der differen-
tialdiagnostischen Abklärung muss die Salmo-
nellose berücksichtigt werden.
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8.6 stoffwechselprogramm

Programm der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Diagnostik und Prophylaxe von Stoffwechselstörungen in Rinderbeständen 
vom 29.03.2004

die Zielstellung des Programmes besteht darin, die zur abklärung von Leistungsminderungen, erkrankungen und tierverlusten im herdenmaß-
stab differentialdiagnostisch erforderlichen stoffwechseluntersuchungen zu unterstützen. routinemäßige kontrolluntersuchungen in unauffälli-
gen herden oder untersuchungen an erkrankten einzeltieren fallen nicht unter den Geltungsbereich dieses Programmes.

das Programm zur diagnostik und Prophylaxe 
von stoffwechselstörungen in sächsischen rin-
derbeständen ist seit dem 01.01.2004 in kraft.

in den letzten Jahren kam aus sächsischen 
rinderbeständen folgendes Probenmaterial zur 
untersuchung in die stoffwechsellabors der 
Lua sachsen in chemnitz und dresden:

» 2003  6.409 blut- und harnproben 
aus 234 betrieben

» 2004  5.422 blut- und harnproben 
aus 180 betrieben

» 2005  5.420 blut- und harnproben 
aus 177 betrieben

die rückläufige tendenz ist nach einschätzung 
des rGd der reduzierten Laborkapazität ge-
schuldet und hat keinen fachlich begründeten 
hintergrund. seit Mai 2004 werden die stoff-
wechseluntersuchungen in der Lua sachsen 
nur noch am standort chemnitz durchgeführt. 

die durchschnittliche Milchleistung der geprüf-
ten sächsischen Milchkühe ist 2005 gegenüber 
2004 um 250 kg/tier angestiegen. in vielen 
her den ist die Leistungssteigerung damit 
ver bunden, dass die belastungen im stoff-
wechsel, wie z. b. subklinische azidosen oder 
ketosen, zunehmen. die damit verbundenen Le-
berfunktionsstörungen und Leberschädigungen 
sind oftmals schleichend und nicht sofort offen-
sichtlich. sie führen jedoch zu Leistungsdepres-
sionen, bei einem teil der rinder zu klinischen 
erkrankungen und auch zu kuhverlusten.

Mit stoffwechselbelastungen ist meistens 
eine immunsuppression vergesellschaftet. das 
wurde mehrfach als auslösende oder begüns-
tigendes ursache für vermehrte infektionen im 
euter, im uterus und an den klauen oder für 
impfdurchbrüche in der bekämpfung von infek-
tionskrankheiten festgestellt. Zur aufdeckung 
solcher herdenprobleme sind Laboruntersu-
chungen ein unverzichtbares diagnostisches 
hilfsmittel.

nachfolgend werden einige stoffwechselpara-
meter näher betrachtet.

in auswertung dieser untersuchungsbefunde 
läßt der Parameter freie Fettsäuren im blut-
serum die größten abweichungen erkennen 
(abb. 9). bei den Frischabkalbern sind nur 
29 % der untersuchten Proben im normbe-
reich, d. h. in 71 % der Proben wurde ein 
erhöhter Gehalt an freien Fettsäuren festge-
stellt . auch bei Frischmelkern, Laktierern und 
trockenstehern sind nur etwas mehr als die 
hälfte der untersuchten Proben im normbe-
reich. der hohe anteil dieser „entgleisungen“ 
ist ausdruck einer erhöhten Fettmobilisation 
bei zahlreichen kühe in den kritischen Laktati-
onsstadien.
bei den bilirubin-Werten ist der anteil der 
Proben mit einem erhöhten Gehalt bei den Fri-
schabkalbern mit 47 % am höchsten und weist 
somit auf verstärkte Leberfunktionsstörungen 
am beginn der Laktation hin. in den späteren 
Laktationsstadien sind deutlich mehr Proben 
im normbereich. 

die insbesondere bei trockenstehern von der 
norm abweichenden betahydroxybuttersäure-
Werte weisen auf eine bereits vor der Geburt 
einsetzende energetische unterversorgung 
und beginnende ketose-Probleme hin. damit 
wird deutlich, dass insbesondere die Fütterung 
der trockensteher oft nicht bedarfsdeckend 
ist. hier liegen erhebliche reserven für die Fit-
neß der kuh zur abkalbung und ihre Gesund-
heit in den ersten tagen der Laktation.

sehr differenziert sehen die ergebnisse im 
betakarotingehalt aus (abb. 10): in allen 
Laktationsstadien ist ein betakarotinmangel 
nachweisbar, die größten Mangelerschei-
nungen werden bei den Frischabkalbern und 
Frischmelkern diagnostiziert. selbst bei den 
Laktierern liegen nur 75 % der Proben im 
normbereich. bei anhaltendem Mangel an 
betakarotin ist eine negative beeinflussung 
der herdenfruchtbarkeit nicht auszuschließen. 
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Abb. 9: Untersuchungen auf freie Fettsäuren, Bilirubin und Betahydroxybutyrat bei Trockenstehern 
(TS), Frischabkalbern (FA), Frischmelkern (FM) und Kühen der Hochlaktation (Lak) im Jahr 2005, 
relativer Anteil der Proben im Normbereich
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nach den erfahrungen aus der beratungstätig-
keit des rGd läßt sich eine gute Versorgung 
mit betakarotin am besten absichern, wenn 
Grundfutter in guter Qualität erzeugt und 
gefüttert wird.
bei der selenversorgung kann eingeschätzt 
werden, dass z. Z. eine gute Versorgungslage 
in allen Laktationsabschnitten vorliegt und 
selenmangelzustände nunmehr wenig tierge-
sundheitliche relevanz haben. die Landwir-
te und die Futtermittelhersteller haben der 
selenversorgung in den letzten Jahren hohe 
aufmerksamkeit gewidmet.

eine weitgehend ausgeglichene Versorgungs-
lage spiegeln auch die untersuchungsergeb-
nisse zum Magnesiumgehalt im blutserum 
wider (abb. 11). Lediglich bei Frischabkalbern 
gibt es nennenswerte abweichungen. es 
liegen 70 % der Proben im normbereich. eine 
echte Mangelversorgung liegt jedoch meis-
tens nicht vor. die festgestellten schwankun-
gen im Magnesiumgehalt des blutserums sind 
auf imbalancen im Mineralstoffhaushalt im 
geburtsnahen Zeitraum zurückzuführen. Ver-
einzelt kann das zu Magnesiummangelzustän-
den und klinischen erkrankungen führen.
in allen Laktationsstadien weichen die blut-
konzentrationen an anorganischem Phosphat 
bei einem teil der tiere vom normwert ab, 
bei den Frischabkalbern und Frischmelkern ist 
dieser anteil am größten. der Phosphorgehalt 
im blut hängt in starkem Maße von kalzium-
spiegel ab, gerade im Zeitraum um und nach 
der Geburt gibt es starke schwankungen 
dieser Parameter. das kann zum Festliegen 
der kuh führen. als konsequenz ergibt sich, 
dass der Mineralstoffversorgung der kuh im 
geburtsnahen Zeitraum große aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss. Wichtig ist eine gute 
Futteraufnahme und eine Grobfutterqualität 
gerade in dieser Phase. unterstützend können 
startertränken eingesetzt werden.
aus den ergebnissen der stoffwechselkon-
trollen können in Verbindung mit klinischen 
beobachtungen und den ergebnissen der  
Milchleistungsprüfung schlussfolgerungen 
zur stoffwechselstabilität der herde gezogen 
werden. die ursachen erhöhter tierverluste 
und spezifischer krankheitsbilder können 
durch stoffwechseluntersuchungen siche-
rer diagnostiziert werden. Oft werden bei 
klauenerkrankungen, Fruchtbarkeitsstörungen 
oder erhöhter Mastitisanfälligkeit stoffwech-
selstörungen als auslöser dieser Probleme 

identifiziert. das trifft auch auf bhV1-impf-
durchbrüche zu.
die sächstsk stellt gemäß Leistungssatzung 
beihilfen in höhe von 50 % der nachgewiese-
nen aufwendungen für herdenbestandsunter-
suchungen zur Verfügung, höchstens jedoch 
200 euro pro bestand und Jahr, wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind und die untersu-
chungen in der Lua sachsen erfolgen.

Abb. 10: Untersuchungen auf Betakarotin und Selen bei Trockenstehern (TS), Frischabkalbern (FA), 
Frischmelkern (FM) und Kühen der Hochlaktation (Lak) im Jahr 2005, relativer Anteil der Proben im 
Normbereich
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Abb. 11: Untersuchungen auf  Magnesium und anorganisches Phosphat im Blutserum bei Trocken-
stehern (TS), Frischabkalbern (FA), Frischmelkern (FM) und Kühen der Hochlaktation (Lak) im Jahr 
2005, relativer Anteil der Proben im Normbereich
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Voraussetzungen für die 
teilnahme am Programm:
 »  absprache mit dem zuständigen 

rindergesundheitsdienst
»  anmeldung der Proben an der Lua 

chemnitz (telefon: 0371 6009-518 
oder -0)

»  Verwendung des von der Lua bereit-
gestellten Leergutes

»  blutentnahme aus der Vena jugularis, 
Glasröhrchen ohne Zusatz

»  katheter- oder spontanharn, Glasröhr-
chen ohne Zusatz

»  angabe des Laktationsstadiums der 
tiere (trockensteher, Frischabkalber, 
Frischmelker, Laktierer)

»  Vorbericht zum tiergesundheitlichen 
Problem

»  einsendung der Proben am entnahmetag
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Abb. 1: Penisfibrom

Tab. 1: Anzahl untersuchter Bullen in den Jahren 2003/2004
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8.7 Programm zur zuchthygienischen überwachung von Vatertieren 

Programm der Sächsischen Tierseuchenkasse und des Sächsischen Rinderzuchtverbandes e.G. zur zuchthygienischen Überwa-
chung von Vatertieren vom 24.10.2000

Verwaltungsvorschrift des sächs. staatsministeriums für soziales zum deckbullengesundheitsdienst im Freistaat sachsen vom 6.Juli 2004

der bullengesundheitsdienst wird seit april 
2003 durch Frau dr. Mayer durchgeführt. 
entsprechend des Programms der sächsischen 
tierseuchenkasse und des sächsischen rin-
derzuchtverbandes e. G. zur zuchthygienischen 
überwachung von Vatertieren und der Ver-
waltungsvorschrift des sächsischen  staats-
ministeriums für soziales zum deckbullenge-
sundheitsdienst im Freistaat sachsen werden 
besamungs- und deckbullen durch den 
bullengesundheitsdienst untersucht um die 
rinderbestände vor deckinfektionen und an-
deren übertragbaren krankheiten zu schützen. 
Führigkeit und ein eingezogener nasenring 
sowie entsprechende Fixationsmöglichkeiten 
sind die Voraussetzung für die untersuchung 
der Jungbullen.
Zur untersuchung gelangen Jungbullen in der 
eigenleistungsprüfstation Meißen-korbitz, 
bullen der rasse holstein-Frisian (hF-bullen) 
und Fleischrindbullen in den Landwirtschafts-
betrieben. die untersuchung umfasst eine 
allgemeine untersuchung sowie eine andro-
logische untersuchung. dabei werden hoden, 
nebenhoden, samenblasendrüsen, Präputium 
und Penis beurteilt. Zusätzlich werden bei zu-
künftigen besamungsbullen sowie den hF-bul-
len Geschlechtslust, Paarungsfähigkeit (erek-
tion, aufsprung, suchphase, nachstoß und 
ejakulation) sowie annahme der künstlichen 
scheide beurteilt. Labordiagnostisch werden 
von allen bullen untersucht: Präputialspülpro-
ben auf campylobacter fetus subsp. venera-
lis, trichomonas fetus und den allgemeinen 

hinweise zur teilnahme 
am Programm:

»  die untersuchung wird vom bullen-
gesundheitsdienst übernommen

»  die anmeldung der bullen zur unter-
suchung erfolgt über den tierhalter

»  Voraussetzung für die körung von 
Jungbullen ist untersuchung nach 
oben genannten Programm

77%

14%

9%

Anteil untersuchter ELP- Bullen Anteil untersuchter HF- Außenbullen

Anteil untersuchter Fleischrinder

280 Bullen insgesamt

keimgehalt; eine blutprobe auf brucellose, 
Leukose, bhV1, bVd/Md, Leptospirose und 
Paratuberkulose; eine kotprobe auf salmo-
nellen und Parasiten sowie eine sperma-
probe auf dichte, Vorwärtsbeweglichkeit/
Massenbewegung, auftaurate sowie dem 
anteil anormaler spermien. der überwiegende 
teil der Jungbullen konnte als tauglich für die 
künstliche besamung bzw. für den natürlichen 
deckakt eingestuft werden.  
durch die untersuchung der Jungbullen wird 
nicht nur die übertragung von deckinfektio-
nen und anderen übertragbaren krankheiten 

unterbunden, sondern dem Landwirt bzw. dem 
käufer eines Vatertieres eine hohe sicherheit 
hinsichtlich Gesundheit und Fortpflanzungs-
fähigkeit des von ihm erworbenen tieres 
geboten. 
Gründe für die ausmusterung der Jungbullen 
waren in den letzten 2 Jahren: einhodigkeit, 
pathologische Veränderungen am hoden und 
nebenhoden sowie Fibrome im Penisbereich.
Weitere aufgaben des bGd bestehen in 
bullenuntersuchungen auf anforderung der 
Landwirte bei Verdacht auf Fruchtbarkeitsstö-
rungen.
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9. arbeitsbericht des schaf- 
und Ziegengesundheitsdienstes 

die tätigkeit des schaf- und Ziegengesund-
heitsdienstes beinhaltet die beratung und un-
terstützung der schaf- und Ziegenhalter sowie 
der betreuenden tierärzte bei der diagnostik 
und therapie von erkrankungen, unterstützung 
der amtlichen tierärzte bei der praktischen 
Problembearbeitung in sachen tierschutz und 
tierseuchen, bekämpfung von bestandspro-
blemen sowie die bearbeitung spezieller tier-
gesundheitsprogramme. im Jahr 2005 führte 
der schaf- und Ziegengesundheitsdienst 
insgesamt 59 beratungen und betriebsbesu-
che durch.  außerdem erfolgt eine Mitarbeit 
im Zuchtbeirat des sächsischen schaf- und 
Ziegenzuchtverbandes. als Mitglied der kör-
kommission wurde auf 7 körveranstaltungen 
die klinische untersuchung der zur körung 
aufgetriebenen tiere vorgenommen.

im rahmen von schäferversammlungen, rund-
tischgesprächen und der Facharbeiter- bzw. 
schäfermeisterausbildung hat der schaf- und 
Ziegengesundheitsdienst Vorträge gehalten. 

auch 2005 stand die Parasitenproblematik im 
Vordergrund der beratungen. den größten an-
teil der nachgewiesenen endoparasiten an der 
Landesuntersuchungsanstalt sachsen stellten 
Magen-darm-strongylata und kokzidien dar.
kokzidiose ist eine infektionskrankheit, die 
durch im darmepithel parasitierende kokzi-
dienarten (einzeller) hervorgerufen wird. bei 
erwachsenen schafen verläuft die infektion  
symptomlos, während es bei Lämmern beson-

ders im alter von 4 - 8 Wochen zu übelrie-
chendem durchfall mit blutbeimengung, appe-
titlosigkeit und Gewichtsverlusten kommt. der 
nachweis erfolgt über die kotuntersuchung. 
beim auftreten von kokzidiose im bestand 
muss unbedingt das hygienemanagement 
durchdacht werden. dabei ist besonders wich-
tig auf eine entfernung des kotes, saubere 
einstreu sowie trinkwasser zu achten. Zur 
therapie steht der Wirkstoff diclazuril (Veco-
xan) zur Verfügung.

der häufigste erreger von Pneumonien (Lun-
genentzündung) bei schaf und Ziege ist der 
erreger Mannheimia haemolytica (früher Pas-
teurella). der erreger wird über die stallluft 
durch tröpfcheninfektion übertragen. nach 
einer relativ kurzen inkubationszeit treten fol-
gende symptome bei den Lämmern auf: 

schaf- und Ziegengesund-
heitsdienst

Dr. Katrin Mayer

sächsische tierseuchenkasse 
Löwenstraße 7 a 
01099 dresden

telefon: 0351 80608-22
Fax: 0351 80608-12
Mobil: 0173 9456755
e-Mail: mayer@tsk-sachsen.de

Abb. 1: Endoparasiten (Kot- und Sektionsbefunde)
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Abb. 2: hochgradig hämorrhagische Lungenverän-
derung nach Infektion mit Mannheimia hämolytica

» saug- und Fressunlust, 
» Fieber (> 40,5° c) 
» beschleunigte atmung,
» wässrig-eitriger nasenausfluss,
bei älteren Lämmern, Jährlingen und erwach-
senen schafen sind schleimig-eitriger nasen-
ausfluss, angestrengte frequente, keuchende 
atmung, feuchter husten sowie abmagerung 
oft über Wochen und Monate zu beobach-
ten. therapeutisch ist die Verabreichung von 
antibiotika (tetracyclin mit Langzeitwirkung) 
zu empfehlen. eine aktive immunisierung ist 
sehr empfehlenswert. im folgenden bild ist 
eine durch Mannheimia hämolytica veränderte 
Lunge zu sehen.
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9.1 Maedi/Visna- 
sanierungsrichtlinie

Richtlinie zur Maedi-Sanierung in Herdbuchbeständen Deutsches Milchschaf, Texelschaf, Schwarzköpfiges Fleischschaf im 
Freistaat Sachsen vom 11. Januar 1993 
(sächsabl. s. 376) 

in dieser richtlinie zur Maedi-sanierung 
werden die rahmenbedingungen für die 
freiwillige sanierung von herdbuchbeständen 
der rassen deutsches Milchschaf, texel-
schaf, schwarzköpfiges Fleischschaf sowie 
die Grundsätze für den schutz vor erkrankung 
Maedi-freier bestände festgelegt.

Maedi-infektionen der schafe (isländisch: 
„Maedi“ = atemnot) werden ebenso wie 
cae-infektionen der Ziegen (caprine arthritis 
encephalitis) durch eng verwandte rna-halti-
ge Viren ausgelöst. die übertragung des Virus 
erfolgt sowohl mittels kolostrum und Milch 
von der infizierten Mutter auf ihr neugebore-
nes Lamm als auch durch direkten kontakt von 
schaf zu schaf. infektionen durch Lentiviren 
sind dadurch charakterisiert, dass sich die 
Zeitspanne vom ersten erregerkontakt bis zum 
auftreten von klinischen erscheinungen (sog. 
inkubationszeit) über mehrere Wochen bis 

Jahre erstrecken kann und dass nicht zwangs-
läufig alle infizierten tiere klinische symptome 
aufweisen. 
die auffälligsten klinischen symptome sind 
kümmern, angestrengte atmung, trockener 
husten, leichter nasenausfluss mit starkem 
Leistungsrückgang. erkrankte tiere magern in 
der Folge bei erhaltenem appetit ab. da die 
klinischen symptome, wenn überhaupt erst 
Monate bis Jahre nach der infektion auftreten, 
basiert die diagnostik auf dem nachweis von 
antikörpern.

die sanierung der schafherden beginnt mit ei-
ner blutserologischen untersuchung aller über 
6 Monate alten schafe, die der ermittlung des 
bestandsstatus dient. nach dieser untersu-
chung müssen alle blutserologisch positiven 
tiere gemerzt werden. des Weiteren erfolgen 
3 untersuchungen im abstand von 6 Monaten 
und 1 untersuchung nach 12 Monaten. Wenn 

richtlinie zur Maedi-sanierung

»  Freiwillige Teilnahme

»  Voraussetzung für die Gewährung der Leistung: 
- regelmäßige untersuchung entsprechend der richtlinie 
-  bestand „geschlossen“ halten, 

d. h. keine kontakte mit schafen und Ziegen aus anderen beständen (ausgenommen Maedi-unverdächtige tiere)

»  Leistungen des Programms 
- blutprobenentnahme durch schafgesundheitsdienst 
-  kostenübernahme der blutserologischen untersuchung an der Landesuntersuchungsanstalt sachsen

Anzahl der Maedi 
-Blutproben

Anzahl untersuch-
ter Bestände

Anzahl der Bestän-
de mit positiven 
Nachweis

Anzahl positiver 
Nachweise

1153 55 7 8

in diesem Zeitraum keine weiteren positiven 
befunde aufgetreten sind, wird der status 
„Maedi-unverdächtiger bestand“ erreicht. die-
ser bestandstatus muss durch eine jährliche 
blutuntersuchung bestätigt werden.
ein relativ hohes Maedi-infektionsrisiko 
besteht durch den Zukauf von tieren aus 
betrieben mit unbekannten status bzw. Zukauf 
aus betrieben mit nur einer blutserologischen 
untersuchung.

durch die sanierung der herdbuchbestände 
wurden gute Voraussetzungen für den interna-
tionalen handel geschaffen.

Untersuchungen und Ergebnisse 2005
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9.3 Paratuberkuloseprogramm 

Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Kontrolle der Paratu-
berkulose in Sachsen
Vom 25.Oktober 2005
das Ziel des Programms besteht in der:
»  abklärung von todesfällen unklarer Genese durch sektion der tierkörper  incl. einer bakteriologischen, histologischen und parasitologischen 

untersuchung 
»  abklärung durch spezielle histologische untersuchung bei über 2 Jahre alten schafen und Ziegen auf Mycobacterium avium subsp. paratu-

berculosis

in sachsen liegen gegenwärtig keine untersu-
chungen über das Vorkommen von Paratuber-
kulose in schaf- und Ziegenbeständen vor. es 
treten bei kleinen Wiederkäuern todesfälle 
auf, die häufig nicht abgeklärt werden. eine 
sichere diagnose ist oftmals nur durch sektion 
verendeter tiere zu stellen.

Paratuberkulose ist eine infektiöse, chronische 
darmentzündung bei Wiederkäuern wie rind, 

schaf, Ziege und Wildwiederkäuern (reh und 
hirsch). eine bedeutung von Mycobacteri-
um avium subsp. paratuberculosis (MaP)  in 
der Pathogenese von Morbus crohn (Mc), 
einer chronischen entzündlichen darmer-
krankung des Menschen, wird diskutiert. die 
Forschungsergebnisse hierzu sind allerdings 
widersprüchlich und lassen bisher keine ab-
schätzung eines möglichen risikos zu. 

cae ist eine langsam fortschreitende infek-
tionskrankheit der Ziegen, die sich durch 
Gelenksentzündungen (=arthritis, besonders 
bei älteren tieren), enzephalitis (=Gehirn-
entzündung, besonders bei Jungtiere) und 
mitunter auch als Mastitis (= euterentzündung, 
ältere tiere) äußert. charakteristisch sind eine 
lange inkubationszeit und ein chronisch fort-
schreitender krankheitsverlauf. bedingt durch 
die verdickten Gelenke wird die krankheit im 

9.2 cae-bekämpfungsprogramm

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie zur CAE-Sanierung (Caprine Arthritis- 
Encephalitis) der Ziegenbestände im Freistaat Sachsen vom 13.Juli.1995

hinweise zur teilnahme am cae-bekämpfungsprogramm
»  Freiwillige Teilnahme 
»  Voraussetzung für die Gewährung der Leistung: 

- regelmäßige untersuchung entsprechend des Programms 
-  bestand „geschlossen“ halten, d. h. keine kontakte mit schafen und Ziegen aus anderen beständen (ausgenommen cae-unverdächtige 

tiere)
»  Leistungen des Programmes 

-  kostenübernahme der blutserologischen untersuchung an der Landesuntersuchungsanstalt sachsen

Anzahl der CAE-
Blutproben

Anzahl untersuch-
ter Bestände

Anzahl der Bestän-
de mit positiven 
Nachweis

Anzahl positiver 
Nachweise

3116 66 4 7

Untersuchungen und Ergebnisse 2005

der erreger Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MaP) ist sehr widerstands-
fähig gegenüber umwelteinflüssen und hat 
eine hohe überlebensfähigkeit in Wasser, 
boden und Gülle. die inkubationszeit, also 
die Zeit, die zwischen der infektion mit einem 
krankheitserreger und dem auftreten der ers-
ten symptome (ausbruch der krankheit), bzw. 
der nachweisbarkeit der infektion vergeht, 
beträgt sechs Monate bis zu zehn Jahren. 

Volksmund auch als „dickes knie“ bezeichnet. 
die tiere magern trotz erhaltenem appetit 
ab, und die Milchleistung geht zurück. der 
hauptübertragungsweg ist die infektion der 
neugeborenen Ziegenlämmer durch virushal-
tiges kolostrum. die tiere bleiben lebenslang 
infiziert. die ansteckung kann bei engem kon-
takt auch von tier zu tier, z. b. über virushalti-
ges nasensekret, erfolgen. eine übertragung 
über den deckakt ist nicht auszuschließen. 

eine behandlung für diese krankheit oder ein 
impfstoff existieren nicht. Für die sanierung 
muss eine mehrmalige blutserologische unter-
suchung aller Ziegen eines bestandes ab dem 
6. Lebensmonat im abstand von 6 (mindestens 
3 mal) bzw. 12 Monaten und die konsequen-
te Merzung der ermittelten seropositiven 
reagenten (einschließlich der nachzucht von 
seropositiven Muttertieren) erfolgen. 
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hinweise zur teilnahme an dem Programm
»  Freiwillige Teilnahme 
»  Leistungen des Programmes 

-  kostenübernahme der sektion von schafen und Ziegen an der Landesuntersuchungs-
anstalt sachsen, inclusive der bakteriologischen, histologischen und parasitologischen 
untersuchung von über 2 Jahre alten schafen unter besonderer berücksichtigung der 
Paratuberkulose

9.4 abortprogramm

Programm zur Abklärung von Aborten bei Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen vom 18. Oktober 2004

die Zielstellung dieses tiergesundheitsprogrammes besteht darin die ursachen für die Verlammungen schnellstmöglich herauszufinden und 
damit gezielt auf erregerbedingte aborte zu reagieren.

im Jahr 2005 wurde aus 20 schaf -und Ziegen-
beständen abortmaterial untersucht. dabei 
wurden 5x streptococcus sp., 5x escherichia 
coli, 2x chlamydien, 1x enterococcus sp.und 
1x acinetobacter sp. isoliert.

hinweise zur teilnahme an 
dem Programm
»  Freiwillige Teilnahme 
»  Leistungen des Programmes 

-  pathologisch-anatomische, mikrobi-
ologische und virologische untersu-
chung von abortsubstraten

 -   untersuchung von einem serumpaar 
nach dem Verlammen auf brucellose 
und chlamydiose

 -   kostenübernahme für die tierärztliche 
blutprobenentnahme

Abb. 3: Schafabort

die ansteckung erfolgt meist bei Jungtieren 
peroral durch erregerhaltige Milch, kontami-
niertes Futter oder Wasser. ausgeschieden 
wird der erreger über kot, harn, Milch sowie 
infiziertes sperma. die bakterien nisten sich in 
der darmwand ein und verursachen eine sehr 
langsam verlaufende darmentzündung. durch 
die darmentzündung verdickt sich die darm-
wand, so dass die tiere nicht mehr genügend 
nährstoffe aufnehmen können. somit entsteht 
das klinische bild von abmagerung bei gleich-
zeitig erhaltener Fresslust sowie herden mit 
älteren kümmernden tieren. bei Paratuberku-
lose erkrankten schafen und Ziegen wird im 
Gegensatz zum rind durchfall als Leitsymptom 
selten beobachtet. 

der nachweis erfolgt am toten tier in 
schnitten der darmwand. die pathologische 
untersuchung zeigt charakteristische Verände-

rungen der darmschleimhaut und der erreger 
kann durch spezielle Färbungen mikroskopisch 
dargestellt werden. am lebenden tier kann 
eine anzucht der Paratuberkulose-bakterien 
aus dem kot erfolgen, diese ist jedoch sehr 
zeit- und kostenaufwändig und ein ergebnis 
liegt erst nach frühestens 4 bis 6 Wochen vor. 

eine weitere Möglichkeit der diagnostik 
ist die untersuchung von blutproben, dabei 
werden antikörper gegen die erreger der 

Paratuberkulose nachgewiesen. Problematisch 
ist, dass zur Zeit noch kein direkt auf schaf 
und Ziege validierter bluttest vorhanden ist, 
sondern ein test, der für rinder entwickelt 
wurde, eingesetzt wird. 

erwachsene tiere mit chronischem durchfall 
und abmagerung bei gleichzeitig erhaltener 
Fresslust sowie herden mit älteren kümmern-
den tieren sind als verdächtig anzusehen und 
sollten auf Paratuberkulose untersucht werden.

durch die pathologische und die mikrobiologi-
sche untersuchung von abortmaterial können 
infektiöse und nichtinfektiöse ursachen ermit-
telt werden. die tierseuchenkasse übernimmt 
die Gebühren für diese untersuchungen an der 
Lua sachsen.

es ist wichtig, dass die abortsubstrate (Fetus, 
eihäute, Fruchtwasser) möglichst schnell über 
die LüVa mit dem kurierdienst bzw. direkt an 
die Lua sachsen zur untersuchung gebracht 
werden.
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10. arbeitsbericht des 
schweinegesundheitsdienstes

Grundlage für die arbeit des schweinege-
sundheitsdienstes (sGd) im Jahr 2005 war 
die „richtlinie für den schweinegesund-
heitsdienst der sächsischen tierseuchenkas-
se“ vom 14. april 2005. im Mittelpunkt der 
tätigkeit des sGd standen die diagnostik und 
bekämpfung von infektiösen und nichtinfek-
tiösen erkrankungen und leistungsmindern-
den Faktoren in den schweine haltenden 
betrieben, die bearbeitung von Fruchtbarkeits-
störungen und die beratung der betriebe zur 
Produktionshygiene und der seuchenhygieni-
schen absicherung. im auftrag der amtstier-
ärzte führte der sGd kontrollen zur einhaltung 
tierseuchenrechtlicher Vorschriften, insbe-
sondere der schweinehaltungshygieneverord-
nung, durch. ein besonderer schwerpunkt war 
die unterstützung und beratung der betriebe 
bei der anwendung der in sachsen für die 
schweineproduktion vorhandenen tiergesund-
heitsprogramme und der richtlinie zur tierge-
sundheit. bestandteile der arbeit waren auch 
zuchthygienische untersuchungen bei ebern 
für in sachsen tätige Zuchtunternehmen und 
die tierärztlich-fachtechnische betreuung der 
besamungsstationen Grimma und kamenz des 
Mitteldeutschen schweinezuchtverbandes. 
die aus- und Weiterbildung für in der schwei-
neproduktion tätige tierärzte, Landwirte und 
für studenten wurde unterstützt.

im rahmen dieser aufgaben führte der sGd 
2005 insgesamt 394 beratungen und besuche 
in betrieben durch.

im Mittelpunkt der beratungstätigkeit standen 
die Prophylaxe und bekämpfung von infektiö-
sen Faktorenerkrankungen, welche die haupt-

ursache von erkrankungen, Verlusten sowie 
Leistungsdepressionen waren. es wurden 
Probleme der Produktionshygiene zur senkung 
des erregerdrucks und zur unterbrechung von 
infektionsketten sowie der gezielte einsatz 
von impfstoffen nach entsprechender diag-
nostik bearbeitet. ebenso war die beratung zur 
Verbesserung der haltungsbedingungen, ins-
besondere des stallklimas in Zusammenarbeit 
mit dem stallklimaprüfdienst, zu Fütterungs-
problemen, unter anderem auch zur belastung 
der Futterrationen durch Mykotoxine, inhalt 
der beratungstätigkeit. bei der bekämpfung vi-
rusbedingter infektionskrankheiten wie Prrs, 
PMWs, influenza sowie bakteriellen durch-
fall- und atemwegserkrankungen wurden die 
betriebe unterstützt.

im rahmen der bearbeitung von Fruchtbarkeits-
problemen in sauenherden wurde die diag-
nostische Palette durch den sGd im Jahr 2005 
erweitert. Frau dr. ahlers, die in den Jahren 

Produktionsrichtung Anzahl Besuche/
Beratungen

Zuchtbetriebe 217

kombibetriebe 15

spezialisierte 
aufzuchtbetriebe

18

Mastbetriebe 76

besamungsstationen 49

Tab. 1: Arbeitsbericht der SGD

2002 bis 2004 die bild gebende ultrasonografi-
sche diagnostik in Zuchtbetrieben durchführte, 
übernahm zu beginn des Jahres 2005 den 
Geflügelgesundheitsdienst und schied damit 
aus dem sGd aus. seit Mai 2005 hat sich herr 
tierarzt Freick in diese untersuchungsmethodik 
eingearbeitet und das untersuchungsspekt-
rum ausgeweitet, so dass die sonografische 
diagnostik für gynäkologische untersuchungen 
im rahmen von Fortpflanzungsstörungen in den 

sauenherden in sachsen mit erweiterter indi-
kationsstellung angeboten werden kann.
die ultrasonografie kann außerdem als Ma-
nagementhilfe zur steigerung der Produkti-
vität in sauenherden in vielfältiger hinsicht 
beitragen:
»  steigerung des besamungserfolges durch 

anpassung des besamungsmanagements an 
die herdenspezifische Ovulationsdynamik

»  senkung des besamungsaufwandes durch 
Optimierung des besamungsregimes 

»  auswahl eines optimalen eingliederungs-
regimes der Jungsauen zur sicherung einer 
stabilen Fruchtbarkeitsleistung

»  senkung der Leertage durch erkennung und 
anschließende therapie bzw. selektion von 
Problemsauen

»  beurteilung der kondition der Zuchttiere 
durch Messung der rückenspeckdicke und 
nachfolgende anpassung der Fütterung, um 
eine optimale Zuchtkondition der Jung- und 
altsauen zu erreichen

das ultraschallsystem „100 Falco Vet“ (Firma 
Pie Medical) der sächstsk, ausgerüstet mit 
einem zwischen verschiedenen arbeitsfre-
quenzen umschaltbaren schallkopf, kam im 
Jahr 2005 bei 56 betriebsbesuchen in 
8 sauenzuchtanlagen zum einsatz. insgesamt 
wurden 2293 ultraschalluntersuchungen an 
sauen durchgeführt. schwerpunkte waren 
dabei die differentialdiagnostik von Fruchtbar-
keitsstörungen, die kontrolle der eierstöcke 

Abb. 1: Beratungsschwerpunkte in der Sauenhaltung

Beratungsschwerpunkte in der Sauenhaltung 2005 (225 Beratungen und Besuche)
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(Ovarien) zur Optimierung des besamungszeit-
punktes, die diagnose der Frühträchtigkeit am 
21. trächtigkeitstag zur überprüfung etwaiger 
Veränderungen im besamungsmanagement 
sowie die Messung der rückenspeckdicke 
(rsd) in verschiedenen Phasen der reproduk-
tion (besamung, Mittel- und hochträchtigkeit) 
und die untersuchung von Problemsauen 
(umrauscher, sauen ohne rauschesymptome, 
durchläufer).

bei den bearbeiteten Gesundheitsproblemen 
der saugferkel standen durchfallerkrankungen 
im Vordergrund. die häufigkeit von Ferkel-
durchfällen in den schweinezuchtbetrieben 
lag 2005 etwa auf dem niveau der Vorjahre. 
als ursachen von saugferkeldurchfällen stan-
den nach wie vor in den meisten betrieben 
clostridien- und koli-infektionen im Vorder-
grund, aber auch kokzidien wurden häufiger 
gefunden. da es sich bei den saugferkeldurch-
fällen in der regel um infektiöse Faktoren-
krankheiten handelt, führte die Verbesserung 
der produktionshygienischen bedingungen 
sowie die Modifizierung der impfprophylaxe 
in vielen Fällen zu einer stabilisierung des 
klinischen Geschehens bzw. zur senkung 
der erkrankungsrate. in betrieben, in denen 
kein dauerhaft besserer Gesundheitszustand 
der saugferkel zu erreichen war, spielten 
vermutlich weitere nichtinfektiöse Faktoren, 
wie die nicht bedarfsgerechte Fütterung oder 
Mykotoxinbelastungen im Futter der sauen, 
eine rolle. 

in einem großen Zuchtbetrieb mit nachge-
wiesener Mykotoxinbelastung der sauen trat 
2005 in ca. 40 Prozent der Würfe nabelbluten 
bei neugeborenen Ferkeln mit hohen Verlusten 
auf, ohne dass in der Futterration Verände-
rungen im Gehalt an für die blutgerinnung 
wichtigen Vitaminen nachweisbar waren. 
trotzdem konnte das Geschehen durch eine 
erhöhung des Vitamingehaltes im sauenfut-
ter stabilisiert werden. es ist anzunehmen, 
dass über die Mykotoxin bedingte belastung 
des Leberstoffwechsels die Verwertung 
insbesondere von Vitamin k gestört war. eine 
weiterführende diagnostik zum blutgerin-
nungsstatus und zur stoffwechselsituation der 
sauenherde in diesem betrieb wird durch den 
sGd unterstützt.

aber auch fast vergessene infektionskrankhei-
ten können – durch den tierhandel einge-
schleppt – durchaus zu gravierenden Verlusten 
führen, wie der folgende Fall zeigt: 
in einer sauenherde mit 1200 sauenplätzen  

Abb. 2: Ferkel mit Nabelbluten

erkrankten ca. 7 tage nach Zukauf von Jung-
sauen zunächst einzelne altsauen und die 
jüngsten Ferkel an durchfall. da wenige tage 
später auch bei laktierenden sauen wässriger 
durchfall auftrat, verstarben die saugferkel 
sowohl auf Grund des Milchmangels der 
erkrankten sauen als auch an den Folgen ihrer 
eigenen massiven durchfallerscheinungen. der 
wässrige kot der Ferkel war übel riechend, teil-
weise mit weißen Flocken versetzt und wurde 
im strahl abgesetzt. dabei zeigten die jüngsten 
Ferkel die stärksten klinischen symptome und 
hatten die höchsten Verluste. bereits 10 tage 
nach dem Zukauf der Jungsauen stiegen die 
saugferkelverluste auf 60 % an. bei einzelnen 
erkrankten sauen traten aborte auf. auch auf-
zuchtferkel im Flatdeck erkrankten und wiesen 
nach dem abklingen des durchfalls verminder-
te tageszunahmen auf.
die labordiagnostische untersuchung verende-
ter Ferkel ergab eine hochgradige Zotten-
verkürzung im dünndarmepithel. Mit hilfe 
spezifischer diagnostischer Verfahren konnten 
sowohl transmissible Gastroenteritis (tGe) 
als auch rotaviren ausgeschlossen und das 
Virus der epizootischen Virusdiarrhoe (eVd) als 
ursache ermittelt werden. tGe tritt in unseren 
beständen nur noch äußerst selten auf, da 
das mit dem tGe-Virus eng verwandte Por-
cine respiratorische coronavirus in unseren 
schweinebeständen weit verbreitet ist und 
auf Grund der ausgeprägten kreuzimmunität 
tGe-erkrankungen verhindert werden. die eVd 
ist in ihrer Verlaufsform der tGe sehr ähnlich, 
daher sind beide erkrankungen klinisch nicht 
eindeutig voneinander zu unterscheiden. 
umso wichtiger ist es, bei Verdachtsfällen 
umgehend mehrere frisch verendete Ferkel 
mit einem ausführlichen Vorbericht an die Lua 

sachsen einzusenden. die therapie erkrank-
ter tiere kann nur symptomatisch erfolgen, 
indem den Ferkeln energiereiche elektrolyt-
lösungen als tränke angeboten werden, da 
trotz der erkrankung hunger und vor allem 
durst noch vorhanden sind. nach durchseu-
chung des bestandes, die mit geeigneten 
Mitteln gefördert werden sollte, erlöschen 
die klinischen erscheinungen. bei frühzeitiger 
diagnose kann durch seuchenhygienische 
Vorsorgemaßnahmen eine erregerübertragung 
in andere bestände verhindert werden. eine 
umsetzung von tieren aus einem infizierten 
in einen anderen bestand darf im rahmen der 
sorgfaltspflicht erst erfolgen, wenn der be-
stand vollständig durchseucht ist und klinische 
erkrankungen nicht mehr auftreten. in dem be-
schriebenen Fall wurde dadurch die infektion 
des dazugehörigen Mastbestandes verhindert. 
durch weitere diagnostik konnte eindeutig 
nachgewiesen werden, dass der erreger durch 
Zukauf infizierter Jungsauen in die altsauen-
herde eingeschleppt worden war.
 
in den Ferkelaufzuchtbereichen waren auch 
im Jahr 2005 die meisten aktivitäten des 
sGd auf die Prophylaxe und bekämpfung von 
Leistungsminderungen, erkrankungen und 
Verlusten durch Pneumonien und durchfall 
gerichtet. ein hoher infektionsdruck durch 
Pneumonieerreger (Mykoplasmen, Pasteurel-
len, bordetellen, vereinzelt aktinobazillen und 
streptokokken) und Mängel in der Gestaltung 
des stallklimas begünstigen das auftreten 
von Pneumonien im Läuferbereich. durch 
eine nicht dem absetzeralter angepasste 
Fütterung, durch überbelegung und Mängel in 
der stallklimagestaltung traten immer wieder 
durchfallerkrankungen auf. im rahmen der di-
agnostik wurden enteropathogene kolikeime 
(kolienterotoxämie), Lawsonien und brachys-
piren nachgewiesen. 

Abb. 3: DVM Isaak bei der Entnahme von Tupfer-
proben
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der nachweis klinischer und subklinischer 
erkrankungen durch Porcine intestinale ade-
nomatose (Pia, erreger: Lawsonia intracellu-
laris) und positiver antikörper-befunde ohne 
sichtbare symptome sind im vergangenen 
Jahr deutlich angestiegen. das ist auf die ver-
stärkte diagnostik im rahmen der einführung 
des neuen Pia-impfstoffes zurückzuführen. 
Mit der Verfügbarkeit eines impfstoffes gegen 
Pia hat auch die anzahl der betriebe, die er-
folgreich gegen die erkrankung immunisieren, 
zugenommen. 
 eine weitere wichtige Verlustursache in der 
aufzucht waren infektionen durch staphy-
lokokken und streptokokken mit Ferkelruß, 
Gelenkerkrankungen und Meningitis. durch 
die Verbesserung der Produktionshygiene 
und des Managements (durchsetzung des 
alles-rein-alles-raus- Prinzips, Optimierung 
der reinigung und desinfektion, rechtzeitige 
selektion von kümmerern) sind deutlich weni-
ger klinische Fälle von circovirus ii-infektionen 
bearbeitet geworden. 
Zunehmend traten in Zucht- und Mastläuferbe-
trieben Ohrrandnekrosen bei den absetzern auf.
 

in mehreren beständen wurden über sektio-
nen und kotuntersuchungen salmonellen, 
v. a. salmonella typhimurium, nachgewiesen. 
in einzelfällen waren auch klinische erkran-
kungen und Verluste durch salmonellose zu 
verzeichnen. Zur Prophylaxe gegen salmo-
nellen wurden die desinfektionsmaßnahmen 
überprüft, die bekämpfung der schadnager 
verbessert und säuren dem Futter zugesetzt. 
betriebe, die gegen salmonellen immunisie-
ren, konnten die salmonellenbelastung in den 
nachfolgenden haltungsbereichen deutlich 
senken.

trotz relativ geringer Ferkelverluste (ca. 3 %) 
war in einem Ferkelaufzuchtbetrieb aufgefal-

len, dass der anteil der nach zentralnervösen 
störungen verendeten Ferkel relativ hoch ist. 
Vermutet wurde eine durch streptococcus 
suis bedingte therapieresistente Form der 
hirnhautentzündung. das Ziel der labordiag-
nostischen untersuchung verendeter Ferkel 
bestand darin, bei bestätigung des Verdachts 
den erreger anzuzüchten und gegebenenfalls 
für die herstellung eines stallspezifischen 
impfstoffes zu nutzen. bei der sektion meh-
rerer Ferkel wurden sowohl streptococcus 
suis als auch teschovirus nachgewiesen. 
teschoviren können die teschener krankheit 
(ansteckende schweinelähmung) verursa-
chen. Weniger virulente stämme sind als 
erreger der talfan disease bekannt. eine 
anzeigepflicht als tierseuche besteht nur für 
die teschener krankheit. talfan disease tritt 
vor allem bei saug- und absatzferkeln auf 
und verläuft wesentlich milder. auf Grund der 
geringen Verluste und der milden Verlaufsform 
wurde in diesem Fall die diagnose talfan 
disease gestellt. eine spezifische therapie ist 
nicht bekannt. nach durchseuchung tritt im 
allgemeinen eine länger andauernde bestand-

simmunität auf, die weitere klinische Fälle 
verhindert.

die häufigsten beratungsgründe in der 
schweinemast waren atemwegs- und durch-
fallerkrankungen. risikofaktoren, die atem-
wegserkrankungen begünstigten, waren stall-
klimamängel, ein hoher infektionsdruck durch 
ungenügende Produktionshygiene sowie das 
Zusammenstellen von Mastpartien aus unter-
schiedlichen herkünften und altersgruppen. es 
war ein anstieg der klinischen erkrankungen 
durch actinobacillus pleuropneumoniae-infek-
tionen (aPP) mit zum teil hohen Verlusten zu 
verzeichnen. im Zusammenhang mit Pneumo-
nien wurden aus sektionsmaterial bakterio-

logisch vor allem actinobacillus pleuropneu-
moniae, Pasteurella multocida, bordetella 
bronchiseptica und vereinzelt streptococcus 
suis nachgewiesen. infektionen mit influenza- 
und Prrs-Viren können den klinischen Verlauf 
der atemwegserkrankungen verschlechtern, 
wurden aber nur in ausnahmefällen nachge-
wiesen. nach ätiologischer diagnostik sind 
immunisierungen gegen beide Viruserkrankun-
gen möglich und wirksam. 
Von den durchfallerkrankungen in der schwei-
nemast wurden am häufigsten schweine-
dysenterie mit klinischem auftreten in der 
Vor- und Mittelmastperiode und Pia diagnos-
tiziert. durch die immunisierung gegen Pia bei 
den absetzern konnten die klinischen erkran-
kungen in der Mast verhindert oder reduziert 
werden. 
bei salmonellennachweisen in sektionsma-
terial und gehäuften serologisch positiven 
befunden beim salmonellenmonitoring an den 
schlachthöfen wurden die betroffenen be-
triebe bei der ermittlung von eintragsquellen 
für salmonellen in den bestand und bei der 
aufdeckung produktionshygienischer risiko-
faktoren für die ausbreitung von salmonellen 
unterstützt. 

der sGd arbeitete in den Jahren 2004 und 
2005 gemeinsam mit dem klimaprüfdienst an 
einem vom sächsischen Landeskuratorium 
Ländlicher raum e. V. getragenen Projekt zur 
„Wechselwirkung zwischen stallklima und 
tiergesundheit“. Ziel des Projektes war es, 
durch eine beschreibung der Wirkungszusam-
menhänge zwischen stallklima und tierge-
sundheit prädisponierende Faktoren rechtzeitig 
zu erkennen, zu quantifizieren sowie an deren 
eliminierung zu arbeiten. aufgabe des sGd 
war dabei die bestandshygienische bewer-
tung des ist-Zustandes in der Ferkelaufzucht, 
Jungsauenaufzucht sowie Mastschweine-
haltung der am Projekt beteiligten betriebe. 
ebenso wurde eine bewertung nach erfolgten 
Optimierungsmaßnahmen durch die zusam-
menfassende auswertung von klinischen 
erkrankungen, des behandlungsaufwandes, 
der Prophylaxemaßnahmen und der analyse 
der untersuchungsergebnisse zur aktivität 
der akute-Phase-Proteine sowie die erhebung 
und bewertung von schlachtlungenbefunden 
vorgenommen. insgesamt haben sich 6 sauen-
zucht- und 5 schweinemastanlagen, die ent-
weder in erzeugerketten oder als geschlossene 
betriebe zusammenarbeiten, gemeinsam mit 
ihren betreuenden tierärzten sehr konstruktiv 
an diesem Projekt beteiligt. die auswertung 
der ergebnisse wird im Jahr 2006 erfolgen.

Abb. 4: Beratungsschwerpunkte in der Ferkelaufzucht

Beratungsschwerpunkte in der Ferkelaufzucht 2005 (67 Beratungen und Besuche) 
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Abb. 5: Beratungsschwerpunkte in der Schweinemast

Beratungsschwerpunkte in der Schweinemast 2005 (115 Beratungen und Besuche) 
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Gliedmaßenerkrankungen

in schweinebeständen auftretende krank-
heitsbilder, die ursächlich mit klimaproblemen 
in Zusammenhang gebracht werden können, 
sind unter anderem enzootische Pneumonie 
(hohe schadgaskonzentrationen, geringe Luft-
raten), akute Lungenentzündungen im sommer 
(hohe Luftgeschwindigkeiten), durchfaller-
krankungen (niedrige umgebungstemperatu-
ren), Ferkelruß durch Milchmangel (zu hohe 
temperaturen für die sau, hohe Luftfeuchte), 
kannibalismus und Leistungsdepressionen. 

Zur umsetzung der für die schweinepro-
duktion in sachsen existierenden 5 tierge-
sundheitsprogramme und der überarbeiteten 

tiergesundheitsrichtlinie führte der sGd 
107 beratungen durch, für die tiergesund-
heitsrichtlinie zum teil gemeinsam mit den 
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinär-
ämtern und den Landwirtschaftsämtern. 
schwerpunkt in der arbeit mit den tiergesund-
heitsprogrammen waren 2005 die klinischen 
und mikrobiologischen untersuchungen in den 
herdbuchzuchtbeständen im rahmen des neu 
eingeführten Programms zur bekämpfung der 
schnüffelkrankheit. 

Für die Zuchtverbände wurden 2005 im rah-
men des ebergesundheitsdienstes 289 Junge-
ber auf Zuchttauglichkeit untersucht. 

Abb. 6: Dr. Fleischer bei einer Eberuntersuchung

Sächsische Tierseuchenkasse 
brückenstraße 2, 09322 Penig

Herr Dr. Werner Fleischer
(sGd für rP chemnitz)
telefon: 037381 6693-15
Fax: 037381 6693-19
Mobil: 0172 9706165
email: fleischer@tsk-sachsen.de

Herr DVM Dieter Isaak
(sGd für rP Leipzig)
telefon: 037381 6693-13
Fax: 037381 6693-19
Mobil: 0171 4976255
email: isaak@tsk-sachsen.de

Herr TA Markus Freick
(sGd für rP chemnitz)
telefon: 037381 6693-16
Fax: 037381 6693-19
Mobil: 0172 9706167
email: freick@tsk-sachsen.de

Sächsische Tierseuchenkasse 
Löwenstraße 7a, 01099 dresden

Frau Dr. Helga Vergara
(sGd für rP dresden)
telefon: 0351 80608-20
Fax: 0351 80608-12
Mobil: 0173 8611496
email: vergara@tsk-sachsen.de

ein tierarzt des sGd ist Mitglied der be-
wertungskommission des Mitteldeutschen 
schweinezuchtverbandes und nahm an den 
monatlichen körveranstaltungen teil.

im Zusammenhang mit der aus- und Wei-
terbildung von tierärzten, Landwirten und 
studenten wurden durch die Mitarbeiter 
des sGd 16 Fachvorträge gehalten. Für die 
schweinegesundheitsdienste, die epidemiolo-
gischen dienste und die tierseuchenbekämp-
fungsdienste der bundesländer thüringen, 
sachsen-anhalt, brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und sachsen wurde eine tagung 
organisiert.
der sGd nahm an 26 beratungen von Fachgre-
mien und arbeitsgruppen in sachsen teil.

die Mitarbeiter des sGd sind über die nach-
folgend aufgeführten adressen und telefon-
nummern zu erreichen:
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Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie und der Sächsischen Tierseuchenkasse zur 
Verbesserung der Fruchtbarkeitsleistungen der Sauen in den Ferkelerzeugerbetrieben im Freistaat Sachsen vom 10. Januar 2002

Zielstellung des Programms ist die Verbesserung der Fruchtbarkeitsleistung der sauen in schweinezuchtbeständen. 
die teilnahme am Programm ist freiwillig.

Programm zur Abklärung von Aborten bei Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen vom 18. Oktober 2004

die Zielstellung dieses tiergesundheitsprogrammes besteht darin, einen überblick über die ursachen von Verferkelungen zu erhalten und 
gegebenenfalls auf erregerbedingte aborte zu reagieren. die beihilfen der sächstsk gemäß Leistungssatzung ermöglichen eine umfassende 
abklärung von aborten.

10.1 Fruchtbarkeits- 
und abortprogramm

hohe Fruchtbarkeitsleistungen sind ausdruck 
eines sehr hohen tiergesundheitsniveaus, 
eines optimalen Fortpflanzungsmanagements 
sowie sehr guter haltungs- und Fütterungsbe-
dingungen. 
eine ausgeglichene Fortpflanzungsleistung auf 
hohem niveau ist nicht nur wichtige Voraus-
setzung für die effektivität von sauenherden, 
schwankende Fruchtbarkeitsleistungen wirken 
sich im allgemeinen auch negativ auf die tier-
gesundheit in der nachfolgenden aufzucht und 
Mast aus. in Zeiten verminderter Fruchtbar-
keitsleistung sinkt die Qualität der abgesetz-
ten Ferkel, da keine ausreichende selektion 
stattfinden kann. häufige Folge fortpflanzungs-
depressiver Zeiten ist, dass weit mehr sauen 
(i. d. r. Jungsauen) zur besamung aufgestellt 
werden als abferkelplätze vorhanden sind. da-
mit verkürzt sich zwangsläufig die säugezeit 
und der anteil empfindlicher Jungsauenferkel 
nimmt zu. Letztendlich kommt es zu einer 
überbelegung der Flatdecks mit immunolo-
gisch unangepassten Ferkeln. 
die ergebnisse des Jahres 2005 setzen die 
tendenz der erfahrungen in der arbeit mit 
dem seit 2002 bestehenden Fruchtbarkeitspro-
gramm fort und zeigen, dass infektiöse Fakto-
ren auch in intensiv gehaltenen sauenherden 

aufgrund einer sehr guten seuchenhygieni-
schen absicherung und einer effektiven im-
munprophylaxe nur in einigen wenigen Fällen 
ursachen von Fruchtbarkeitsstörungen waren. 
im rahmen der differentialdiagnostik, die das 
Fruchtbarkeitsprogramm anbietet, sollen an 
dieser stelle die untersuchungsergebnisse des 
abortprogramms dargestellt werden (tab. 2).

sie zeigen, dass sowohl anzeigepflichtige 
tierseuchen als auch Leptospirosen in säch-
sischen sauenherden ausgesprochen seltene 
ursachen für aborte sind. die ergebnisse der 
untersuchungen von Feten bzw. tot geborenen 
Ferkeln belegen ebenfalls, dass nur selten in-
trauterine PrrsV-, Parvovirus- und circovirus 
typ 2-infektionen als erreger von Frucht-
barkeitsstörungen nachgewiesen werden 
konnten. die bakteriologischen nachweise 
in Feten sind sehr differenziert, so dass man 
davon ausgehen kann, dass im vergangenen 
Jahr keine spezifischen bakteriellen erreger zu 
gehäuften aborten führten.

diese ergebnisse unterstreichen die notwen-
digkeit einer wesentlich weiter gefassten ur-
sachenanalyse, die mit dem Fruchtbarkeitspro-
gramm ermöglicht wird. hierzu gehören 

unter anderem auch die morphologische und 
histologische untersuchung der Geschlechts-
organe fortpflanzungsgestörter sauen sowie 
der nachweis von Mykotoxinen in der Gallen-
flüssigkeit. im Jahr 2005 kam diese diagnostik 
allerdings weniger häufig als im Jahr zuvor 
zur anwendung; ein Zusammenhang zwischen 
Fruchtbarkeitsstörungen und mykotoxinbelas-
tetem Futter konnte hergestellt werden. die 
kontrolle des dOn-Gehaltes in der Gallen-
flüssigkeit ca. 5 Monate nach änderung der 
Futterzusammensetzug bestätigte den erfolg 
der vom betrieb eingeleiteten Maßnahmen.

im rahmen der differentialdiagnostik von 
Fruchtbarkeitsstörungen kam auch das ultra-
schallgerät der sächstsk im Jahr 2005 zum 
einsatz. aufgrund der Vielfalt der indikati-
onen, die einen einsatz der ultrasonografie 
sinnvoll erscheinen lassen, konnte mit dem 
ultraschallsystem sowohl im rahmen des 
Fruchtbarkeitsprogramms als auch des ab-
ortprogramms gearbeitet werden. in 4 von 6 
betrieben, in denen die transkutane Ovardia-
gnostik zur kontrolle des besamungszeitpunk-
tes durchgeführt wurde, konnten hinweise zur 
änderung bzw. anpassung des besamungs- 
und/oder biotechnikregimes gegeben werden. 

Untersuchung von Blutpro-
ben auf Antikörper gegen

gesamt davon positiv Untersuchung von Feten auf gesamt davon positiv

n n % n n %

esP 682 0 0 PrrsV 50 2 4,0

ak 681 0 0 PcV-2 36 6 16,7

brucellose 683 0 0 Parvovirus 49 1 2,0

Prrs 250 16 6,4 Parvovirus-antikörper 28 19 67,9

Leptospira pomona 709 3 0,4
bakteriologische untersuchungen 55 18 37,7

Leptospira tarassovi 694 1 0,1

Tab. 2: Ergebnisse der serologischen, bakteriologischen sowie molekularbiologischen Untersuchung von Blutproben und Organmaterial von Sauen mit Aborten
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eine erfolgskontrolle ist anhand der untersu-
chungen zur Frühträchtigkeit vom 19. bis 21. 
tag möglich. 
in einigen betrieben konnte bei der unter-
suchung von altsauen, die als Problemtiere 
vorgestellt wurden, ein gehäuftes auftreten 
von eierstockszysten festgestellt werden. 
solche tiere wurden aufgrund der eindeutigen 
diagnose sofort gemerzt, was zur senkung 
der Leertage und des behandlungsaufwandes 
beitrug.
 
häufigster befund der reproduktionsstörungen 
bei Jungsauen war das Vorliegen inaktiver 
Ovarien zum Zeitpunkt der besamung. in 
einem betrieb wurde dieser befund durch 
hormonanalysen unmittelbar vor beginn der 
Zyklusblockade mit regumate® bestätigt. 
Mindestens 50 % der Jungsauen in zwei 
untersuchten Gruppen waren noch nicht 
geschlechtsreif. in diesem Fall ist sowohl 
eine überprüfung der Fütterung als auch der 
Jungsauenstimulation zur rechtzeitigen si-
cherung des Pubertätseintrittes zu empfehlen. 
ebenso wichtig ist eine fachgerechte Prüfung 
der Pubertätsrausche durch auslösung des 
duldungsreflexes. Wenn alter und körpermas-
seentwicklung der Jungsauen stimmen, kann 
auch die Pubertätsinduktion und nutzung des 
2. östrus zur besamung empfohlen werden. 
bei anwendung der Pubertätsinduktion wird 
der Vorteil erreicht, dass endokrinologisch 
noch instabile tiere nicht blockiert (reguma-
te®), sondern zielgerichtet stimuliert werden. 
Praktische erfahrungen zur anwendung der 
Pubertätsinduktion liegen in sachsen vor. in 
diesem Zusammenhang hat der sGd eine 
einjährige studie der ambulatorischen und 
Geburtshilflichen tierklinik der Veterinärmedi-
zinischen Fakultät der universität Leipzig und 
der Firma intervet ultrasonografisch begleitet.
 
seit der entdeckung des Fettgewebshormons 
Leptin (griech. leptos = schlank) im Jahr 1994, 
das eine wichtige rolle in der regulation der 
nahrungsaufnahme, der hormonsekretion, 
des immunsystems und der Fortpflanzung 
spielt, rückte die Messung der rückenspeck-
dicke (rsd) beim schwein verstärkt in den 
blickpunkt des interesses (abb. 7). so wurden 
auch in 3  schweinezuchtanlagen sachsens 

rsd-Messungen durch den sGd vorgenom-
men. besonders interessant waren dabei 
Verlaufsuntersuchungen über einen längeren 
Zeitraum unter einbeziehung von Leistungs-
daten der untersuchten sauen. insbesondere 
bei den sauen zum 2. Wurf, die in zahlreichen 
Zuchtanlagen durch störungen der Fruchtbar-
keit auffällig werden, scheint ein Zusammen-

Abb. 8: Beziehungen zwischen Rückenspeckdicke und Trächtigkeitsrate

Beziehungen zwischen der Rückenspeckdicke  und der Trächtigkeitsrate 
 bei Sauen zum 2. Wurf in einer SZA im Zeitverlauf von 3 Monaten. 
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Abb. 7: Messung der Rückenspeckdicke
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RSD-Messung bei einer Jungsau im Alter von ca. 240 LT. Die hier gemessene RSD beträgt 17,3 mm (Optimum: 14-18 mm).

1 Haut

2 Unterhautfett

3 Bindegewebeschicht

4 interfasziale Speckschicht

5 Bindegewebeschicht

6 Gesamt-RSD = 1+2+3+4+5

7 Muskulatur

hang zwischen rsd und trächtigkeitsrate zu 
bestehen (abb. 8). die rsd-Messung gewinnt 
auch dadurch an bedeutung, dass nach 
Literaturangaben und eigenen untersuchun-
gen bis zu 25 % der sauen durch die visuelle 
konditionsbeurteilung falsch eingeschätzt und 
daraus ableitend auch möglicherweise falsch 
gefüttert werden.
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Gemeinsames Programm des Mitteldeutschen Schweinezuchtverbandes und der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Stabilisie-
rung der Tiergesundheit in den Herdbuchzuchtbetrieben Sachsens vom 8. April 1999

Zielstellung des Pogramms ist ein stabiler Gesundheitsstatus in den herdbuchzuchtbetrieben. dazu sind von den betrieben entsprechende 
diagnostik- und Prophylaxemaßnahmen einzuhalten. der sGd der sächstsk berät mindestens zweimal jährlich die betriebe.

10.2 herdbuchzucht- 
tiergesundheitsprogramm

ein stabiler Gesundheitszustand in den be-
trieben mit Zuchttierproduktion ist die basis 
für die tiergesundheit in den nachfolgenden 
Produktionsstufen. dazu wurde mit diesem 
Programm eine besonders intensive beratung 
und kontrolle der herdbuchzuchtbetriebe 
durch den sGd zwischen dem Mitteldeutschen 
schweinezuchtverband und der sächsischen 
tierseuchenkasse vereinbart.
die herdbuchzuchtbetriebe nehmen nach den 
Festlegungen des herdbuchzucht-tiergesund-
heitsprogramms an den in sachsen vorhan-
denen tiergesundheitsprogrammen und der 
tiergesundheitsrichtlinie teil. die umsetzung 
dieser Programme war wesentlicher bestand-
teil der beratungstätigkeit des sGd in den 
herdbuchzuchtbetrieben. daneben wurden 
die betriebe bei der diagnostik und bekämp-
fung aufgetretener Gesundheitsprobleme 
unterstützt. 
die einhaltung der Vorschriften der schweine-
haltungshygieneverordnung wurde im rahmen 
der bestandsbesuche durch den sGd kontrol-
liert.

die tiergesundheitlichen anforderungen an 
Zuchttiere beziehen sich zunehmend nicht 
nur auf die klinische Freiheit von erkrankun-
gen, sondern beinhalten darüber hinaus das 
garantierte Freisein der Zuchtbetriebe von 
bestimmten definierten infektionserregern. 
damit ergibt sich eine neue Qualität des 
begriffes „tiergesundheit“, dem auch in sach-
sen rechnung getragen werden muss. dazu 
sind verstärkte gemeinsame anstrengungen 
der herdbuchzuchtbetriebe, der zuständigen 
Zuchtorganisation und des sGd notwendig. 
die Zielstellungen des herdbuchzucht-tierge-
sundheitsprogramms werden sich vorrangig 
in diese richtung entwickeln. Gegenwärtig 
lassen sich in den herdbuchzuchtbetrie-
ben definitive aussagen für den einzelnen 
betrieb im hinblick auf eine erregerfreiheit 
zur Prrs-infektion und zur räude treffen. im 
hinblick auf toxinbildende Pasteurellen liegen 
untersuchungen über den infektionsdruck 
in den herdbuchzuchtbetrieben vor und es 
werden anstrengungen zur erregereliminie-
rung unternommen (siehe Pra-Programm). 

Zielstellungen des Herdbuchzucht-
Tiergesundheitsprogramms

»  Prrs-Freiheit
»  räudefreiheit
»  eliminierung von toxischen Pasteurellen

Abb. 9: Ferkel (Quelle: Kiebler, MSZV)

das Vorkommen anderer bakterieller erreger 
von atemwegs- und durchfallerkrankungen 
ist für die einzelnen betriebe bekannt und die 
infektionen werden entsprechend den spezi-
fischen betrieblichen bedingungen bekämpft. 
eine erregerfreiheit als langfristige Zielstel-
lung ist anzustreben, unter den vorhandenen 
betriebsgrößen in sachsen jedoch kurzfristig 
nicht realisierbar.
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Programm der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Bekämpfung der Schnüffelkrankheit (Progressive Rhinitis atrophicans, PRa) 
in den Schweinezuchtbeständen Sachsens vom 18. Oktober 2004.

das Programm dient der ermittlung des Pra-status und der einstufung von schweinezuchtbeständen auf der Grundlage einer einheitlichen 
Verfahrensweise. die Zielstellung der bekämpfung der Pra ist die klinische Freiheit der schweinezuchtbestände von symptomen der schnüffel-
krankheit und die eliminierung toxinbildender Pasteurellen aus den beständen.
die teilnahme an dem Programm ist freiwillig. tierhalter, die am Programm teilnehmen wollen, richten einen formlosen antrag an den sGd der 
sächstsk.

10.3 Programm zur bekämpfung der schnüffelkrankheit (Pra-Programm)

am Pra-Programm beteiligen sich 17 sächsi-
sche schweinezuchtbetriebe.
2005 wurden durch den sGd in allen teilneh-
merbetrieben klinische und mikrobiologische 
untersuchungen zur ermittlung des Vorkom-
mens toxinbildender Pasteurellen durchge-
führt. auf der Grundlage der befunde wurde 
für jeden Zuchtbetrieb entsprechend den 
Vorgaben des Pra-Programms der Pra-status 
festgelegt und verbindliche betriebsspezifi-
sche bekämpfungsmaßnahmen gemeinsam 
mit dem tierhalter und dem betreuenden 
hoftierarzt erarbeitet.

Klinische Befunde

klinische erscheinungen der rhinitis atrophi-
cans in Form von Oberkieferdeformationen 
wurden in keinem Zuchtbetrieb beobachtet. 
unspezifische symptome in Form von gele-
gentlichem niesen bei absetzern und serösem 
nasenausfluss bei Ferkeln oder Läufern, se-
kretspuren in den medialen augenwinkeln bei 
älteren Zuchtläufern und Jungsauen, sind in 
geringem umfang in einzelnen betrieben fest-
zustellen. diese symptome lassen sich jedoch 
nicht eindeutig einer infektion mit toxinbilden-
den Pasteurellen zuordnen, da ebenfalls an-
dere infektiöse und nichtinfektiöse ursachen 
dafür in Frage kommen können.
die kopfqualität der verkauften Zuchttiere hat 
sich in den letzten Jahren in den Zuchtbetrie-
ben kontinuierlich verbessert. als ursachen 
dafür sind die in den Zuchtbetrieben durchge-
führten immunprophylaktischen Maßnahmen 
und eine zunehmende Verbesserung des pro-
duktionshygienischen niveaus anzusehen.

Mikrobiologische Befunde

im Jahr 2005 wurden in den am Pra-Pro-
gramm teilnehmenden betrieben 658 
nasentupfer zur mikrobiologischen kontrolle 
des Vorkommens von Pasteurella multocida 

toxin (PMt) entsprechend den Vorgaben des 
Programms entnommen.
die ergebnisse der untersuchung der nasen-
tupfer im PMt-antikörper-eLisa sind in der 
tabelle 3 dargestellt.
die nasentupfer wurden bei unterschiedlichen 
altersgruppen entnommen. in der abbildung 
10 sind die ergebnisse in den altersgruppen in 
Prozent dargestellt.

in der tabelle 4 sind die PMt-befunde in den 
unterschiedlichen betriebsgrößen dargestellt:

PMT positiv PMT negativ

nasentupfer 
gesamt

anzahl Prozent anzahl Prozent

658 128 19,5 530 80,5

Tab. 3: Ergebnisse der Untersuchungen von Nasentupfern

Abb. 10: Ergebnisse der Untersuchungen von 
Nasentupfern in den Altersgruppen

Häufigkeit positiver PMT-Befunde in den
verschiedenen Altersgruppen (PMT-ELISA) 
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PRa-Bestandsstatus
nach den Festlegungen im Pra-Programm 
werden betriebe mit nachweis von PMt in 
den bestandsstatus „Pra-positiv“ eingestuft. 
betriebe ohne nachweis von PMt erhalten in 
den ersten 24 Monaten nach dem beitritt zum 
Programm den bestandsstatus „überwachter 
bestand“, solange bei den planmäßig durch-
geführten untersuchungen keine toxinbilden-
den Pasteurellen nachgewiesen werden. Wird 
in der stichprobe kein positives tier gefunden, 
so ist zunächst davon auszugehen, dass der 
anteil positiver tiere unter 10 % liegt.

Mit stand vom 31.12.2005 wurden die am 
Programm teilnehmenden betriebe auf der 
Grundlage der klinischen und mikrobiologi-
schen befunde eingestuft (siehe tabelle 5).

Bewertung der Ergebnisse der klinischen 
und mikrobiologischen Untersuchungen
die ergebnisse der untersuchungen zeigen, 
dass trotz unauffälliger klinischer situation in 
fast allen untersuchten schweinezuchtbestän-
den toxinbildende Pasteurellen nachgewiesen 
wurden. die nachweishäufigkeit ist sehr dif-
ferenziert und schwankt in den betrieben mit 
über 100 sauen zwischen 0 und 53,5 Prozent 
der untersuchten Proben und wird weniger 

Betriebsgröße Anzahl PMT-positive Nasentupfer PMT-negative Nasentupfer

über 100 sauen 12 0 bis 53,5 % 46,5 bis 100 %

unter 100 sauen 5 0 bis 50,0 % 50 bis 100 %

Tab. 4: PMT-Befunde in unterschiedlichen Betriebsgrößen

44



W i s s e n s W e r t e s  ü b e r  d i e  s ä c h s i s c h e  t i e r s e u c h e n k a s s e

sc
hw

ei
n

1 0 .  a r b e i t s b e r i c h t  d e s  s c h W e i n e G e s u n d h e i t s d i e n s t e s

von der bestandskonzentration als vielmehr 
vom niveau der Produktionshygiene und von 
den immunprophylaktischen Maßnahmen 
bestimmt. 
der nachweis positiver PMt-befunde in 
den unterschiedlichen altersgruppen lässt 
erkennen, dass mit zunehmendem alter der 
zur reproduktion vorgesehenen Zuchttiere die 
belastung mit toxinbildenden Pasteurellen an-
steigt. daraus ist zu schlussfolgern, dass die 
infektionsketten in den beständen vor allem 
über die nachtretenden Jungsauen aufrecht-
erhalten werden. als risikofaktoren sind in 
den meisten betrieben die unterbrechung des 
rein-raus-Prinzips in den aufzuchtställen und 

PRa-Status
Betriebe

anzahl Prozent

Pra-positiver 
schweine-
zuchtbestand

14 82,4

Pra-überwach-
ter schweine-
zuchtbestand

3 17,4

Tab. 5: PRa-Status der untersuchten Betriebe

Neufassung des Programms des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
der Sächsischen Tierseuchenkasse zum Schutz der Schweinebestände vor der In-
fektion mit dem Virus des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms 
(PRRS-Programm) vom 23. März 2006

das Programm hat zum Ziel, Prrs-unverdächtige bestände vor einer Prrs-infektion zu 
schützen und den Prrs-status durch jährliche serologische untersuchungen zu kontrollie-
ren. in infizierten beständen besteht die Zielstellung darin, Fruchtbarkeitsstörungen, Verlus-
te und Leistungsdepressionen durch das Prrs-Virus zu reduzieren.
die teilnahme an dem Programm ist freiwillig. tierbesitzer, die teilnehmen wollen, teilen 
dies den zuständigen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämtern mit.

10.4 Prrs-Programm

Für die regelmäßige überwachung der Prrs-
unverdächtigen betriebe wurden bisher die 
blutproben entsprechend der Verordnung zum 
schutz vor der aujeszkyschen krankheit vom 
10. november 1997 genutzt. die neufassung 
dieser Verordnung vom 20. dezember 2005 
sieht zum nachweis der Freiheit von aujesz-
kyscher krankheit nur noch eine Zufallsstich-
probe in den einzelnen bundesländern vor, so 
dass das Prrs-Programm zur Gewährleistung 
der regelmäßigen überwachung zur aufrecht-
haltung der Prrs-unverdächtigkeit angepasst 
werden musste. Gleichzeitig wurde die ände-
rung des Prrs-Programms vom 03. april 2001 
eingearbeitet. aus Gründen der übersichtlich-
keit war eine neufassung erforderlich. 

um die regelmäßige jährliche überwachung 
der Prrs-unverdächtigen bestände wie bisher 
aufrecht erhalten zu können, wird die bezah-
lung der blutentnahme künftig über das Prrs-
Programm geregelt, ein neues kostenver-
zeichnis für tierärzte wurde erarbeitet. da der 
tierarzt für die blutentnahme nicht mehr durch 
den amtstierarzt beauftragt wird, ist es erfor-
derlich, dass die Prrs-unverdächtigen betrie-
be ihre teilnahme am Prrs-Programm sowie 
den namen ihres betreuenden tierarztes 
der sächstsk schriftlich mitteilen, damit die 
kostenerstattung für die blutprobenentnahme 

reibungslos ablaufen kann und den betrieben 
keine zusätzlichen kosten entstehen.

der stichprobenumfang für die jährliche 
kontrolluntersuchung in  Prrs-unverdächtigen 
betrieben wird durch das Programm festgelegt 
und lehnt sich an den der Verordnung zum 
schutz vor der aujeszkyschen krankheit vom 
20.12.2005 an (siehe tab. 6).

die untersuchungskosten für die diagnostik 
in Prrs-positiven betrieben werden ebenfalls 
durch dieses neue Programm getragen. Ziel 
der untersuchungen in Prrs-positiven bestän-
den ist die abklärung der beteilung von PrrsV 
an Fruchtbarkeitsstörungen und Pneumoniege-
schehen sowie die beurteilung des impferfol-
ges. Für die abklärung solcher Fragestellungen 
ist in jedem Fall der sGd hinzuzuziehen, da 
sonst die untersuchungskosten nicht von der 
sächstsk übernommen werden. 
um eine reibungslose kostenübernahme so-
wie eine bessere Zuordnung und nachfolgend 
auch auswertung der untersuchungsergebnis-
se zu ermöglichen, ist es dringend erforderlich, 
dass bei einsendung von untersuchungsma-
terial im rahmen des Prrs-Programms auf 
dem untersuchungsantrag der entsprechende 
Vermerk erfolgt (abb. 11):

die nachlassende immunität bei nicht recht-
zeitiger impfung der nachtretenden Zuchttiere 
anzusehen. die sich daraus ergebenden anfor-
derungen an die Produktionshygiene und die 
eingesetzten impfprogramme wurden durch 
den sGd gemeinsam mit den betreuenden 
tierärzten und den tierhaltern entsprechend 
der situation in den einzelnen betrieben in 
betriebsspezifischen bekämpfungsmaßnah-
men festgelegt. dabei wurden sowohl die 
Verbesserung der produktionshygienischen 
bedingungen als auch die komplettierung be-
stehender impfprogramme berücksichtigt.

Gemeinsam mit dem impfstoffwerk dessau-
tornau wurden in 2 betrieben untersuchungen 
zur Festlegung des optimalen impfzeitpunktes 
von Läufern durchgeführt.
die untersuchungen im rahmen des Pra-Pro-
gramms werden 2006 planmäßig weiterge-
führt.

Zuchtbetriebe: 

Anzahl der Zuchtsauen Zahl zu untersuchender Tiere

1 - 20 tiere alle tiere

21 - 25 tiere 20 tiere

26 - 100 tiere 25 tiere

101 und mehr tiere 30 tiere

Mastbetriebe:

unabhängig von der bestandsgröße 14 tiere

Tab. 6: Stichprobenumfang für die jährliche Kontrolluntersuchung in PRRS-unverdächtigen Betrieben
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Wichtig

die übernahme der untersuchungsge-
bühren an der Lua sachsen erfolgt nur, 
wenn auf dem blutproben-einsendefor-
mular der der betrieblichen situation 
entsprechende Vermerk angegeben ist.

„Untersuchung gemäß 
PRRS-Programm - 

PRRS-unverdächtiger Bestand“

oder

„Untersuchung gemäß 
PRRS-Programm nach Absprache 

mit SGD - Impfbestand“

oder

„Untersuchung gemäß 
PRRS-Programm nach Absprache 

mit SGD- Nichtimpfbestand“

erfolgt kein Vermerk, werden dem tier-
besitzer die untersuchungskosten auf 
Prrs von der Lua sachsen in rechnung 
gestellt.

Abb. 11: Vermerk

Abb. 12: Untersuchungszahlen und Ergebnisse beim Nachweis von Antikörpern gegen PRRSV
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Untersuchungszahlen und Ergebnisse beim Nachweis von Antikörpern gegen PRRSV 

die Zahl der am Programm teilnehmenden 
Prrs-unverdächtigen betriebe hat sich im 
Vergleich zum Jahr 2004 geringfügig erhöht, 
da weitere freie bestände durch den aufbau 
neuer sauenherden oder Mastbestände 
hinzugekommen sind. auch 2005 konnte kein 
Viruseintrag in Prrs-unverdächtige herden 
festgestellt werden. bei vereinzelt auftreten-
den fraglichen befunden wurden intensive 
untersuchungen zur abklärung des Verdachtes 
durchgeführt. in allen Fällen konnte eine infek-
tion der fraglichen bestände ausgeschlossen 
werden.

im rahmen des Prrs-Programms wurden 
2005 insgesamt 2112 blutproben auf antikör-
per gegen PrrsV untersucht, davon entfielen 
1461 untersuchungen auf Prrs-unverdächtige 
bestände (siehe abb. 12). Während in einigen 
betrieben die erforderlichen einsendungszah-
len erreicht wurden, war in anderen betrieben 
nicht die notwendige stichprobengröße zur 
überwachung der unverdächtigkeit zu ver-
zeichnen. in diesem Zusammenhang möchten 
wir darauf aufmerksam machen, dass die 
Möglichkeit der überwachung des Gesund-

heitsstatus bezüglich der Prrs-unverdächtig-
keit in dem vom Prrs-Programm vorgesehe-
nen umfang genutzt werden muss, um diese 
nachweisen zu können. 

in den positiven betrieben wurden zur 
abklärung von akuten Prrs-schüben oder 
zur beurteilung des impferfolges ebenfalls 
untersuchungen auf PrrsV-antikörper ver-
anlasst. Von den in diesem Zusammenhang 
entnommenen 651 blutproben konnten nur in 
162 Proben (24,9 %) antikörper nachgewie-
sen werden (siehe abb. 12). da die interpre-
tation der ergebnisse der untersuchung auf 
Prrs-antikörper in betrieben, die gegen Prrs 
impfen, schwierig ist, wurden ergänzend dazu 
auch molekularbiologische untersuchungen 
sowohl in Organmaterial verendeter tiere, als 
auch Feten, totgeborenen Ferkeln sowie in 
blutproben (insgesamt 799 untersuchungen) 
durchgeführt. auch hier konnte nur in 14,8 % 
der Proben der Virusnachweis geführt werden. 
daraus lässt sich ableiten, dass in jedem Fall 
bei Verdacht auf Prrs-ähnliche klinische 
erscheinungen eine sorgfältige differentialdia-
gnostik eingeleitet werden muss.
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diese anforderungen sind den betriebsspe-
zifischen bedingungen der teilnehmenden 
betriebe anzupassen und in zwei betrieblichen 
dokumenten, der „Verfahrensanweisung 
tierseuchenschutz“ und der „Verfahrens-
anweisung tiergesundheitsmanagement“ 
schriftlich festzulegen. bei der erarbeitung 
dieser dokumente werden die betriebe durch 
den sGd, die Lebensmittelüberwachungs- und 
Veterinärämter (LüVä), die staatlichen ämter 
für Landwirtschaft und durch den nach § 7 
schweinehaltungshygieneverordnung für die 
betreuung des bestandes verantwortlichen 
tierarzt beraten und unterstützt. 
in wirtschaftlichen Vereinigungen können 
zur durchgängigen sicherung eines hohen 
Gesundheitsniveaus in der stufenproduktion 
Maßnahmen in einem gemeinschaftlichen 
tGM von der Ferkelerzeugung bis zum Mast-
betrieb festgelegt werden. 

schwerpunkte der Verfahrensanweisung 
„tiergesundheitsmanagement“

Analysen und Festschreibung der Maßnahmen zur

»  Produktionshygiene und Gesundheitskontrolle
»  Prophylaxe und therapie
»  haltung und Fütterung
»  klimaführung
»  bekämpfung von schadnagern und Fliegen

schwerpunkte der Verfahrensanweisung 
„tierseuchenschutz“

»  umsetzung des schwarz-Weiß-Prinzips

»  Verfahrensweise im tierverkehr

»  entsorgung von tierischen abprodukten und kadavern

»  dokumentation des besucher- und Fahrzeugverkehrs

»  erarbeitung und aktualisierung des tierseuchenalarmplanes

10.5 tiergesundheitsrichtlinie

Gemeinsame Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft zum Programm zur Sicherung der Tiergesundheit in Schweine haltenden Betrieben vom 18. April 2005

die richtlinie hat zum Ziel, das tiergesundheitsniveau in den schweinebeständen in sachsen als Voraussetzung für hohe tierische Leistungen 
und gesundheitlichen Verbraucherschutz anzuheben und ein funktionsfähiges regime der seuchenhygienischen absicherung zu gewährleisten.
die teilnahme an der richtlinie ist freiwillig. dazu ist ein formloser antrag an den schweinegesundheitsdienst (sGd) der sächsischen tier-
seuchenkasse zu stellen. Mit der teilnahme verpflichtet sich der tierhalter, seinen schweinebestand nach den anforderungen der richtlinie zu 
führen.

die Fassung der tiergesundheitsrichtlinie vom 
9. april 1998 wurde unter aktiver einflussnah-
me des sGd überarbeitet. 
die den aktuellen gesetzlichen bestimmungen 
angepasste neufassung der richtlinie vom 
18. april 2005 wurde im sächsischen amts-
blatt nr. 20 am 19. Mai 2005 veröffenlicht.

die anforderungen der tiergesundheitsrichtli-
nie, die durch die teilnehmenden betriebe zu 
erfüllen sind, beziehen sich auf zwei schwer-
punkte:
1.  tierhygienische anforderungen – Maßnah-

men der tierseuchenprophylaxe
2.  anforderungen an das tiergesundheits-

management (tGM) zur sicherung einer 
geringen erkrankungshäufigkeit bei öko-
nomisch bedeutsamen sowie verbraucher-
schutzrelevanten infektionskrankheiten und 
Parasitosen

diese sind verbindlicher teil des betrieblichen 
tGM der Mitgliedsbetriebe. 
an der tiergesundheitsrichtlinie nehmen in 
sachsen zur Zeit 27 Zuchtbetriebe, 
4  aufzuchtbetriebe und 11 Mastbetriebe teil. 
im Jahr 2005 konnte für drei neu hinzugekom-
mene betriebe die bescheinigung über die 
ordnungsgemäße teilnahme an der richtli-
nie durch das zuständige LüVa ausgestellt 
werden. 
der sGd hat alle betriebe gemeinsam mit den 
amtstierärzten und den betreuenden tierärz-
ten bei der erarbeitung der nach der richtlinie 
vorgeschriebenen dokumente unterstützt und 
war an der überprüfung der bestätigten teil-
nehmerbetriebe zusammen mit den LüVä und 
den ämtern für Landwirtschaft beteiligt. 
Für alle überprüften betriebe konnte wieder 
die ordnungsgemäße teilnahme bestätigt 
werden.
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11. arbeitsbericht des 
Geflügelgesundheitsdienstes

der Geflügelgesundheitsdienst (GGd) wurde 
2005 durch Frau dr. Geißler und Frau dr. ah-
lers vertreten. Zum 01. März 2005 schied mit 
Frau dr. Geißler eine langjährige Mitarbei-
terin, die den Geflügelgesundheitsdienst in 
sachsen aufgebaut und maßgeblich gestaltet 
hat, aus. seither ist Frau dr. ahlers alleinige 
Mitarbeiterin des GGd.

tätigkeitsschwerpunkte des GGd im Jahr 
2005 waren
»  die durchführung der freiwilligen salmonel-

len-kontrolle in hühnergeflügelbeständen 
gemäß der sächsischen richtlinie

»  die kontrolle der impfung gegen die new-
castle krankheit in hühner- und Putenbe-
ständen

»  die durchführung der eu-weiten Grundla-
genstudie zur Prävalenz von salmonellen in 
Legehennenbeständen im Freistaat sachsen

»  die durchführung des eu-weiten ai-Monito-
rings im Freistaat sachsen

»  beratungen und auskünfte zur aviären 
influenza

»  brütereikontrollen in amtlichem auftrag
»  die beratung von betrieben mit tiergesund-

heitlichen Problemen
»  unterstützung der aus-, Fort- und Weiter-

bildung von tierhaltern und tierärzten durch 
Vorträge zur tiergesundheit (im Jahr 2005 
wurden vom GGd neun Vorträge im rahmen 
verschiedener Veranstaltungen gehalten).

darüber hinaus bestand von Januar 2004 bis 
März 2006 eine kooperation mit der Professur 
für Vogelkrankheiten der Veterinärmedizi-
nischen Fakultät der universität Leipzig im 
umfang von 0,3 stellen (0,5 stellen im Jahr 
2004). diese Zusammenarbeit diente der 
aus- und Weiterbildung von tierärzten und 
förderte den informationsaustausch zwischen 
Forschung und Praxis unter einbindung säch-
sischer betriebe. im rahmen der kooperation 
wurden im Jahr 2005 folgende Leistungen 
erbracht:
»  praktische studentische ausbildung im rah-

men von bestandsbesuchen des GGd
»  Vorlesungen und seminare im bereich nutz-

geflügel

»  betreuung von zwei Projekten zum Vorkom-
men von Mykoplasma synoviae und aviären 
Metapneumoviren in sächsischen Legehen-
nenbeständen

»  Mitgliedschaft in der arbeitsgruppe tierge-
rechtheit des Projektes “nationaler bewer-
tungsrahmen zum stand der technik von 
tierhaltungsverfahren” der FaL und ktbL

»  Mitwirkung bei und übernahme von Vorträ-
gen zu themen aus dem bereich nutzgeflü-
gel

»  Mitwirkung bei der erstellung von Gutachten 
im bereich nutzgeflügel

»  erstellen von buchbesprechungen zu the-
men, die das nutzgeflügel betreffen

Geflügelgesundheitsdienst
Dr. Christine Ahlers
Fachtierärztin für Geflügel

sächsische tierseuchenkasse 
Löwenstraße 7a 
01099 dresden

telefon: 0351 80608-16 
Fax: 0351 80608-12 
Funk: 0172 9706163 
e-Mail: ahlers@tsk-sachsen.de

»  beratung bei der Planung von Projekten im 
bereich nutzgeflügel an verschiedenen insti-
tuten der Veterinärmedizinischen Fakultät

Zur beratung bei tiergesundheitlichen Proble-
men wurde der Geflügelgesundheitsdienst 
2005 in 46 Fällen von tierhaltern sowie für 
sechs beratungen von amtstierärzten in an-
spruch genommen. 36 dieser anfragen wurden 
von Legehennenhaltern, in deren beständen 
eine Legeleistungsdepression oder erhöhte 
abgänge aufgetreten waren, gestellt. Labordi-
agnostische untersuchungen, die im rahmen 
dieser anforderungen eingeleitet wurden, 
führten in sechs Fällen zum nachweis einer 
infektion mit Mykoplasma gallisepticum (MG), 
in zehn Fällen zum nachweis von aviären 
Metapneumoviren (aMPV) und in acht Fällen 
zum nachweis verschiedener ib-stämme. 
diesen ergebnissen entsprechend lagen die 
beratungsschwerpunkte in der anpassung der 
impfprogramme und in hygienischen Maßnah-
men zur eliminierung des jeweiligen erregers. 
Weiterhin wurden wie auch in den Vorjahren 
fütterungsbedingte Legeleistungsdepres-
sionen, kannibalismus, e.coli-infektionen, 
Verdacht auf das Vorliegen der Marekschen 
krankheit u.a.m. dem GGd als aktuelle Proble-
me präsentiert.

beim rassegeflügel war 2005 das vemehrte 
auftreten der Pullorumseuche (Weiße küken-
ruhr) auffallend. diese erkrankung wird durch 
Salmonella Gallinarum Pullorum verursacht und 
führt zu sehr hohen Verlusten bei hühnerküken, 
während alttiere den erreger ausscheiden 
ohne zu erkranken. auch nach dem einsatz von 
antibiotika ist eine erregerausscheidung noch 
möglich (dauerausscheider). da die Pullorum-
seuche über das brutei übertragbar ist, sollten 
alttiere vor beginn der Zuchtsaison auf diesen 
erreger getestet und bei positivem ergebnis 
aus dem Zuchtbestand entfernt werden. die 
tierseuchenkasse beteiligt sich im rahmen des 
Programmes zur bekämpfung von salmonella 
Gallinarum Pullorum in rassegeflügelbestän-
den an den kosten für diese untersuchung. 
aufgrund der aktuellen Problematik hat der 
GGd ein Merkblatt zu diesem thema erstellt.

Abb. 1: Dr. Christine Ahlers
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in sachsen-anhalt auftgetretene Ornithose-
Fälle (bei Psittaziden als Psittakose, Papagei-
enkrankheit bekannt) mit erkrankung mehrerer 
Personen lösten auch im Freistaat sachsen 
einen erhöhten informationsbedarf aus. Zu 
dieser thematik wurde daher ebenfalls ein 
Merkblatt erstellt und über den Geflügelwirt-
schaftsverband an Geflügelhalter verteilt. Fälle 
von Ornithose traten in sächsischen nutzgeflü-
gelbeständen nicht auf.

im Zusammenhang mit der ausbreitung der 
klassischen Geflügelpest (hPai, „Vogelgrip-
pe“) wurden 21 beratungen zur seuchenhygi-
enischen absicherung von Geflügelbeständen 
durchgeführt. informationen zur aviären 
influenza wurden im rahmen von bestands-
besuchen und verschiedenen Vortragsveran-
staltungen gegeben sowie ein Merkblatt zur 
entnahme von blutproben bei verschiedenen 
nutzgeflügelarten erstellt und über die Veteri-
närämter an tierärzte verteilt.

Grundlagenstudie zur Prävalenz von 
Salmonellen in Legehennenbeständen

Abb. 2: Mykoplasmen-Infektion; Legehenne mit Nasenausfluss
Mykoplasma gallisepticum-Infektionen verlaufen bei Hühnern häufig latent, können jedoch Ent-
wicklungsstörungen und Atemwegserkrankungen, die mit Legeleistungsdepression und (seltener) 
erhöhten Abgängen einhergehen, auslösen.

Abb. 3: Aufgehellte Eischalen nach IB-Infektion
Infektionen mit dem Erreger der Infektiösen 
Bronchitis (IB) verlaufen bei Legehennen meist 
ohne respiratorische Symptome. Charakteris-
tisch ist ein Legeleistungsabfall mit hohem 
Anteil hell- und dünnschaliger Eier und wässri-
gem Eiklar. Die IB-Impfung gehört in der Jung-
hennenaufzucht zum Standardimpfprogramm. 
In den letzten Jahren treten jedoch zunehmend 
IB-Stämme auf, gegen die die übliche Impfung 
keinen oder nur unzureichenden Schutz bietet.

im rahmen dieser studie wurden im Zeitraum 
vom 01.11.2004 bis 01.10.2005 im Freistaat 
sachsen neun Legehennenbestände gemäß 
den anlagen zur durchführung der o. g. 
entscheidung durch den Geflügelgesundheits-
dienst beprobt und die ergebnisse ausgewer-
tet. die untersuchung der Proben erfolgte an 
den drei standorten der Landesuntersuchungs-
anstalt für das Gesundheits- und Veterinärwe-
sen sachsens.
der nachweis von salmonellen verlief für 
acht der neun beprobten Legehennenbestän-
de negativ. in einem bestand wurde aus drei 
sammelkotproben ein Salmonella Enteriti-
dis-impfstamm isoliert (4,8 % der insgesamt 
untersuchten Proben). der nachweis des impf-

Grundlagenstudie zur Prävalenz 
von Salmonellen bei Beständen von 
Gallus-Gallus-Legehennen gemäß 
Entscheidung 2004/665/EG
Mit hilfe dieser studie sollen die fachli-
chen informationen gewonnen werden, 
die für die Weiterentwicklung des Veteri-
närrechts der europäischen Gemeinschaft 
erforderlich sind. auf der Grundlage der 
ergebnisse wird ein Gemeinschaftsziel 
zur senkung der Prävalenz von salmonel-
len in Legehennenbeständen festgelegt, 
das in entsprechende rechtsvorschriften 
umgesetzt werden wird.

stammes 50 Wochen nach der letzten impfung 
wird in der Literatur nicht beschrieben und ist 
als ungewöhnlich einzuschätzen.

deutschlandweit wurden im rahmen dieser 
studie 563 Legehennenherden beprobt. insge-
samt wurden in 14,2 % der Proben salmonella 
spp. nachgewiesen.

EU-Monitoring zur Aviären Influenza

seit 2003 werden jährlich eu-weite Mo-
nitoringuntersuchungen zur kontrolle der 
Verbreitung aviärer influenzaviren in nutzge-
flügelbeständen und Wildvogelpopulationen 
durchgeführt. im Freistaat sachsen war der 
GGd mit der durchführung dieses Monito-
rings beauftragt und hat im Jahr 2005 die 
beprobung in vier Legehennen-, zwei Puten- 
und fünf Gänsebeständen durchgeführt bzw. 
koordiniert. die untersuchungen wurden im 
nationalen referenzlabor für nd und aiV am 
Friedrich-Löffler-institut, insel riems, durch-
geführt.

im Jahr 2005 wurden in sächsischen nutzge-
flügelbeständen wie bereits in den Vorjahren 
keine influenzaviren nachgewiesen.

Erhebungen zum Geflügelpestvor-
kommen in Haus- und Wildgeflü-
gelbeständen der Mitgliedstaaten 
im Jahr 2005 gemäß Entscheidung 
2005/464/EG
Mit hilfe dieser erhebung sollen infor-
mationen zum Vorkommen aviärer influ-
enza bei hausgeflügel und Wildvögeln 
gewonnen werden, um zu verhindern, 
dass Viren in der Geflügelpopulation un-
bemerkt zirkulieren und um ein besseres 
Verständnis der epidemiologie gering 
pathogener influenzaviren zu erlangen.
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im Vorjahresvergleich ist die salmonellen-be-
lastung der eischale erneut deutlich gesunken 
(s. abbildung 5), während die belastung des 
kotes wieder auf das niveau der Vorjahre an-
gestiegen ist. Mit unter 1% ist die Prävalenz 
jedoch nach wie vor als gering zu bewerten.
nach einem geringfügigen anstieg des 
nachweises von Salmonella Typhimurium im 
Vorjahr haben insbesondere betroffene Groß-
bestände ihr impfprogramm angepasst und die 

11.1 richtlinie zur bekämpfung 
der salmonelleninfektion in 
hühnergeflügelbeständen

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie zur Bekämpfung der Salmonelleninfektion 
in Hühnergeflügelbeständen des Freistaates Sachsen vom 20. April 1993
Mit dieser richtlinie werden die Grundsätze für den schutz und die kontrolle der hühnergeflügelbestände zur Verhinderung der Salmonella 
Enteritidis- und S. Typhimurium-infektion auf der Grundlage eines freiwilligen bekämpfungsprogrammes festgelegt.
die entnahme von Proben (eiern, kotproben, kloakentupfern, tiermaterial, steckenbleibern, Mekonium und kückenwindeln sowie blutproben) 
erfolgt durch den Geflügelgesundheitsdienst nach einem in der richtlinie festgelegten schema. die sächsische tierseuchenkasse beteiligt sich 
an den kosten gemäß Leistungssatzung.

seit nunmehr 13 Jahren führt der Geflügel-
gesundheitsdienst im Freistaat sachsen 
salmonellen-kontrollen auf freiwilliger basis 
in Legehennenbeständen, Junghennenauf-
zuchten und hähnchenmastbetrieben durch. 
teilnehmende betriebe haben die Möglichkeit, 
sich die ergebnisse amtlich bescheinigen zu 
lassen.

im Jahr 2005 haben 56 Legehennen haltende 
betriebe mit einem gemeldeten tierbestand 
von 3,8 Mio. Legehennen und 6 Junghennen-
aufzuchten an der freiwilligen salmonellen-
kontrolle im rahmen der o. g. richtlinie teilge-
nommen. die regelmäßige kontrolle von über 
95 % des sächsischen Legehennenbestandes 
ermöglicht eine zuverlässige aussage über 
das Vorkommen von Salmonella Enteritidis 
(s.e.) und Salmonella Typhimurium (s.tm.).

Wie in tabelle 1 ersichtlich, war die salmo-
nellen-belastung von untersuchten eiern und 
kot auch im Jahr 2005 insgesamt gering. die 
höchste nachweisrate betrug 1,5 % in sam-
melkotproben aus bodenhaltungen.
die vergleichsweise hohe salmonellen-belas-
tung des kotes in bodenhaltungen kann durch 
den kontakt der hühner zu ihren ausscheidun-
gen, der im scharrraum permanent gegeben 
ist und die ausbreitung einer infektion in der 
herde begünstigt, erklärt werden. in der käfig-
haltung hingegen ist ein kontakt der hühner 
zum kot durch den Gitterboden nicht möglich, 
und in der Freilandhaltung fällt durch die  
auslaufnutzung weniger kot im scharrraum 
an. bei der interpretation der in abbildung 4
dargestellten ergebnisse ist zu berücksich-
tigen, dass die anzahl der betriebe und 
insbesondere die tierzahlen in den verschiede-
nen haltungsformen unterschiedlich sind und 
damit das Probenaufkommen je haltungsform 
differiert (s. tabelle 1).
 

impfung gegen s.tm. wieder aufgenommen. 
in der konsequenz konnte im Jahr 2005 s.tm. 
nicht nachgewiesen werden.

Fünf der sechs sächsischen Junghennen- 
aufzuchtbetriebe mit über 20.000 tierplätzen 
nahmen 2005 an der o. g. richtlinie teil. 
insgesamt wurden 141 kükenwindeln und 
118 küken-Pools (24-stunden-Verluste) 
untersucht.

Stichprobenumfang* positive Erstbefunde

Eipools Sammel-
kotproben

Eischale 
(s.e. / s.tm.)

Eiinhalt 
(s.e. / s.tm.)

Sammelkot 
(s.e. / s.tm.)

Freiland- und 
Auslaufhaltung

443 535 1 / 0 0 / 0 3 / 0

Bodenhaltung 236 264 0 / 0 0 / 0 4 / 0

Käfighaltung 933 936 7 / 0 0 / 0 6 / 0

insgesamt 1612 1735 8 / 0 0 / 0 13 / 0

Tab. 1: Nachweis von S. Enteritidis (S.E.) und S. Typhimurium (S.Tm.) in sächsischen Legehennen-
beständen   

Abb. 4: Nachweis von S. Enteritidis in sächsischen Legehennenbeständen im Jahr 2005
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Bekämpfung der Newcastle Disease (ND)
Programm zur serologischen Kontrolle der Impfung gegen Newcastle Disease; Neufassung vom 22.09.2003

Laut Geflügelpestverordnung sind alle hühner- und truthühnerbestände, einschließlich der kleinstbestände, unter ständigem nd-impfschutz zu 
halten. das erfordert in abhängigkeit vom eingesetzten impfstoff Wiederholungsimpfungen. die lückenlose impfprophylaxe, nach der Vielzahl 
von nd-ausbrüchen in den letzten Jahren wichtigste Voraussetzung für die bekämpfung der nd in der Geflügelhaltung, ist aus Gründen der 
seuchenbekämpfung zu kontrollieren. Mittels serologischer stichprobenuntersuchungen ist deshalb im Freistaat sachsen der immunitätsstatus 
der bestände zu überprüfen. die sächsische tierseuchenkasse beteiligt sich an den kosten gemäß Leistungssatzung.

nur in einem Fall wurden aus den kükenwin-
delproben Salmonella Enteritidis nachgewie-
sen (0,7 % des untersuchungsmaterials), die 
untersuchung der küken-Pools verlief in allen 
Fällen negativ.

die salmonellenkontrolle sächsischer Mast-
hühner wurde auch im Jahr 2005 nahezu 
ausschließlich im rahmen von eigenkontrollen 
durchführt, nur ein Mastbetrieb nahm an der 
o. g. richtlinie teil. insgesamt wurden 2005 
aus sieben durchgängen dieses betriebes 
179 küken-Pools (24-stunden-Verluste) und 
153 kükenwindeln untersucht.

Abb. 5: Nachweis von S. Enteritidis und 
S. Typhimurium auf der Eischale, 1993 - 2005

Nachweis von S. Enteritidis und S. Typhimurium auf der Eischale, 1993-2005
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11.2 Programm zur serologischen 
kontrolle der impfung gegen 
newcastle disease

seit 1996 wird im rahmen des „Programms 
zur serologischen kontrolle der impfung gegen 
newcastle disease“ des Freistaates sachsen 
vom 23.05.1996 die erfolgreiche durchführung 
der nd-impfung kontrolliert. hierzu werden 
stichprobenuntersuchungen in ausgewählten 
beständen der verschiedenen Größenkatego-
rien und nutzungsrichtungen durchgeführt. in 
beständen mit mehr als 2.000 tieren erfolgt die 
Probenentnahme durch den Geflügelgesund-
heitsdienst der sächsischen tierseuchenkasse.
die untersuchungsergebnisse werden durch 
den GGd jährlich ausgewertet. im Jahr 2005 
wurden insgesamt 248 kleinhaltungen,  
7 Junghennenaufzuchten, 42 Legehennen-, 
13 Mastputen- und 13 Masthühnerherden 
beprobt. die nachgewiesenen antikörpertiter 
belegen, dass in sächsischen Geflügelbestän-
den eine ausreichende immunität zum schutz 
vor der newcastle disease besteht und die 
gesetzlich vorgeschriebene nd-impfung ord-
nungsgemäß durchgeführt wird. bei fehlen-
dem impfschutz in einzelnen kleinbeständen 

Junghennenaufzucht:
2. Lebenswoche (LV)
5. Lebenswoche (LV)
12. Lebenswoche (LV)
16.-18. Lebenswoche (LV oder iV)
Legehennenhaltung:
jährlich (bei einsatz von iV) oder
alle 10-12 Wochen (bei einsatz von LV)
Masthühnerhaltung:
2. Lebenswoche (LV)
6. Lebenswoche (LV) – bei Langmast
Mastputenhaltung:
2. Lebenswoche (LV)
5. Lebenswoche (LV)
9. Lebenswoche (LV)
12. Lebenswoche (LV)
Für Kleinhaltungen wird nach der Aufzuchtphase 
der einmalige Einsatz von IV anstelle des wieder-
holten Einsatzes von LV empfohlen. LV = Leben-
dimpfstoff; IV = Inaktivatimpfstoff

wurde die nd-impfung amtlich angewiesen.
Gegenüber den Vorjahren ist eine steigende 
tendenz hoher antikörpertiter, die auf eine 
mögliche boosterung durch nd-Feldvirusin-
fektionen hinweisen, festzustellen. klinische 
symptome oder Leistungseinbußen ungeklär-
ter ursache traten jedoch in diesem Zusam-
menhang nicht auf, und eine anzüchtung von 
nd-Virus ist auch im Jahr 2005 an der Lan-
desuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- 
und Veterinärwesen in keinem Fall gelungen.

Für nähere informationen zur impfung gegen 
die newcastle disease steht der Geflügel-
gesundheitsdienst gerne zur Verfügung. die 
impfungen sind grundsätzlich von einem tier-
arzt durchzuführen, sofern keine ausnahmege-
nehmigung nach §34 tierimpfstoffverordnung 
vorliegt. der tierhalter ist verpflichtet, über 
die durchgeführten impfungen nachweise zu 
führen. beim Zukauf von tieren muss daher 
der impfplan mit dem Lieferschein ausgehän-
digt werden.

Abb. 6: Impfempfehlungen für die gesetzlich 
vorgeschriebene Impfung gegen die Newcastle 
Disease

in 1,7 % der untersuchten küken-Pools und in 
8,5 % der kükenwindeln konnte Salmonella 
Enteritidis isoliert werden, andere serovare 
wurden nicht nachgewiesen.

Ge
flü

ge
l

1 1 .  a r b e i t s b e r i c h t  d e s  G e F L ü G e L G e s u n d h e i t s d i e n s t e s 

51



12. arbeitsbericht des 
Fischgesundheitsdienstes 

im Fischgesundheitsdienst (FGd) arbeiten 
zwei tierärztinnen auf der Grundlage der 
richtlinie für den Fischgesundheitsdienst der 
sächsischen tierseuchenkasse vom 15. april 
2005. insbesondere wurden im Jahr 2005 die 
bestehenden tiergesundheitsprogramme zur 
bekämpfung von Fischkrankheiten und Fisch-
seuchen (Fischgesundheitsprogramm), zu virus-
bedingten kiemenerkrankungen (kiemenpro-
gramm) und zu neuartigen hautveränderungen 
(hautprogramm) durchgeführt und überwacht.

die tiergesundheitsprogramme sowie die be-
ratung der der tierseuchenkasse angeschlos-
senen Fischhalter verfolgen die gemeinsamen 
Ziele:

»  Förderung der tiergesundheit und Leistungs-
fähigkeit der tierbestände

»  erarbeitung und überwachung von tierge-
sundheitsmanagementprogrammen

»  Vorbeugung übertragbarer krankheiten

»  sicherung eines wirksamen Verbraucher-
schutzes im tierbestand

»  Vermeidung von umweltbelastungen bei der 
tierhaltung

im rahmen von betreuungsverträgen wurden 
31 Fischhaltungsbetriebe regelmäßig besucht. 
auch die Versuchsteichanlage der sächsi-
schen Landesanstalt für Landwirtschaft in 
königswartha sowie ein Projekt zur Wieder-
einbürgerung des atlantischen Lachses in 
den nebenflüssen der elbe wurden vom FGd 
tiermedizinisch betreut. neben beratungstä-
tigkeit sowie untersuchung von Fischen und 
Wasser wurde der FGd auf anforderung eben-
so kurativ tätig. der tierseuchenkasse nicht 
angeschlossene tierhalter, wie beispielsweise 
kleinteichbesitzer oder aquarianer, haben 
die Leistungen des FGd kostenpflichtig in 
anspruch genommen. 
außerdem erprobte der FGd die anwendbar-
keit von ultraschall zur Feststellung des Ge-
schlechts sowie des reifegrades der Ovarien 
bei stören. auf diesem Gebiet sind weiterfüh-
rende untersuchungen notwendig, um eine 
schonende Geschlechtsbestimmung bei dieser 
Fischgruppe zu ermöglichen.

Labordiagnostische untersuchungen wurden 
in enger Zusammenarbeit mit der Landesun-
tersuchungsanstalt für das Gesundheits- und 
Veterinärwesen sachsen (Lua) durchgeführt. 
insbesondere hat die abteilung Fischkrank-
heiten des standortes dresden einen großen 
beitrag zur diagnostischen arbeit des FGd 
geleistet. auch die virologischen abteilungen 
der standorte dresden und Leipzig haben den 
FGd tatkräftig unterstützt. 
insgesamt wurden vom FGd im Jahr 2005 
133 Wasserproben und über 500 Fischbestän-
de in sächsischen Fischhaltungsbetrieben un-
tersucht. 725 Proben wurden entnommen und 
an der Lua weiterbearbeitet, darin enthalten 
sind Proben auf anweisung des FGd, nach den 
Programmen, nach § 5 Fischseuchenverord-
nung und auf amtstierärztliche anweisung.

Wichtige aufgaben des FGd sind tätigkeiten 
im auftrag der Veterinärbehörden. so erfolgte 
2005 die tierärztliche klinische bestandsunter-
suchung und Probenahme nach § 5 Fischseu-
chenverordnung und der entscheidung der 
kommission 2001/183/eG von 200 satzfisch-
beständen in 88 Fischhaltungsbetrieben. die 

Veterinärbehörden wurden bei der bekämp-
fung von Fischseuchen und Fischkrankheiten 
fachlich unterstützt und der FGd war in 
20 seuchen- und krankheitsfällen bei ana-
lysen zur epidemiologie beteiligt. auch die 
amtliche Probenahme bei den seuchen- und 
krankheitsausbrüchen wurde größtenteils vom 
FGd durchgeführt. 
nach der erarbeitung von Zulassungsverfahren 
gemäß den bestimmungen der eu durch den 
FGd und deren übermittlung an die Veterinär-
behörden erhielten im Jahr 2005 zwei Fisch-
haltungsbetriebe den status eines hinsichtlich 
der Viralen hämorrhagischen septikämie 
(Vhs) und der infektiösen hämatopoetischen 
nekrose (ihn) anerkannt seuchenfreien und 
damit zugelassenen betriebs in einem nicht 
zugelassenen Gebiet (entscheidung 2005/813/
eG). damit erhöht sich die Zahl der in sachsen 
gemäß eu-bestimmungen zugelassenen Fisch-
haltungsbetriebe auf vier. die besonderheit 
der Zulassung ist hier, dass es sich um traditi-
onelle teichwirtschaften mit einen Fläche von 
ca. 200 ha handelt, wobei sich die Zulassung 
auf die dort gehaltenen hechte bezieht.
nicht zuletzt wurden die Veterinärbehörden 
auch in Fragen der Fischhaltung und des tier-
schutzes unterstützt.

ein weiteres arbeitsfeld des FGd ist die aus-, 
Fort- und Weiterbildung von tierärzten, Fisch-
haltern und anglern. im rahmen solcher Ver-
anstaltungen sowie bei Fachtagungen wurden 
vom FGd 5 Vorträge gehalten. 
Wie in den Vorjahren wurde die Vorlesungs-
reihe zum thema Fischkrankheiten und Fisch-
haltung an der veterinärmedizinischen Fakultät 
der universität Leipzig mit einem umfang von 
10 stunden durch den FGd gehalten.
im rahmen von Veranstaltungen wurden bei 
zwei Zierfischhändlern beratungsstände zum 
thema Fischkrankheiten besetzt.
Zusätzlich arbeitete der FGd im Jahr 2005 
3 beiträge aus, die in Fachzeitschriften ver-
öffentlicht wurden.
Weiterhin war und ist der FGd aktiv tätig 
in der arbeitsgruppe zur überarbeitung der 
richtlinie 91/67/eWG (aquakulturrichtlinie) im 
bundesministerium für Verbraucherschutz, 

Dr. Kerstin Böttcher
Fachtierärztin für Fische

sächsische tierseuchenkasse 
außenstelle königswartha 
Gutsstraße 1, 02966 königswartha 
telefon: 035931 294-22
Fax: 035931 294-28
Funk: 0173 9466235
e-Mail: boettcher@tsk-sachsen.de

Dr. Grit Bräuer
Fachtierärztin für Fische

sächsische tierseuchenkasse 
tiergesundheitsdienste dresden 
Löwenstraße 7a, 01099 dresden 
telefon: 0351 80608-18
Fax: 0351 80608-12
Funk: 0177 7687870
e-Mail: braeuer@tsk-sachsen.de
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ernährung und Landwirtschaft sowie in der 
unterarbeitsgruppe Fischseuchen zur erarbei-
tung des tierseuchenbekämpfungshandbu-
ches. ebenso wurden im rahmen des Fachaus-
schusses Fische der bundestierärztekammer 
stellungnahmen erarbeitet. außerdem ist der 
FGd vertreten im Fischereibeirat, im Präsidium 
des sächsischen Landesfischereiverbandes 
sowie im redaktionskollegium des Mittei-
lungsblattes des sächsischen Landesfischerei-
verbandes „Fischer & angler in sachsen“.

Abb. 1: 
von links: Dr. Böttcher, 

DVM Bulla (Landesunter-
suchungsanstalt) und 

Dr. Bräuer

Programm des Fischgesundheitsdienstes der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Bekämpfung von Fischseuchen und Fisch-
krankheiten vom 2. Dezember 1996

das Programm hat das Ziel, die anzeigepflichtigen Fischseuchen Virale hämorrhagische septikämie (Vhs) und infektiöse hämatopoetische ne-
krose (ihn), die meldepflichtigen Fischkrankheiten infektiöse Pankreasnekrose (iPn) und Frühjahrsvirämie (spring Viraemia of carp, sVc) sowie 
weitere infektiöse erkrankungen, die in den Fischhaltungsbetrieben eine wirtschaftliche bedeutung erlangen können, zurück zu drängen.

12.1 Fischgesundheitsprogramm

im Jahr 2005 wurden insgesamt 296 Proben 
auf anzeigepflichtige Fischseuchen (Vhs, ihn) 
und meldepflichtige Fischkrankheiten (iPn, 
sVc) untersucht. 
dabei wurde in fünf Fischhaltungsbetrie-
ben die Vhs diagnostiziert. trotz intensiver 
bekämpfungsmaßnahmen liegt die anzahl der 
Vhs-neuausbrüche somit im durchschnitt der 
Vorjahre. in den Jahren 2001 bis 2004 wurde 
die Vhs jährlich in drei bis sieben beständen 
nachgewiesen. die unveränderte seuchenlage 
ist in erster Linie auf die notwendigkeit von 
Zukäufen zurückzuführen, die immer noch das 
größte infektionsrisiko darstellen. durch den 
Zukauf aus eu-zugelassenen seuchenfreien 
betrieben in Verbindung mit einem aktuellen 
Gesundheitszeugnis kann das risiko einer 
seucheneinschleppung zumindest minimiert 
werden. ein weiterer risikofaktor scheint 
der kontakt zu Wildfischen (z. b. hechte) zu 
sein, die nachgewiesenermaßen in einem Fall 
des Jahres 2005 das erregerreservoir für die 
reinfektion der Fischzuchtanlage mit Vhs dar-
stellten. der Vhs-ausbruch in der betroffenen 
Forellenanlage verlief ohne die zu erwartende 
hohe Mortalität der erkrankung bei regenbo-

genforellen. durch sequenzierung des Vhs-Vi-
rus konnte das Wildfischreservoir nachgewie-
sen werden. aus diesem Grund ist es wichtig, 
einerseits das eindringen von Wildfischen 
in die Fischhaltungsbetriebe zu verhindern, 
andererseits dürfen nutzfische nicht in die 
natur entweichen, da sie seuchenerreger in 
der umwelt verbreiten könnten, wodurch die 
Gefahr einer reinfektion aufgebaut wird.

Positiv entwickelt hat sich dagegen die situ-
ation bei der ihn. diese Fischseuche wurde 
2005 in sachsen nicht mehr nachgewiesen, 
wobei der abnehmende trend der letzten 
Jahre fortgesetzt wurde. im Vorjahr gab es nur 
einen ihn-nachweis, 2003 verliefen wie 2005 
alle untersuchungen auf ihn negativ. in den 
Jahren 2002 und 2001 waren noch drei bzw. 
zwei betriebe von der ihn betroffen.

ähnlich günstig stellte sich die sachlage bei 
der sVc dar. diese meldepflichtige karpfen-
krankheit konnte im Jahr 2005 nicht nach-
gewiesen werden. auch in den Jahren zuvor 
wurde diese Viruskrankheit mit ein bis drei 
Fällen relativ selten gefunden.

unverändert im Vergleich zum Vorjahr wurde 
das iPn-Virus in sechs Fischhaltungsbetrieben 
festgestellt. die anzahl der iPn-nachweise in 
den letzten Jahren war mit zwei bis zwölf Fäl-
len unbeständig, so dass hier keine tendenz 
festzumachen ist. deutliche klinische symp-
tome einer iPn-infektion waren in keinem der 
bestände zu verzeichnen, da die erkrankung 
in der regel nur bei brutfischen mit klinischen 
symptomen einhergeht.

im Jahr 2005 wurde vom FGd erstmals die 
drehkrankheit der salmoniden in einem re-
genbogenforellenbestand diagnostiziert, deren 

Abb. 2: Regenbogenforelle mit VHS-Infektion
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erreger ein Parasit des knorpelgewebes ist 
(Myxobolus cerebralis).
bei einem Verlustgeschehen in einem k1-be-
stand, das mit starker kiemenschwellung und 
blutungen in den kiemenblättchen einherging, 
wurden zunächst mittels mikroskopischer 
untersuchung mucophilusartige strukturen 
festgestellt. Mucophilus sind einzellige parasi-
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12.2 kiemenprogramm

Programm der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Abklärung virusbedingter Kiemenerkrankungen bei Karpfen vom 14. Oktober 
2004 (gefördert nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft vom 6. Dezember 2001, 
RL-Nr. 59/2001)

kiemenerkrankungen stellen einen wesentlichen teil der vom FGd diagnostizierten erkrankungen bei satzkarpfen dar und können eine erheb-
liche wirtschaftliche bedeutung erlangen. seit einigen Jahren werden weltweit kiemenerkrankungen mit seuchenartigem Verlauf beschrie-
ben, als deren ursache ein herpesvirus identifiziert wurde. da die erkrankung zunächst bei koi (Farbkarpfen, Zuchtform von cyprinus carpio) 
nachgewiesen wurde, wurde der erreger koi-herpesvirus (khV) genannt. aufgrund der hohen infektionsgefahr für die einheimischen bestände 
von nutzkarpfen (cyprinus carpio) sollte im rahmen dieses Programms eine gezielte diagnostik etabliert werden, um möglichst frühzeitig be-
troffene Fischbestände zu erkennen und eine Weiterverbreitung der erkrankung zu verhindern.

täre Mikroorganismen, die den rikettsien oder 
chlamydien zugeordnet werden. sie werden 
relativ häufig diagnostiziert, verursachen aber 
in der regel keine derartigen kiemenver-
änderungen und Verluste. daraufhin wurde 
mittels immunfluoreszenztechnik (einem 
immunbiologischen Verfahren zum nachweis 
von krankheitserregern) ein befall der kiemen 

mit chlamydien nachgewiesen. die immun-
fluoreszenztechnische Zuordnung von Muco-
philus zu den chlamydien wurde bisher nicht 
beschrieben. Offen bleibt zunächst, ob es sich 
in diesem Fall um einen „gewöhnlichen“ 
Mucophilusbefall oder um einen befall mit 
einer neuen, aggressiveren Variante handelte.

Abb. 3: 
Entwicklung anzeigepflichtiger 
Fischseuchen und meldepflichtiger 
Fischkrankheiten in Sachsen 
2001 - 2005

das Programm begann im Jahr 2003 und 
wurde ende 2005 abgeschlossen. in diesem 
Zeitraum konnte das Vorhandensein des khV 
in sachsen nachgewiesen werden. insgesamt 
wurden 31 von 327 untersuchten Fischbestän-
den positiv getestet. dabei wurde das khV in 
der Mehrzahl der Fälle in nutzkarpfenbestän-
den nachgewiesen, betroffen waren aber auch 
koibestände in Fischhaltungsbetrieben und 
in Privathaltungen. die khV-nachweise be-
schränkten sich jedoch auf mehrere einzelher-
de, somit ist die mittlerweile anzeigepflichtige 
Fischseuche zwar noch  nicht flächendeckend 
in sachsen verbreitet, zeigt aber zunehmend 

Verbreitungstendenz. die sächsische tierseu-
chenkasse hat im ergebnis des Projektes einen 
Forschungsvertrag mit dem FLi abgeschlossen, 
in dessen rahmen  diagnoseverfahren ent-
wickelt werden, die bessere nachweismög-
lichkeiten für die versteckte (latente) infektion 
bringen sollen.

im rahmen des kiemenprogramms wurden 
in erster Linie Fischbestände mit ungeklärten 
Verlustgeschehen, haut- und/oder kiemen-
symptomatik untersucht. die Virusanzüchtung 
auf verschiedenen Fischzellkulturen gelang in 
keinem Fall, elektronenmikroskopisch konnte 

das khV auf der haut (erstmalig in deutsch-
land!), in den kiemen und in den inneren 
Organen dargestellt werden. die routinemä-
ßige Virusidentifizierung erfolgte zunächst 
mit der Polymerase chain reaction (Pcr, 
Polymerase kettenreaktion) nach Gilad. bei 
der Pcr handelt es sich um ein molekularbio-
logisches Verfahren zum nachweis von erbgut, 
in diesem Fall khV-erbgut. diese Methode 
funktionierte gut beim gleichzeitigen Vorliegen 
von akuten symptomen der khV-infektion. 
im Jahr 2005 wurde das nachweisverfahren 
auf die noch empfindlichere nested-Pcr-Me-
thode umgestellt. als Folge konnten einzelne 
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latente Virusträger ermittelt werden. das sind 
Fische, die das Virus beherbergen, ohne selber 
zu erkranken. solche tiere sind besonders 
gefährlich in bezug auf die unerkannte Weiter-
verbreitung des erregers.

im Jahr 2005 wurde durch das kiemenpro-
gramm in 11 der 104 untersuchten Fischbe-
stände das khV nachgewiesen, wobei fünf 
dieser bestände keine oder nur unspezifische 
symptome aufwiesen. teilweise war eine 
seuchenhafte ausbreitung der erkrankung zu 
verzeichnen, die mit erheblichen Verlusten 
verbunden war. 

aufgrund der ersten positiven khV-befunde 
wurden weitere amtliche untersuchungen 
angeordnet, die zwar nicht Gegenstand dieses 
Programms waren, jedoch darüber hinaus 
positive befunde ergaben. amtlich festge-
stellt wurde die khV-infektion im Jahr 2005 
in sechs Fischhaltungsbetrieben. Zweimal 
bestanden zwischen betrieben derartige ört-
liche Verbindungen, dass sie als jeweils eine 
epidemiologische einheit angesehen werden 
mussten. somit brach 2005 die khV-infektion 
in sachsen in drei unterschiedlichen Gebieten 
aus. die von der khV-infektion betroffenen 
nutzkarpfenbestände wurden unter amtliche 
aufsicht gestellt. die weiteren Maßnahmen 
(nicht Gegenstand des Programms) erfolg-
ten nach § 79 abs. 4 in Verbindung mit § 18 
des tierseuchengesetzes in der Fassung der 
bekanntmachung vom 11. april 2001 (bGbl. i 
s. 506).

der wirtschaftliche Gesamtschaden für die 
sächsische binnenfischerei durch die khV-
infektion wird für den Zeitraum von 2003 bis 
2005 mit 870 000 euro angegeben. dieser 
betrag beinhaltet Fischverluste, desinfekti-
onskosten, erhöhten Personalaufwand sowie 
wirtschaftliche Folgeschäden und unterstreicht 
die notwendigkeit einer Fortführung der 
khV-bekämpfung in sachsen. deshalb wurde 
bereits im Jahr 2005 ein gemeinsames Pro-
gramm des sächsischen staatsministeriums 
für soziales und der sächsischen tierseuchen-
kasse zur Prophylaxe und bekämpfung der koi-
herpesvirus (khV) -infektion in sächsischen 
Fischhaltungsbetrieben erarbeitet, das im Jahr 
2006 aufgelegt wird. das Programm wurde 
am 23.03.2006 durch den Verwaltungsrat der 
sächsischen tierseuchenkasse bestätigt.

Gemeinsames Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Prophylaxe und Bekämpfung der Koi- 
Herpesvirusinfektion (KHV) in sächsischen Fischhaltungsbetrieben vom 23.03.2006

das Programm dient zur Prophylaxe, erkennung und bekämpfung der khV- infektion.
durch gezielte beratung der betriebe soll der einschleppung und Weiterverbreitung des 
Virus entgegengewirkt werden. Zur Früherkennung einer khV-infektion sollen die sächsi-
schen karpfenbestände, damit in Zusammenhang gehaltene koi und weitere empfängliche 
Fischarten auf das cyprine herpesvirus 3 (khV) untersucht werden. bei einem positiven 
befund soll durch eingeleitete amtliche Maßnahmen die weitere Verbreitung des khV in 
andere betriebe und soweit möglich in Wildfischbestände verhindert werden. einbezogen in 
das Programm werden alle bei der sächsischen tierseuchenkasse gemeldeten Fischhalter.

Abb.4: KHV-Infektion beim Karpfen: Hautveränderungen

Abb. 5: KHV-Infektion beim Karpfen: Kiemenveränderungen
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12.3 Programm zur abklärung 
neuartiger hautveränderungen 
(hautprogramm)

seit etwa zehn Jahren werden in den ostsächsischen teichwirtschaften in den Wintermonaten sowie im zeitigen Frühjahr großflächige haut-
veränderungen bei karpfen beobachtet. die befallsrate liegt bei 5 bis 80 % der Fische im bestand, von denen bei schlachtreifen karpfen etwa 
10 – 25 % nicht verkaufsfähig sind. dadurch werden bedeutsame finanzielle einbußen bei den Fischwirten verursacht.
das Programm soll die ursache für diese neuartigen hautveränderungen aufklären.

Zunächst wurde für die neuartigen hautver-
änderungen eine Virusätiologie vermutet, was 
aber durch verschiedene virologische und 
serologische untersuchungen nicht bestä-
tigt werden konnte. im Jahr 1998 wurde der 
parasitäre charakter der erkrankung erkannt. 
seither wird mit hilfe verschiedener untersu-
chungsmethoden versucht, den Parasiten zu 
identifizieren.

im Jahr 2005 wurden 7 bestände im rahmen 
des Programms untersucht. in fünf histologi-
schen Proben wurden großflächige degene-
rationen bis hin zu nekrosen des epidermis-
epithels in Verbindung mit massenhaften 
ansammlungen von eosinophilen Granulozyten 
und Lymphozyten festgestellt. Zweimal wur-
den einzellige Parasitenstadien, die in nestern 
angeordnet waren, nachgewiesen. dabei 
handelte es sich um Mikroorganismen, wie sie 
bereits 2000 von baska beschrieben wurden 
und die als erreger der neuartigen hautverän-
derungen angesehen werden. differentialdia-
gnostisch wurde in einem Fall eine bakterielle 
infektion mit aeromonas hydrophila hydrophila 
festgestellt.
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wir hoffen, wir konnten ihnen mit dem vorliegenden bericht einen guten 
überblick über die Leistungen ihrer tierseuchenkasse vermitteln. Für die 
gute Zusammenarbeit im Jahr 2005 bedanken wir uns bei ihnen, bei allen 
Veterinär- und Landwirtschaftsbehörden, der sächsischen Landesunter-
suchungsanstalt, den Zucht- und kontrollverbänden und allen anderen 
Partnern die sich mit der Landwirtschaft verbunden fühlen.

Die Mitarbeiter der Sächsischen Tierseuchenkasse 

sehr geehrte tierbesitzer,
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sächsische 
tierseuchenkasse

absender: sächsische tierseuchenkasse, Löwenstraße 7a, 01099 dresden


